
 
Vorarlberger Landtag. 
 
9. Sitzung 
 
am 27. Juni 1901 
 
unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Adolf Rhomberg. 
 
 
 
Gegenwärtig 19 Abgeordnete. Abwesend: Hochwst. Bischof und Ganahl. 
 
Regierungsvertreter: Herr k. k. Hofrath Rudolf Graf Huyn. 
 
Beginn der Sitzung 10 Uhr 15 Min. vormittags. 
 
Landeshauptmann: Die Sitzung ist eröffnet, 
und ich ersuche um Verlesung des Protocolles der 
letzten Sitzung. 
 
(Secretär verliest dasselbe.) 
 
Hat einer der Herren gegen die Fassung des 
Protocolles eine Einwendung zu erheben? - Es 
ist dies nicht der Fall, daher betrachte ich dasselbe 
als genehmigt. 
 
Der Herr Landeshauptmann - Stellvertreter 
Ganahl hat sich für die heutige Sitzung wegen 
Berufsgeschäfte entschuldiget, was ich bitte zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Es ist mir ein Einlaufstück übergeben worden, 
nämlich eine Eingabe des Vorarlberger Feuerwehr- 
Gauverbandes; gleichzeitig wurde damit ein neues 
Modell von Schlauchverbindungen, nämlich die 
sogenannte Griesberg'sche Kuppelung eingesandt. 
 
Das Petit des vorarlbergischen Feuerwehr-Gauverbandes 
geht dahin, dass seinerzeit, nicht in dieser 
Session, an eine Abänderung des § 16 des Feuer- 
polizei- und Feuerwehrgesetzes vom 18. Februar 
1888 gedacht werden sollte, in der die Metzische 
Schlauchverbindung als obligatorisch vorgeschrieben 
ist. Nun hat sich diese Griesbergische Verbindung 
als viel vortheilhafter gezeigt, und es geht daher 
das Petitum in erster Linie dahin, es möchten 
ein paar Vereine des vorarlbergischen Feuerwehr- 
Gauverbandes probeweise mit dieser Kuppelung 
betheilt werden, um auf Grund der gemachten 
Erfahrungen das Gesetz einer Abänderung unterziehen 
zu können. Nachdem die ganze Angelegenheit 
nicht dringender Natur ist, glaube ich, umsomehr 
als der vorjährige Beschluss des hohen Landtages 
bezüglich Einbringungszeit von Eingaben der weiteren 
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Behandlung entgegensteht, dass dieselbe dem Landes- 
Ausschusse zum Studium und seinerzeitigen Berichterstattung 
zugewiesen werden könne. Die Bewilligung 
von Beträgen für Feuerwehrzwecke steht ja ohnedies 
dem Landes-Ausschusse nach dem Gesetze, betreffend 
die Bildung von Feuerwehrfonden, zu. 
Wenn keine Einwendung erfolgt, so nehme ich an, 
dass das hohe Haus diesem Vorschläge zustimmt. 
Ferner möchte ich im Einlaufe einen Act des 
Landes-Ausschusses vorbringen, das ist die Angelegenheit 
der Frutzregulierung in Meiningen und 
Koblach. 
 
Dieser Gegenstand hat den hohen Landtag in 
seiner letzten Session beschäftigt und mittlerweile 
ist die Entschließung der hohen Regierung bezüglich 
der Beitragsleistung seitens des Staates an 
den Landes-Ausschuss herabgelangt. 
 
Aus diesem Grunde muss sich der hohe Landtag 
nochmals mit der Angelegenheit befassen und 
legt der Landes-Ausschuss daher den erwähnten 
Act vor, und ich glaube, es ist am ersprießlichsten, 
diesen Gegenstand im dringlichen Wege dem volkswirtschaftlichen 
Ausschüsse zur Vorberathung und 
Berichterstattung zuzuweisen. 
 
Wir kommen nun zu unserer heutigen Tagesordnung. 
 Aus derselben steht zunächst als erster 
Punkt Selbständiger Antrag des Herrn 
Abg. Dr. Schmid und Genossen in Sachen 
der Reform der Landtagswahlordnung. 
Der Antrag ist geschäftsordnungsmäßig gedruckt 
und den Herren rechtzeitig vorgelegt worden; 
ich erwarte über die formelle Behandlung dieses 
Gegenstandes einen Antrag. 
 
Dr. Waibel: Im Auftrage meiner Herren 
Collegen habe ich einige Bemerkungen zu machen. 
Der Antrag, der dem hohen Hause vorliegt, ist 
nicht neu, er hat dasselbe schon wiederholt beschäftigt 
und ist auch wiederholt eine Begründung 
desselben hier in diesem Hause gegeben worden, 
so dass es nicht als nothwendig erscheint, neuerdings 
eine solche Begründung in extenso zu 
wiederholen. Die Absicht, die diesem unseren Anträge 
zu Grunde liegt, ist einfach die, dem Lande 
Vorarlberg endlich einmal eine zeitgemäße Landtagswahlordnung 
zu verschaffen. Die geheime 
Stimmabgabe hat sich bei uns eingelebt, und 
wenn auch in erster Zeit bei den Gemeindewahlen 
die Stimmabgabe öffentlich und mündlich war. 
 
so wurde dies sehr bald als unpraktisch aufgelassen 
und ist hiefür die geheime Stimmabgabe 
eingeführt worden. Bei den Wahlen in die Reichsvertretung 



besteht ebenfalls geheime Stimmabgabe 
und hat sich dieselbe auch hier als praktisch 
und zweckmäßig erwiesen. 
 
Was die unmittelbaren Wahlen für die Landgemeinden 
anbetrifft, so sind wir auch heute noch 
der Ansicht, die wir schon zu wiederholten Malen 
ausgesprochen haben, dass es eine Ungerechtigkeit, 
eine Degradierung der Landgemeindenbezirke bedeutet, 
 wenn man ihnen nicht die Fähigkeit zumuthet, 
 direct wählen zu können, nachdem dieselben 
denn doch als gleichwertig betrachtet werden müssen 
und es doch nicht angeht, die Gemeindeangehörigen 
von Hohenems, Lustenau und Rankweil z. B. als 
minderwertiger und minderfähiger zu declarieren als 
die Einwohner von Dornbirn, Feldkirch etc. Dies 
ist nur ein Act der Billigkeit, der in diesem Theile 
unseres Antrages liegt. 
 
Was die Einschränkung des Wahlrechtes auf 
Personen des männlichen Geschlechtes anlangt, so 
sind wir auch hier wieder von den Grundsätzen, 
wie sie im Reichsrathswahlgesetz enthalten sind, 
und von der Wahrnehmung ausgegangen, die man 
allenthalben bei dieser Ausdehnung des Wahlrechtes 
auf das weibliche Geschlecht gemacht hat. In 
größeren Gemeinden spielt das eine große Rolle, 
und man muss zugestehen, und es kann niemand 
in Abrede stellen, dass diese Praxis des Vollmachtwesens 
immer zu Ungehörigkeiten führt und 
es daher, wie ich glaube, Pflicht des Landtages ist, 
solche eclatante Ungehörigkeiten zu beseitigen. 
 
Was die Punkte 4 und 5 anbelangt, so glaube 
ich, dass es nur ein Act der Billigkeit wäre, nach 
denselben vorzugehen, weil es leicht möglich ist, 
entweder das eine oder das andere auszuführen 
und weil auf diesem Wege eher der Wahlwunsch 
der Bevölkerung zum richtigen Ausdrucke gebracht 
werden kann. Das sind alles Dinge, die nicht in 
Abrede gestellt werden können und die uns bewogen 
haben, eine endlich zeitgemäße Abänderung 
der Landtagswahlordnung anzustreben. 
 
Was die formelle Behandlung anbelangt, so 
haben wir hier gesagt, es möge der Antrag einem 
eigenen Ausschüsse zugewiesen werden. Es würde 
sich aber unseres Erachtens für die Verhandlung 
auch der Specialausschuss eignen, der für die 
Landhaus-Baufrage aufgestellt worden ist. 
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Sollte das jedoch nicht beliebt werden, so würde 
ich den Eventualantrag stellen, dass der Landes- 
Ausschuss beauftragt werde, sich mit dieser Angelegenheit 
zu befassen. Der Antrag lautet: (liest) 
Der hohe Landtag wolle beschließen: 
 
"Die dermalen in Geltung stehende Landtagswahlordnung 
ist einer Umarbeitung zu 
unterziehen, und sind in dieselbe folgende 
Grundsätze aufzunehmen: 
 
1. Geheime Stimmabgabe; 
 
2. Einschränkung des Wahlrechtes auf Personen 
männlichen Geschlechtes; 
 
3. Unmittelbare Wahl der Landgemeinden 
gleichwie in den Städte-Curien; 
 
4. Schaffung von individuellen Wahlbezirken; 
oder 
 
5. Spaltung der 3 bezirkshauptmannschaftlichen 
Wahlbezirke in 6 bezirksgerichtliche 
Wahlbezirke. 
 
In formeller Beziehung wird vorgeschlagen, 
 diesen Antrag einem eigenen Ausschüsse 
zuzuweisen." 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht hiezu das 
Wort? 
 
Martin Thurnher: Ich glaube, konstatieren 
zu können, dass die Majorität des Hauses einzelnen 
der beantragten Punkte nicht unsympathisch 
gegenüber steht. Es ist besonders die Einführung 
der geheimen Stimmenabgabe; dann die Auflassung 
der Wahl der Frauen durch Vollmachten, die Beseitigung 
des Wahlrechtes für Minderjährige und 
juristische Personen; bezüglich des direkten Wahlrechtes 
dürfte im Schoße der Landesvertretung 
wohl eine Meinungsverschiedenheit bestehen und 
die Austragung dieser Angelegenheit auf Grund 
der Bestimmungen der Landes-Wahlordnung nur 
mit Schwierigkeiten zu bewerkstelligen sein. Wenn 
aber die Mehrheit des Landtages einzelnen der 
Punkte, wie Auflassung des Wahlrechtes der Frauen 
durch Vollmachten, Aufhebung des Wahlrechtes für 
Minderjährige und juristische Personen sympathisch 
gegenübersteht, so hat sich andererseits dieser Reform 
eine bedeutende Schwierigkeit entgegengestellt, und 
das ist die Weigerung der Regierung auf Herabsetzung 
des Wahlcensus. Die Majorität des Hauses 
will durch die Änderung der Landtagswahlordnung 
 



nicht eine Schmälerung, sondern vielmehr eine 
Erweiterung des Wahlrechtes herbeiführen, und 
darum glaube ich, können wir an die Aufhebung 
der Wahl durch Vollmacht der Frauen u. s. w. 
insolange nicht schreiten, bis nicht anderweitig den 
gerechten Forderungen der Erweiterung des Wahlrechtes 
für die männliche Bevölkerung auf weiterer 
Grundlage entsprochen wird. Daher sollte, wie 
ich glaube, diese Angelegenheit dem Landes-Ausschusse 
zur Vorberathung überwiesen werden, derselbe 
aber auch den Auftrag erhalten, vorerst neuerliche 
Verhandlungen mit der Regierung, betreffend 
die Herabsetzung des Census einzuleiten. Es bliebe 
dann dem Landes-Ausschusse immer noch anheim 
gestellt, eventuell wegen einer theilweisen Abänderung 
der Landeswahlordnung bezüglich der Einführung 
der geheimen Stimmenabgabe weitere 
Berathungen zu pflegen und Anträge in der 
nächsten Session zu stellen. Aus diesem Grunde 
möchte ich folgenden Antrag in Abänderung des 
vom Herrn Vorredner eingebrachten stellen: 
 
"Der Antrag des Herrn Abg. Dr. Schmid 
und Genossen, betreffend die Abänderung der Landtagswahlordnung 
wird zur Vorberathung dem 
Landes-Ausschusse mit dem Auftrage zugewiesen, 
vorerst mit der k. k. Regierung neuerliche Verhandlungen 
bezüglich Herabsetzung des Census bei 
Landtagswahlen einzuleiten." 
 
Ich empfehle diesen Antrag dem hohen Hause 
zur Annahme. 
 
Landeshauptmann: Es liegen in formeller 
Hinsicht drei Anträge vor. Der erste bezweckt die 
Betrauung des Specialausschusses mit der Berichterstattung 
über diesen Gegenstand, weiters bezweckt 
ein Antrag die Übermittlung an den Landes-Ausschuss 
zur Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage, 
 und schließlich ist noch der Antrag des Herrn 
Abg. Martin Thurnher, den Sie soeben gehört 
haben. Ich bitte nun, wenn noch jemand das 
Wort wünscht, sich zu melden und ertheile dasselbe 
zunächst dem Herrn Abg. Johannes Thurnher. 
 
Johannes Thurnher: Ich bin mit den Eventualanträgen 
der Herren Abg. Dr. Waibel und 
Martin Thurnher vollkommen einverstanden, dass 
diese Angelegenheit dem Landes-Ausschusse zur Berichterstattung 
und Antragstellung überwiesen werde. 
Ich habe mir aber nicht wegen dieser Zustimmung 
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das Wort erbeten, sondern damit von unserer Seite 
die Bemerkung des Herrn Abg. Dr. Waibel nicht 
unerwidert bleibt, da fortgesetzt behauptet wird, es 
liege in dem Umstande, dass die Landgemeinden 
indirect durch Wahlmänner wählen, eine Minderwertigkeit 
der Wähler. Wo steht denn das geschrieben? 
 Wo ist denn ein Majoritätsbeschluss, 
aus dem gefolgert werden könnte, dass der Landtag 
die Landgemeinden, weil ihnen das Wahlrecht 
erleichtert worden ist, als minderwertig angesehen 
hätte? Ich bin nun bald 30 Jahre im Landtage, 
mir ist es aber nicht erinnerlich, dass jemals die 
Majorität, die doch die Beschlüsse fasst, die 
Wähler vom Lande, weil sie die Erleichterung 
haben, indirect zu wählen, als minderwertig betrachtet 
oder angesehen hätte. Ich will das nur 
erwähnen, damit diese Behauptung nicht unwidersprochen 
in die Welt hinausgeht. (Abg. Martin 
Thurnher: Die Handels- und Gewerbekammern 
wählen ja auch indirect!) 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort? 
 
Dr. Waibel: Auf die Bemerkungen des Herrn 
Abg. Johannes Thurnher möchte ich nur noch erwidern, 
 dass ich mich an einen Ausspruch des 
Herrn Abg. Kohler in einer der vorigen Sessionen 
erinnere, wo er diese Einrichtung für eine Wohlthat 
erklärte, und es sei eine Nothwendigkeit, dass 
für die größeren Kreise eine Art von vormundschaftlicher 
Leitung bestehe. Ich habe es so aufgefasst, 
 und möge das der Herr Abg. Kohler nicht 
vergessen. 
 
Ich glaube, darin liegt gewissermaßen eine 
Degradierung der Wahlkreise, wenn man ihnen zumuthet, 
 dass sie nur dann richtig wählen können, 
wenn gewisse Leute die Geschichte in die Hand 
nehmen und sozusagen eine Prädestination üben. 
 
Kohler: Hohes Haus! Ich bin zwar nicht in 
der Lage, mich an einen solchen Ausspruch, wie 
Herr Abg. Dr. Wäibel ihn angeführt hat, genau 
zu erinnern, aber wenn er es gerade berührt, dass 
ich gesagt hätte, es gehe bei den Wahlen nicht 
ohne Leitung, so glaube ich, wird niemand sagen, 
dass ich die Unwahrheit gesprochen hätte. 
 
Eine Leitung bei der Wahl unserer heutigen 
modernen Volksvertretung ist unumgänglich erforderlich,  
falls überhaupt noch etwas halbwegs 
Vernünftiges zustande kommen soll, denn heutzutage 
haben wir es mit einer desorganisierten Gesellschaft 
zu thun, die das Princip der Kopfzahl 
zur Geltung bringt und keine geschlossenen Stände 



hat. Ich glaube das wird niemand bestreiten 
können, und meiner Ansicht nach haben auch die 
Herren, die auf eine Abänderung der Wahlordnung 
hinzielen, hauptsächlich den Gedanken dabei, dass 
die Wahlen künftighin in einem anderen Sinne 
geleitet werden könnten. Ohne Leitung ist überhaupt 
eine Wahl nicht vorzunehmen, weder in der 
Stadt noch auf dem Lande, weder direct noch indirect, 
 es handelt sich nur darum, wer leitet. Es 
wird darauf ankommen, ob die Presse leitet, oder 
ob mehr die Tradition in den Gemeinden die 
Leitung ausübt, aber geleitet muss immer werden; 
denn wir haben es ja mit einer atomisierten Gesellschaft 
zu thun, und das Richtigste wäre, nach 
einer -Gliederung der Gesellschaft zu streben, und 
wenn wir das thun, so streben wir in dem Maße 
einer allgemeinen Gesundung unserer Wahlen zu. 
Mir ist immer daran gelegen gewesen, die 
Wahlgesetze sollten so sein, dass sie möglichst gute 
Vertretungen für das Land und die Gemeinde zustande 
bringen, und dann wäre mir an der Form 
sehr wenig gelegen. 
 
Nägele: Da nun schon einmal der Ausdruck 
gefallen ist, dass durch die indirekten Wahlen die 
Landgemeinden-Wähler als minderwertig und bevormundet 
bezeichnet werden könnten, so will auch ich 
meine Ansicht vorbringen und muss erklären, 
dass ich mich einer solchen Anschauung nicht anschließen 
kann; wohl aber glaube ich, dass in dem 
Falle der Einführung der directen Wahlen die 
kleineren Gemeinden erst recht und auf das höchste 
bevormundet werden. 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort? 
 
Dressel: Einer der Punkte, die die Herren von 
der Minorität aufgestellt haben, ist die Theilung der 
Wahlbezirke, man sollte nämlich für jeden Abgeordneten 
einen eigenen Bezirk aufstellen. Dann 
würde das zutreffen, was der Herr Abg. Nägele 
gesagt hat; oder man denkt daran, die bestehenden 
Bezirkshauptmannschaften in zwei Kreise nach 
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Bezirksgerichten zu theilen. Dieser Gedanke ist schon 
in dem Jahre 1861 hier verhandelt worden; damals 
hat die liberale Majorität geglaubt, es könnte 
der eine oder der andere Bezirk sonst benachtheiligt 
werden; z. B. Bregenz und Bregenzerwald. Sie 
haben eben gemeint, wenn nicht die Bezirke wählen, 
so könnte es vorkommen, dass beispielsweise kein 
Bregenzerwälder gewählt werde. Ebenso gelte das 
in Bludenz-Montafon und Feldkirch-Dornbirn. 
Nun sind sie später davon wieder abgekommen und 



eine 40jährige Erfahrung hat gezeigt, dass in 
dieser Beziehung durchaus keine Gefahr besteht, es 
sind die Laudtagsabgeordneten immer aus allen 
Gerichtsbezirken gewählt worden. 
 
Was die Behauptung von der angeblichen Bevormundung 
im Allgemeinen betrifft, so ist es eine 
eigenthümliche Erscheinung, dass eine solche Forderung 
bisher nie von Landgemeinden, sondern 
immer nur von den Abgeordneten der Städte erhoben 
wurde. In dieser Beziehung hat der Herr 
Abg. Kohler sehr richtig bemerkt, dass durchaus 
keine Remedur, keine Gesetzesänderung nöthig sei, 
und solange die Landgemeinden mit diesem Wahlsysteme 
zufrieden sind, soll man es ihnen lassen. 
 
Dr. Waibel: Ich muss eine Berichtigung 
vorbringen. Es ist thatsächlich nicht richtig, wie 
gesagt wurde, dass die Landgemeinden nie mit 
einer solchen Anregung gekommen wären. Ich erinnere 
daran, dass die Gemeinden Lustenau, 
Hohenems und Rankweil eine Eingabe in dieser 
Richtung an das hohe Haus gemacht haben zur 
Unterstützung der Anträge, die wir gestellt haben. 
Es ist sehr begreiflich, dass die Anträge von 
unserer Seite gestellt wurden, von Ihrer Seite ist 
das nicht zu erwarten. Sie haben kein Interesse 
die Wahlordnung zu ändern. Sie befinden sich bei 
dieser Wahlordnung sehr wohl. (Heiterkeit.) 
 
Damit ist aber noch nicht gesagt, dass, wenn 
die Bevölkerung nicht immer davon spricht, 
sie hiemit schon der ganzen Sachlage ihre Zustimmung 
gibt und einverstanden ist. Wir vertreten 
die Meinung derjenigen großen Kreise aus 
Ihren Wählern, die unserer Ansicht sind, und wir 
halten es für unsere Pflicht, diese Angelegenheit so 
lange zu verfolgen und zu verfechten, bis etwas erreicht 
ist. Sie, meine Herren, geben ja übrigens 
selbst zu, dass eine Abänderung und Verbesserung  
der heute geltenden Wahlordnung sehr 
angezeigt wäre. 
 
Jodok Fink: Ich werde mir hiezu nur einige 
Worte erlauben, weil ich Bedenken hege, ob diese 
Debatte überhaupt geschäftsordnungsmäßig ist. Ich 
möchte aber an den geehrten Herrn Vorredner nur 
die Anfrage stellen, ob er nämlich glaubt, dass, 
wenn die Landtagsmahlordnung etwa wirklich so 
geändert würde, sie den Grundsätzen der Reichsrathswahlordnung 
bezüglich der V. Curie entspricht, 
dieselbe für unsere Partei dann ungünstiger wäre, 
als es jetzt der Fall ist? 
 
Landeshauptmann: Dem leisen Vorwurfe des 
Herrn Abg. Jodok Fink gegenüber erlaube ich mir 
zu bemerken, dass die Debatte allerdings nicht 
geschäftsordnungsmäßig ist; ich weiß sehr wohl, 
dass nur über Die formelle Behandlung dieser Vorlage 
gesprochen werden sollte, aber diese Angelegenheit 



hat uns des öfteren schon beschäftigt, und eine 
Aussprache ist nach der Lage der Dinge bei der 
meritorischen Verhandlung nicht möglich, weil ja 
die ganze Angelegenheit wahrscheinlich dem Landes- 
Ausschusse überwiesen werden wird. Aus diesem 
Grunde habe ich mir als Vorsitzender gedacht, 
Liberalität walten lassen zu dürfen, damit man die 
beiderseitigen Ansichten erfahre und sich gegenseitig 
aussprechen könne. Run möchte ich aber doch bitten, 
sich auf das Formelle beschränken zu wollen, damit 
wir die erste Lesung abschließen können. Wer 
wünscht noch das Wort? - - 
 
Es meldet sich niemals, somit kann ich zur 
Abstimmung schreiten. Es liegen drei Anträge vor. 
Da man von einem weitergehenden in diesem Sinne 
hier nicht sprechen kann, nachdem alle formeller 
Natur sind, so werde ich zunächst den erstgestellten 
zur Abstimmung bringen, nämlich den Antrag auf 
Ueberweisung an den bereits bestehenden Specialausschuss. 
 
 
Dr. Waibel: Ich ziehe denselben zurück. 
 
Landeshauptmann: Dann kann ich zur Abstimmung 
über den Antrag schreiten, dass die 
ganze Angelegenheit dem Landes-Ausschusse übermittelt 
werde. Dann kommt der Antrag des 
Herrn Abg. Martin Thurnher, der diesem Antrags 
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noch eine ganz bestimmte Direktive zu geben 
wünscht. 
 
Ich bitte also jene Herren, die der Überweisung 
des Antrages des Herrn Abg. Schmid 
und Genossen an den Landes-Ausschuss zur Vorberathung 
und Berichterstattung in nächster Session 
ihre Zustimmung geben, sich gefälligst von den 
Sitzen zu erheben. 
 
Einstimmig angenommen. 
 
Der Herr Abgeordnete Martin Thurnher stellt 
noch den Zusatzantrag, dass der Landes-Ausschuss 
neben der Vorberathnng auch beauftragt werde, 
vorerst mit der Regierung wegen Herabsetzung des 
Census in neuerliche Verhandlungen zu treten. Ich 
ersuche jene Herren, die diesem Zusatzantrage beistimmen, 
 sich gefälligst von den Sitzen zu erheben. 
Ebenfalls angenommen. 
 
Dieser Gegenstand ist somit erledigt, und wir 
können nun zum zweiten Gegenstand der Tagesordnung 
übergehen, das ist der Bericht des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses in 



Betreff des Anschlusses an die niederösterreichische 
Lebens- und Rentenversicherungsanstalt. 
 Ich ersuche den Herrn 
Berichterstatter Abg. Jodok Fink das Wort zu er- 
greife<. 
 
Jodok Fink: Hoher Landtag! Das h. Haus 
hat sich bereits in der letzten Session mit dieser 
Angelegenheit beschäftigt und hat sich principiell 
dahin ausgesprochen, dass das Land Vorarlberg 
sich an die niederösterreichische Landes-Lebens- und 
Rentenversicherungs-Anstalt anschließen solle. Es 
ist daher, wie ich glaube, nicht meine Aufgabe, 
als Berichterstatter über das Meritorische der 
ganzen Angelegenheit bei Einleitung der Debatte 
weitere Worte zu verlieren. Damals haben nur 
noch Bedenken deshalb bestanden, weil wir uns 
gesagt haben, das Statut der niederösterreichischen 
Landes-Lebens- und Rentenversicherungs-Anstalt 
sei dermalen nicht geeignet, dass sich der 
Anschluss vollziehen könne. Wie die Herren sich 
erinnern werden, wurde darauf hingewiesen, dass 
einzelne Bestimmungen für niederösterreichische 
Landesangehörige günstiger lauten, beziehungsweise 
bei Versicherungen die Angehörigen anderer Länder 
nicht so günstig stehen würden als die von Niederösterreich. 
 Seither wurde gerade über unsere Einwendungen 
und denen des Landes Tirol vom  
niederösterreichischen Landtage das Statut geändert und 
zwar in einer Weise, dass unseren Forderungen 
entsprochen wurde. Es konnte sich daher bei den 
Verhandlungen des Landes-Ausschusses nur noch 
darum handeln, welche Pflichten, beziehungsweise 
welche Lasten für das Land Vorarlberg aus dem 
Anschlüsse erwachsen. 
 
Diesbezüglich sind anfänglich ziemlich hohe 
Forderungen von Seite Niederösterreichs gestellt 
worden, weil sie mehr schablonenmäßig nach jenen 
Forderungen bestimmt wurden, welche bei andern, 
größeren Ländern gestellt worden sind. Im Verlaufe 
der Verhandlungen sind dieselben aber in 
einer Weise reduciert worden, dass nunmehr, wie 
Sie aus dem Berichte ersehen, der volkswirtschaftliche 
Ausschuss glaubte, dass keine Bedenken mehr obwalten, 
 dass man sich an Niederösterreich anschließe. 
Schon vor der letzten diesbezüglichen Verhandlung 
im Vorarlberger Landtage hat sich Kärnten 
angeschlossen, seither noch Tirol und seit neuestem 
auch Oberösterreich. 
 
Ich glaube also bei Einleitung der Debatte 
nichts weiter beifügen zu sollen und empfehle dem 
hohen Hause im Namen und Auftrage des volkswirtschaftlichen 
Ausschusses dem Beispiele von 
Kärnten, Tirol und Oberösterreich zu folgen und 
den Landes-Ausschuss zu ermächtigen, den Anschluss 
zu vollziehen. 
 
Ich stelle namens des Ausschusses folgende 



Anträge: (liest) 
 
Der h. Landtag wolle beschließen: 
 
"1. Dem vorliegenden Vertragsentwürfe, nach 
welchem zwischen dem Landes-Ausschusse des 
Erzherzogthums Österreich unter der Enns 
als statutarischen Vertreter der n.-ö. Landes-, 
Lebens- und Renten-, sowie der n.-ö. Landes- 
Unfall- und Haftpflicht-Versicherungsanstalt 
einer- und dem Landes-Ausschusse von Vorarlberg 
andererseits ein Übereinkommen abgeschlossen 
wird, womit in Vorarlberg eine 
Zweigniederlassung der genannten n.-ö. Landesanstalten 
errichtet wird, wird die Zustimmung 
ertheilt. 
 
2. Der Landes-Ausschuss wird ermächtigt, zur 
Durchführung dieses Anschlusses die nöthigen 
Verfügungen zu treffen und die Festsetzung 
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des Beginnes der Thätigkeit dieser Zweigniederlassung 
im Einvernehmen mit dem n.-ö. 
Landes-Ausschusse zu vereinbaren." 
 
Landeshauptmann: Ich werde zunächst die 
Debatte über Bericht, Antrag und Übereinkommen 
im allgemeinen eröffnen und hernach die Specialberathung, 
 wenn das hohe Haus das Eingehen in 
dieselbe beschließt, um den Herren Gelegenheit zu 
geben, zu den einzelnen Paragraphen Bemerkungen 
zu machen oder Anträge zu stellen. Wer wünscht 
in der allgemeinen Berathung das Wort? 
 
Da sich niemand meldet, können wir gleich 
zum Uebereinkommen übergehen. 
 
Jodok Fink: Ich möchte fragen, ob ich die 
einzelnen Paragraphen verlesen soll, oder ob es 
genügt, wenn ich dieselben nur anrufe. 
 
Landeshauptmann: Wünschen die Herren die 
Verlesung? - Wenn auch nur einer der Herren 
Abgeordneten sie wünscht, so werden die einzelnen 
Paragraphen selbstverständlich verlesen werden. 
Nachdem niemand diesen Wunsch äußert, bitte ich 
den Herrn Berichterstatter, mit dem Anrufen der 
Paragraphen zu beginnen und vielleicht zuerst den 
Titel des Uebereinkommens zu lesen. 
 
Jodok Fink: (liest): Übereinkommen, abgeschlossen 
zwischen dem Landes-Ausschusse des Erzherzogthums 
Österreich unter der Enns als 
statutarischem Vertreter der n.-ö. Landes-Lebens- und 
Renten- sowie der n.-ö. Landes-Unfall- und 



Haftpflicht-Versicherungsanstalt einerseits und dem 
Landes-Ausschusse des Landes Vorarlberg andererseits, 
 wie folgt: 
 
Landeshauptmann: Ich werde immer eine 
Pause eintreten lassen, und wenn keine Bemerkung 
erfolgt, den betreffenden Paragraph als angenommen 
betrachten. 
 
Jodok Fink: § 1. - § 2. - § 3. - § 4. 
- § 5. - § 6. - § 7. - § 8. - § 9. - 
§ 10. - § 11. - § 12. - § 13. - § 14. 
Johannes Thurnher: Hier ist eine Bestimmung 
enthalten, nach welcher sich der n.-ö. Landes- 
Ausschuss verpflichtet, während der Dauer dieses 
 
Übereinkommens auf den Geschäftsbetrieb der 
Brandschaden-Versicherung in Vorarlberg zu verzichten. 
 Ich meine aber, dass es nicht nothwendig 
ist, dass wir durch diese Bestimmung dem n.-ö. 
Landes-Ausschusse die Verpflichtung auferlegen, 
sich von einem allenfalsigen Geschäftsbetriebe der 
dortigen Brandschaden-Versicherung in Vorarlberg 
zu enthalten. Wir haben seinerzeit versucht, eine 
Landes-Assecuranz zu bilden, und dabei ist man 
auf den Widerstand und, wie sich nachträglich 
herausgestellt hat, auf den berechtigten Widerstand 
der kleinen Versicherungs-Gesellschaften gestoßen, 
welche im Montavon, im Bregenzerwald und sonst 
in einzelnen Gemeinden bestanden haben. Es war 
also nicht möglich, diesen Plan durchzuführen, und 
bloß das flache Land allein war auch zu schwach, 
eine solche Anstalt zu schaffen. Bei einem Brandunglücke 
in einer größeren Ortschaft hätten möglicherweise 
die Mittel, welche zusammengebracht 
werden konnten, das Auslangen nicht gewährt. 
Nun muss man sich fragen, wer eigentlich auf 
dem flachen Lande und am Eingange zu den 
Thälern die Assecuranzgeschäfte gemacht hat, und 
wenn man eine Reihe von solchen Gesellschaften 
durchsieht, so sind das mit Ausnahme der tirolischen 
Brandschaden - Versicherungs - Anstalt lauter auf 
Gewinn berechnete Gesellschaften. 
 
Der Tiroler Brandschaden-Versicherungsanstalt 
wollen wir den Weg nicht versperren, aber 
ich meine, es wäre wohlthätig, wenn das Land 
Niederösterreich, welches sich in seinen wirtschaftlichen 
Aufgaben erfreulicherweise zusehends entwickelt, 
 in die Lage käme, den anderen Gesellschaften 
hier Concurrenz zu machen. Ich möchte 
diese Möglichkeit nicht durch die Bestimmung des 
§ 14 versperrt wissen und beantrage daher, wenn 
nicht vielleicht eine besondere Vereinbarung mit dem 
Landes-Ausschusse in Niederösterreich bezüglich 
dieser Bestimmung besteht, welche das Ganze in 
Frage stellen würde, dass dieser § 14 gestrichen 
wird. 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 



das Wort zu 8 14 ? Nachdem sich niemand meldet, 
ertheile ich dasselbe dem Herrn Berichterstatter. 
 
Jodok Fink: Ich kann dem h. Hause nur 
mittheilen, dass nicht etwa von Seite des Vorarlberger 
Landes-Ausschusses die Bedingung gestellt 
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worden ist, dass der u.-ö. Landes-Ausschuss sich 
verpflichten müsse, während der Dauer dieses Übereinkommens 
auf den Geschäftsbetrieb der Brandschadenversicherung 
in Vorarlberg zu verzichten. 
Die Sache verhält sich diesbezüglich so: 
 
Bis jetzt ist die u.-ö. Landes-Brandschaden- 
Versicherungs-Anstalt nach ihren Statuten nur für 
Niederösterreich, und können nur solche Gebäude 
versichert werden, welche in Niederösterreich sind. 
Diese Bestimmung könnte allerdings durch Landtagsbeschluss 
erweitert werden, und in diesem Falle 
könnte dieser § 14 in Betracht kommen. Hineingekommen 
ist diese Bestimmung in das Übereinkommen 
aber eigentlich deshalb, weil für unser 
Übereinkommen dasjenige für Tirol als Muster 
genommen worden ist, und für Tirol war es ein 
Bedürfnis, diese Bedingung zu stellen, mit Rücksicht 
auf die tirolisch-vorarlbergische Brandschaden- 
Versicherungs-Anstalt. Für uns war kein Bedürfnis 
vorhanden, eine solche Bedingung zu stelle>, 
und ich meine, es kann uns ganz gleichgiltig sein, 
wenn es einmal zulässig wäre, dass man sich bei 
der n.-ö. Landesanstalt versichert, ob man das bei 
der tirolischen Anstalt thut, oder bei der niederösterreichischen. 
 Ich habe daher gar keine Einwendung 
gegen den Antrag des Herrn Abg. 
Johannes Thurnher zu erheben, und es besteht 
auch gar kein Hindernis, diesen Paragraphen zu 
streichen, denn selbstverständlich tangiert das das Übereinkommen 
im ganzen nicht. Es kann ja den 
Niederösterreichern überhaupt nur lieb sein, dass 
sie für den Fall, als sie die Statuten ihrer Landesanstalt 
ändern, dann auch in Vorarlberg den 
Geschäftsbetrieb der Brandschaden-Versicherung ausüben 
können. Ich glaube also, man kann dem 
Anträge des Herrn Abg. Johannes Thurnher 
zustimmen. 
 
Landeshauptmann: Ich werde den Antrag des 
Herrn Abg. Johannes Thurnher einfach in 
der Weise behandeln, dass ich § 14 zur Abstimmung 
bringe. Wenn derselbe angenommen wird, 
entfällt dadurch die Abstimmung über den Antrag 
Thurnher und im gegenteiligen Falle ist demselben 
Genüge geschehen. Ich ersuche also diejenigen 
Herren, welche den § 14 annehmen, sich 
gefälligst von den Sitzen zu erheben. 



 
Einstimmig abgelehnt. 
 
Mit der Annahme des Übereinkommens ist 
der erste Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
erledigt, und ich habe nur noch den zweiten 
Antrag zur Abstimmung zu bringen, welcher dahin 
geht, dass der Landes-Ausschuss ermächtigt wird, 
zur Durchführung dieses Anschlusses die nöthigen 
Verfügungen zu treffen und die Festsetzung des 
Beginnes der Thätigkeit dieser Zweigniederlassung 
im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen 
Landes-Ausschusse zu vereinbaren. Ich ersuche also 
diejenigen Herren, welche diesem Antrage 2 zustimmen, 
 sich von den Sitzen zu erheben. 
 
Angenommen. 
 
Dieser Gegenstand wäre somit erledigt. 
 
Letzter Gegenstand unserer heutigen Tagesordnung 
ist der Bericht des volkswirtschaftlichen 
Ausschusses über die Eingabe 
der Gemeinden des Bezirkes Bludenz 
um Abänderung des Thierseuchen-Übereinkommens. 
 
Ich ersuche wiederum den Herrn Abg. 
Jodok Fink als Berichterstatter, das Wort zu ergreifen. 
 
 
Jodok Fink: Der volkswirtschaftliche Ausschuss 
stellt diesfalls vier Anträge: Der erste befasst 
sich nur mit der Eingabe der Gemeinden des 
politischen Bezirkes Bludenz, welche sich an den 
Landtag mit der Bitte gewendet haben, derselbe 
möge sich dafür verwenden, dass die ungünstigen 
Bestimmungen des bestehenden Thierseuchen-Übereinkommens 
mit dem deutschen Reiche abgeändert 
werden. 
 
Der volkswirtschaftliche Ausschuss hat, wie Sie 
aus dem Berichte sehen, diese Forderung unterstützt, 
 weil er sie für gerechtfertigt hält, glaubte 
aber sagen zu sollen, dass dies nicht bloß bezüglich 
des deutschen Reiches zu gelten habe, sondern dass 
bei Abschluss neuer Viehseuchen-Übereinkommen 
mit dem Auslande überhaupt auf die berechtigten 
Wünsche und Interessen der Landwirte Rücksicht 
genommen werden soll, und diese Anschauung des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses ist auch im Berichte 
niedergelegt. 
 
Der volkswirtschaftliche Ausschuss glaubte aber, 
noch weiter gehen zu sollen als die Eingabe und 
stellt daher dem Landtage noch drei weitere Anträge, 
 wovon der Antrag 2 sich damit befasst, dass 
der Landtag sich dafür aussprechen soll, dass er es 
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begrüße, dass dermalen im Reichsrathe eine Abänderung 
des Thierseuchengesetzes in Aussicht genommen 
ist. 
 
Thatsache ist, dass wir Landwirte finden, dass 
manche Bestimmungen desZbestehenden Thierseuchengesetzes 
den heutigen Verkehrsverhältnissen und dem 
heutigen Stande der Wissenschaft, z. B. in Bezug 
auf die Impfung, nicht mehr entsprechen und daher 
eine Änderung desselben am Platze ist. Allgemein 
ist aber auch die Anschauung verbreitet, 
dass die Klagen der Landwirte nicht so sehr, oder 
wenigstens nicht so allgemein, das Thierseuchengesetz 
an sich treffen, als vielmehr die Durchführungsverordnungen 
und die Durchführung des Gesetzes, 
weshalb der volkswirtschaftliche Ausschuss glaubte, 
auch diesbezüglich dem hohen Hause einen Antrag 
unterbreiten zu sollen. 
 
Thatsache ist, dass, wenn man sich auch an 
den Rahmen des Thierseuchengesetzes hält, - oft 
geschieht es ja, dass bei Durchführungsverordnungen 
noch etwas mehr hineingebracht wird, was kaum 
mehr im Gesetze liegt, -? aber wenn man sich 
noch an den Rahmen des Gesetzes hält, so könnte 
doch manches geschehen, wodurch beit berechtigten 
Klagen der Landwirte abgeholfen würde. 
 
Die Klagen, welche hier bestehen, sind der 
Hauptsache nach im Berichte niedergelegt. Aber 
ich sage hier offen, es ist dem volkswirtschaftlichen 
Ausschüsse weder in Bezug ans die Abänderung 
des Thierseuchengesetzes noch in Bezug auf die 
Forderungen, welche die Landwirte zu stellen haben, 
dass ihren Forderungen nämlich schon im Verordnungswege 
entsprochen werde, nach keiner 
Richtung hin möglich gewesen, alles das namhaft 
zu machen, was am Gesetze oder durch Verordnungen 
zu ändern nothwendig wäre. 
 
Ich verweise z. B. darauf, dass es auch eine 
gewiss berechtigte Forderung der Landwirte wäre, 
dass eine wirklich genaue Desinficierung der Eisenbahnwagen 
erfolgen solle, denn ich bin davon überzeugt, 
 dass oft gerade dadurch Thierseuchen verschleppt 
werden, dass die Desinfection der Wagen nicht 
genügend vorgenommen wird. Gerade hier in 
Bregenz kommt es auch öfter vor, dass verschiedene 
Thierhäute von St. Gallen herüberkommen und 
auf dem Bahnhofperron oder auf der Rampe 
liegen bleiben und da ist es, glaube ich, für jedermann 
einleuchtend, dass durch diese verschiedenen 
Häute, welche meist vom Schlachtvieh kommen 
 
und wo es gar nicht nachweisbar ist, ob die betreffenden 
Thiere mit Seuchen behaftet waren, 



leicht eine Verschleppung stattfinden kann, wenn 
nach ihnen gesundes Vieh auf der Rampe eingeladen 
wird. 
 
Auch ist nicht darauf hingewiesen worden, dass 
es zur raschen Abwickelung der Geschäfte in Thierseuchenangelegenheiten 
sehr empfehlenswert wäre, 
wenn mehr als dies bisher der Fall ist, andere 
Thierärzte als die Bezirksthierärzte verwendet 
würden, namentlich dann, wenn die Seuche eine 
größere Ausdehnung erlangt hat. Bei ausgedehnten 
Bezirken wie Bregenz und Bludenz ist es den 
Bezirksthierärzten da wohl unmöglich, rasch amtszuhandeln, 
 und es wäre im Interesse der raschen 
Amtshandlung und der Verbilligung derselben ganz 
entsprechend, wenn da mindestens diplomierte Thierärzte 
herangezogen würden, um an Stelle des Bezirksthierarztes 
zu handeln. 
 
Sie sehen also, meine Herren, dass noch 
mancher Punkt anzuführen wäre, es ist aber gar 
nicht möglich, innerhalb einer so kurzen Zeit alles 
zusammenzustellen, was an dem Gesetze geändert 
werden soll, es ist auch nicht möglich, alles anzuführen, 
 was sich im Wege der Durchführungsverordnungen 
machen ließe, manches ist aber im 
Berichte angezogen worden, manches wird von anderer 
Seite der hohen Regierung mitgetheilt werden, 
und wenn das noch nicht genügt, können ja in 
dieser Angelegenheit Experten einberufen werden; 
thatsächlich ist auch von der Regierung im  
Thierseuchen-Ausschuss des Reichsrathes in Aussicht gestellt 
worden, dass für die Abänderung des Thierseuchengesetzes 
solche Experten berufen werden. 
 
Aus diesen Gründen empfehle ich die Anträge 
des volkswirtschaftlichen Ausschusses dem hohen 
Hause zur Annahme, welche lauten: (liest) 
 
Der h. Landtag wolle beschließen: 
 
"1. Die Eingabe der Gemeindevorsteher des 
politischen Bezirkes Bludenz wird der k. k. 
Regierung zur eingehenden Würdigung abgetreten. 
 
 
2. Der Landtag begrüßt die in Aussicht 
stehende Abänderung des bestehenden Thierseuchengesetzes 
und erwartet, die Regierung 
werde diese Action nach Kräften fördern. 
 
3. Die k. k. Regierung wird aufgefordert, unverzüglich 
im Verordnungswege den in 
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Bezug auf die Durchführung des Thierfeuchengesetzes 
von den Landwirten geltend 
gemachten Beschwerden und Forderungen 
zu entsprechen, insoweit dies im Rahmen 
des gegenwärtigen Gesetzes zulässig erscheint. 
 
4. Die k- k. Regierung wird aufgefordert, 
der schon wiederholt gestellten Forderung 
Vorarlbergs auf Errichtung eines eigenen 
Veterinärsanitäts-Bezirkes zu entsprechen." 
Ich habe dem letzten Punkte der Anträge nichts 
mehr beigefügt; wir Vorarlberger haben diese 
Forderung immer wieder aufgestellt und so eingehend 
von allen Seiten aus, vom Landtage, von 
allen Gemeinden und vom Landwirtschaftsvereine 
begründet, dass ich glaube, es fehlt gewiss nicht 
an der Begründung, wenn bis jetzt unserem Wunsche 
nicht entsprochen worden ist, sondern es müssen 
andere Gründe gewesen sein, warunt die Regierung 
nicht entspricht; ich glaube aber, dass diese Forderung 
vom Lande immer wieder gestellt werden 
muss, bis derselben entsprochen ist. (Beifall.) 
 
Landeshauptmann: Ich eröffne über Bericht 
und Anträge die Debatte. 
 
Dr. Waibel: Punkt 4 der Anträge veranlasst 
mich zu einer Bemerkung. Die Forderung nach 
Errichtung eines eigenen Veterinärsanitätsbezirkes 
für unser Land liegt wohl in der Natur des Landes 
Vorarlberg und dessen geographischen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen bezüglich unserer Viehzucht. 
Die Missstände, die wir seit längerer Zeit beklagen, 
haben uns aus diesem Connex mit dem Veterinärsanitätsbezirk 
Innsbruck manche bittere Erfahrungen 
machen lassen. Wie bereits der Herr Berichterstatter 
bemerkt hat, sind schon wiederholt Forderungen 
an die hohe Regierung gestellt worden, 
diesen Umständen Rechnung zu tragen und uns 
einen eigenen Veterinärsanitätsbezirk zu schaffen. 
Meines Wissens sind im Jahre 1899 sogar von 
allen Gemeinden des Landes Vorarlberg Petitionen 
in dieser Beziehung an die Regierung gestellt 
worden, welche aber bisher ohne Antwort geblieben 
sind. Wie aus dem Rechenschaftsberichte des 
Landes-Ausschusses, Seite 78, hervorgeht, hat der 
Landes-Ausschuss den Beschluss des Landtages 
vom 19. April 1900 an die Regierung gerichtet, 
aber wie aus dem Berichte hervorgeht, ist derselbe 
bis zur Zeit der Abfassung des Berichtes ohne 
 
Antwort geblieben. Ich möchte mir daher die 
Anfrage an das Präsidium erlauben, ob nicht 
doch zwischen der Regierung und dem Landes- 
Ausschusse irgendwelche Correspondenz geführt worden 



ist, oder ob vonseite der Regierung lediglich 
stillgeschwiegen worden ist?  
 
Ich bin auch damit einverstanden, dass der 
Landtag und der Landes-Ausschuss diese Forderung 
bei jedem Anlasse aufstellt, und nur dann davon 
abgeht, wenn die Regierung in der Lag' ist, 
solche Gründe für die Ablehnung zu bringen, welche 
auch wir begreifen. 
 
Landeshauptmann: Ich kann die Anfrage des 
Herrn Abg. Dr. Waibel dahin beantworten, dass 
wir thatsächlich bis zum heutigen Tage ohne jede 
Antwort geblieben sind, obwohl der Landes-Ausschuss 
nicht bloß den Bericht und Beschluss des 
Landtages schlechthin der Regierung neuerlich übermittelt 
hat, sondern nochmals aus eigenem Antriebe 
mit aller Wärme auf die Nothwendigkeit der Errichtung 
eines eigenen Viehsanitätsbezirkes hingewiesen 
hat; es ist eigenthümlich, dass wir in dieser 
Frage fortwährend ohne Antwort bleiben. 
 
Martin Thurnher: Ich möchte mir auch noch 
erlauben zu Punkt 4 der Anträge eine Bemerkung 
zu machen. Wenn für Vorarlberg ein eigener 
Veterinärsanitätsbezirk gebildet würde, so könnten 
doch solche Vorkommnisse, wie wir sie im letzten 
Jahre erlebt haben, wohl als unmöglich bezeichnet 
werden. Ich will bloß auf zwei solcher Fälle 
Hinweisen. 
 
Der eine hat sich im Herbste vorigen Jahres 
zugetragen; als schon einige Bezirke nahezu seuchenfrei 
waren, und die Abhaltung der Märkte wieder 
bewilligt werden konnte, da hat man an die Bewilligung 
der Abhaltung eine so unglaubliche Bedingung 
geknüpft, dass man sie eigentlich vom 
gesunden Menschenverstand aus gar nicht begreifen 
kann. Das war die Verfügung, dass die Märkte 
in der gleichen Reihenfolge abgehalten werden 
mussten, in welcher sie sonst kalendarisch festgesetzt 
ist. Montafon z. B. war schon ganz seuchenfrei, 
während im Bregenzerwalde noch die Seuche 
grassierte. Nun musste also Montafon warten, 
bis die Märkte in Schwarzenberg und anderen 
Orten des Bregenzerwaldes abgehalten werden 
konnten. (Ruf: Sehr pfiffig!) 
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Das zweite Stücklein des Veterinär-Sanitätsreferenten 
in Innsbruck ist fast noch schlimmer als 
das erste. Im heurigen Frühjahre war das Land 
fast vollständig seuchenfrei, da kam auf einmal 
eine Verfügung der k. k. Statthalterei in Innsbruck, 
 wonach Vorarlberg als verseuchter Landstrich 
erklärt worden ist. Das Ministerium war selbstverständlich 



vernünftiger (Heiterkeit) und hat binnen 
wenigen Stunden oder besser gesagt binnen zwei 
Tagen die ganze Verfügung außer Kraft gesetzt. 
 
Die Bildung eines eigenen Sanitätsbezirkes 
für das Land Vorarlberg würde, glaube ich, für 
die Zukunft das Land vor solchen Schwabenstreichen 
des Veterinärsanitätsreferenten in Innsbruck schützen. 
(Heiterkeit und Beifall.) 
 
Dr. v. Preu: Nach dem, was in dieser Frage 
insbesonders von dem unmittelbaren Herrn Vorredner. 
 ausgeführt worden ist, besteht wohl kein 
Zweifel, dass dieses Institut für Vorarlberg eine 
unbedingte Nothwendigkeit ist, dass nämlich für unser 
Land ein eigener Sanitätsbezirk gegründet und die Vereinigung 
mit Tirol aufgehoben wird. Was der 
Herr Landeshauptmann mitgetheilt hat, dass nämlich 
die Regierung über Einschreiten des Landes- 
Ausschusses keine Antwort gegeben hat, so glaube 
ich, dass das eine Angelegenheit ist, welche uns 
wohl Anlass geben soll, sich an die hohe Regierung 
zu wenden, und ich möchte daher beantragen, es 
solle zu Punkt 4 ein Zusatz gemacht werden, dahingehend, 
 es solle der Landes-Ausschuss gleichzeitig 
beauftragt werden, bei der hohen Regierung anzufragen, 
 welche Gründe einer Erledigung des Einschreitens 
wegen Gründung eines eigenen Veterinärbezirkes 
in Vorarlberg entgegenstehen. 
 
Wittwer: Ich sehe mich veranlasst, zu dem, 
was Herr Abg. Martin Thurnher gesagt hat, noch 
einige Worte zu sagen. Im Jahre 1900 war 
bekanntlich im Gerichtsbezirke Bludenz die Seuche 
ziemlich stark verbreitet, jedoch bis zum Spätherbste 
ist es so weit gekommen, dass man hätte den 
Markt abhalten können. Der Bezirk Montafon ist 
glücklicher Weise den ganzen Sommer seuchenfrei 
geblieben. Es ist bekannt, dass in Montafon im 
September der Hauptviehmarkt abgehalten wird, 
jedoch es ist ein Erlass herausgekommen, ich weiß 
nicht recht, von wo er ausgegangen ist, dass in 
dieser Gegend Viehmärkte nicht abgehalten werden 
 
dürfen, und dieser Erlass hat natürlich Montafon 
arg berührt. Es ist deshalb eine Deputation des 
Gerichtsbezirkes Montafon nach Innsbruck gegangen, 
welche bewirken wollte, dass die Märkte hätten 
abgehalten werden dürfen, aus wahlberechtigten 
Gründen, namentlich deshalb, weil Montafon 
immer seuchenfrei war. Es war also kein Grund 
vorhanden, die Abhaltung der Märkte zu verbieten. 
Allein man hat uns gesagt, das können wir nicht 
thun, Schwarzenberg ist noch nicht seuchenfrei, es 
muss dort der erste Markt abgehalten werden, es 
geht also nicht an. 
 
(Zwischenruf: "Muss" abgehalten werden!?) 
Ja, diese Berechtigung hat Schwarzenberg. Also 
Montafon muss zuwarten, wenn Schwarzenberg 



krank ist, muss Montafon sterben; es ist nicht 
anders zu schließen. Das hat mich so angegriffen, 
dass ich mir als Bauer nicht mehr zu helfen 
wusste. Dazu kam noch eine schöne Verordnung, 
infolge deren wir mit unserem gesunden Vieh eine 
zehntägige Contumaz aushalten mussten; da die 
Herrn Bezirksärzte von Bludenz nicht in alle 
Ställe gehen wollten, mussten wir unser Vieh in 
einen Stall treiben, und dieses musste mit fremdem 
Futter auf Kosten des Verkäufers gefüttert werden. 
Nach 10 Tagen musste wieder der Thierarzt von 
Bludenz kommen und constatieren, dass das Vieh 
gesund sei, erst dann durften wir es abtreiben. 
Das ist doch zu viel. Ich glaube nicht, dass das 
Gesetz solche Wirkungen mit sich bringt, wohl 
aber, wie schon öfters bemerkt, die Durchführungsverordnungen 
zum Gesetze. Ich weiß nicht, ist das 
der Unkenntnis der Sache zuzuschreiben, ich denke 
wahrscheinlich, denn wenn die Herrn Kenntnis 
hätten, welchen Effect eigentlich eine solche Durchführungsverordnung 
auf den Bauer macht, könnten 
sie dieselben nicht erlassen; ich glaube, das würde 
ihr Menschenverstand nicht zulassen. Damit 
schließe Ich. 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort? Wenn sich niemand meldet, ist die Debatte 
geschlossen. Ich bemerke, dass der Herr Abg. Dr. 
v. Preu folgenden Zusatzantrag gestellt hat: "Der 
Landes-Ausschuss wird gleichzeitig beauftragt, bei 
der hohen Regierung anzufragen, welche Gründe 
einer Erledigung des Einschreitens wegen Gründung 
eines eigenen Veterinärsanitäts-Bezirkes in Vorarlberg 
entgegenstehen." 
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Regierungsvertreter: Ich möchte mir erlauben, 
mit Rücksicht auf das im Laufe der Debatte Gesagte, 
 einige Worte zu sagen. Ich enthalte mich, 
auf die einzelnen vorgebrachten Beschwerden einzugehen. 
 Nur das möchte ich bitten, zu glauben, - 
was an und für sich selbstverständlich ist, - dass, 
wenn Anordnungen seitens der k. k. Statthalterei 
in Seuchenangelegenheiten getroffen werden, diese 
immer nur den Zweck verfolgen können und auch 
verfolgen, dem Lande und der Viehzucht zum 
Nutzen zu gereichen. Man kann ja verschiedener 
Anschauungen sein über die Zweckmäßigkeit getroffener 
Maßnahmen, aber der Regierung eine 
Absicht zu imputieren, welche einen anderen Zweck 
verfolgen würde, als den eben erwähnten, entbehrt 
doch jeder Begründung. Ich erwähne dies insbesondere 
auch deshalb, weil in den Eingaben 
der Gemeinden des Gerichtsbezirkes Bludenz eine 
solche Absicht, wenn ich nicht irre, den Verfügungen 
der Regierung zugemuthet wird. Das ist an und 



für sich vollkommen ausgeschlossen. Es ist unmöglich, 
 dass die Regierung etwas anderes bezweckt, 
 als mit Rücksicht auf den Umstand, dass 
Vorarlberg ein Vieh exportierendes Land ist, 
dem Auslande jeden Anlass, sich abzusperren, zu 
benehmen, und wenn eine Absperrung erfolgt ist, 
die Sache so einzurichten, dass möglichst bald die 
Grenzen wieder aufgemacht werden können und der 
Export, welcher für uns so wichtig ist, wieder 
Platz greifen könne. Ich kann, wie schon erwähnt, 
nur zugeben, dass man etwa anderer Meinung 
kann über die Nothwendigkeit dieser und jener 
Maßregel. Nur das bitte ich, zu glauben, dass 
eine andere Absicht, als das Wohl des Landes zu 
fördern, bei der Regierung unmöglich vorwalten 
kann und auch thatsächlich nicht vorwaltet. 
 
Landeshauptmann: Der Herr Berichterstatter 
hat das Schlusswort! 
 
Jodok Fink: Ich möchte noch die Mittheilung 
machen, dass ich das, was der Landes-Ausschuss 
auf schriftlichem Wege gethan hat, nämlich die 
Befürwortung der Genehmigung eines eigenen 
Veterinär-Sanitätsbezirkes, zur Veranlassung genommen 
habe, auch mündlich im Ministerium vorzusprechen, 
 um diese Forderung zu befürworten. 
Bis jetzt ist die Sache ohne Erfolg geblieben, und 
ich könnte mir dies noch Halbwegs erklären, wenn 
 
man uns z. B. vom Ministerium verständigt hätte, 
es werde der Zeitpunkt kommen, wo man auf die 
Forderungen des Vorarlberger Landtages eingehen 
werde, dermalen könne dies nicht geschehen, weil 
das Viehseuchen-Uebereinkommen mit dem deutschen 
Reiche und der Schweiz nicht das Land Vorarlberg 
als solches behandle, sondern Tirol und Vorarlberg 
zusammen, und daher ist im Berichte 
darauf hingewiesen, dass mindestens dann, wenn 
einmal ein neues Thierseuchen-Uebereinkommen geschlossen 
wird, auf diese Forderungon des Landes 
Rücksicht genommen werde. Dann müsste wohl 
auch noch der letzte Grund, der wohl nur 
ein Scheingrund ist, fallen. Wenn der Herr Regierungsvertreter 
sagt, man möge nicht eine böse 
Absicht bei den Behörden wittern, so will ich das 
gelten lassen. Wir sagen daher in unserer Forderung, 
 es soll nicht nur ein Landesthierarzt für 
das Land und nicht bloß ein Bezirksthierarzt für 
einen Bezirk maßgebend sein, den Chefs Anträge 
zu stellen, sondern es sollen auch Landwirte beigezogen 
werden, welche auch ihre Meinung sagen 
könnten, wodurch sich dann die betreffenden Behörden, 
 beim Bezirke also der Bezirkshauptmann, 
beim Lande der Statthalter, ein richtigeres Urtheil 
bilden können, was hinausgegeben werden soll. 
Wenn man also annimmt, dass nicht eine böse 
Absicht vorhanden sei, so muss man doch annehmen, 
dass die betreffenden Organe in Innsbruck unsere 
Landesverhältnisse nicht genügend zn berücksichtigen 



wissen, und daher verlangen mir, dass Beiräthe 
ausgenommen werden. Ich glaube, diese Forderung 
ist vollberechtigt. Persönlich sage ich, habe ich nicht 
die Anschauung, dass die Landwirte allein eine 
beschlussfassende Stimme haben sollen, sondern ich 
denke, das richtige Verhältnis wäre, wenn weder 
der Bezirksthierarzt noch die Landwirte eine beschließende 
Stimme hätten, sondern es sollten beide 
Theile sagen, was sie über etwas definitiv anzuordnendes 
glauben, und der betreffende Chef der 
Behörde möge dann eine Verfügung hinausgeben. 
Das würde meiner Ueberzeugung nach viel dazu 
beitragen, dass die Anordnungen zweckentsprechender 
wären. Es ist vom Herrn Abg. Martin Thurnher 
gesagt worden, wie im letztverflossenen Halbjahre 
so ungünstige Verfügungen herausgekommen sind, 
weil das ganze Land als ein verseuchter Landstrich 
erklärt worden sei. Es ist ausgefallen, dass gerade 
am 28. Februar d. J., an welchem die k. k. 
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Statthalterei von Niederösterreich ein früher erlassenes 
Verbot der Vieheinfuhr aus Vorarlberg 
aufgehoben hat, die k. k. Statthalterei in Innsbruck 
die Kundmachung hinausgibt, dass Vorarlberg 
ein verseuchter Landstrich sei. Zur Zeit waren 
in Vorarlberg nur 8 Gehöfte verseucht; einzelne 
politische Bezirke waren ganz seuchenfrei. Früher 
aber im Sommer und im Herbste des letzten Jahres 
waren in Vorarlberg viel mehr Gehöfte verseucht, 
ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich 
sage über 800, und damals war Vorarlberg nicht 
als verseuchter Landstrich erklärt worden. Da 
müssen wir wohl sagen, das verstehen wir nicht, 
und bei der k. k. Statthalterei muss man auch 
uns nicht verstehen, denn wir hatten damals ein 
großes Bedürfnis, Vieh abzusetzen. Im letzten 
Herbste konnten wir infolge der weiten Ausbreitung 
der Seuche unser Vieh nicht in genügender Anzahl 
absetzen, und wir hatten daher im März und 
April das Bedürfnis, Vieh abzusetzen, weil wir 
im Herbste viel Vieh einstellen mussten. Ich muss 
sagen, es ist eine wirklich zu weit gehende Verfügung, 
 weml wegen 8 Gehöften das ganze Land 
gesperrt wird. Das soll daher gekommen sein, dass 
vorher 6 Gehöfte verseucht waren und dann Ende 
Februar noch 2 weitere dazugekommen sind; ich 
kann mir nichts anderes denken, als dass der betreffende 
Amtsthierarzt in Innsbruck nervös geworden 
ist (Heiterkeit) und diese radicale Verfügung 
getroffen hat. Diese Bestimmung hat 
Ähnlichkeit mit einer anderen Verfügung, welche 
zwar im Thierseuchengesetze begründet ist, nämlich 
dass beim Ein- und Ausladen von Thieren beim 
Export eine jedesmalige Untersuchung der betreffenden 
Stücke zu erfolgen habe. In diesem Punkte 
wäre auch eine Verbesserung des Thierseuchengesetzes 



nothwendig. Praktisch hat man das bis in die 
neuere Zeit nicht so stricte genommen, nmn hat 
eine Untersuchung entweder beim Einladen oder 
beim Ausladen oder auch beidemale vorgenommen, 
wenn der Transport aus andern Ländern gekommen 
ist, und das finde ich vollständig gerechtfertigt. 
 Ebenso gerechtfertigt finde ich eine solche 
Untersuchung auch während der Fahrt, wenn dieselbe 
mehrere Tage dauert. Dass man aber eine 
Untersuchung bei jedem Ein- und Ausladen beim 
Transport zwischen kleinen Strecken, wie z. B. 
von Bregenz nach Schwarzach vornehme, kann nicht 
mehr zweckentsprechend sein. Man kann doch nicht an- 
 
nehmen, dass innerhalb einer halben Stunde die 
Seuche ausgebrochen sei. 
 
Es ist auch auf eine eigenthümliche Verfügung 
hingewiesen worden, welche im letzten Herbste erflossen 
ist bezugs Abhaltung des Viehmarktes. Ich 
stimme dem, was hier gesagt worden ist, bei, und 
wenn Herr Wittwer sagt, er wisse nicht, von wem 
diese Verfügung erlassen worden sei, so glaube ich, 
ihm mittheilen zu können, dass dieselben von der 
k. k. Statthalterei ausgegangen ist. (Wittwer: Das 
weiß ich schon!) Wenn Herr Abg. Wittwer das wusste 
und dennoch darüber einen Zweifel aussprach, so 
muss ich denken, dass er damit etwas anderes 
sagen wollte, und ich sehe mich daher veranlasst, 
darauf zu antworten. Bekanntlich haben damals 
die Montafoner Gemeinden behauptet, dass ein 
Bregenzerwälder Einfluss genommen habe, dass 
eine solche Verfügung getroffen worden sei. Es 
hat in Zeitungen geheißen, ein einflussreicher 
Bregenzerwälder habe jene Verordnung verschuldet, 
und die Veröffentlichung war in einer Weise gemacht, 
 dass man auf mich kommen musste; es 
sind mir auch direct Briefe von Schruns zugegangen, 
 in welchen erklärt ist, dass maßgebende 
Personen in Montafon gesagt hätten, der Abg. 
Fink trage die Schuld. Ich war ganz erstaunt, 
als ich das hörte, denn ich habe von der ganzen 
Verfügung und ihrer Vorgeschichte, bevor ich sie 
gelesen, nichts gewusst; das kann ich auf Ehrenwort 
erklären. Ich muss sagen, dass ich es so 
wenig begriffen habe, wie die Herrn in Montafon, 
dass man die Nichtabhaltung des Montafoner 
Marktes damit begründete, dass man erklärte, der 
Markt dürfe erst dann abgehalten werden, wenn 
die andern Viehmärkte nach der Reihenfolge abgehalten 
worden sind. Ich sage aufrichtig, mich 
hat keine Schuld getroffen, ich habe nicht das 
geringste in der Angelegenheit gethan, sonst hätte 
ich nicht darauf geantwortet. Im Landtage rede 
ich namentlich als Berichterstatter zwar nicht gerne 
von der eigenen Person, aber ich wurde diesmal 
unwillkürlich dazu gebracht. Ich glaube, nichts mehr 
beifügen zu sollen, und bitte das hohe Haus, die 
Anträge des volkswirtschaftlichen Ausschusses einstimmig 
anzunehmen, damit die hohe Regierung 



sieht, dass wir in diesem Falle alle, aber auch gar 
alle einig sind. 
 
Ich werde noch daran erinnert, dass Herr Abg. 
Dr. v. Preu einen weiteren Antrag gestellt hat. Ich 
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kann diesbezüglich sagen, dass ich einverstanden 
bin, dass der Antrag angenommen werde. Es wäre 
zwar meiner Ueberzeugung nach selbstverständlich, 
dass, wenn der Landesausschuss die heute vom 
volkswirtschaftlichen Ausschüsse vorliegenden Anträge 
an die hohe Regierung leitet, er auch darauf aufmerksam 
macht; es kann aber nicht schaden, wenn 
dies der hohe Landtag in einem separaten Beschlusse 
dem Landes-Ausschusse aufträgt. Ich befürworte 
daher den Antrag v. Preu. 
 
Wittwer: Ich möchte zur thatsächlichen Berichtigung 
einiges bemerken. Es ist wahr, was 
mein Herr Vorredner gesagt hat, dass in Montafon 
das Gerücht verbreitet war, dass ein Bregenzerwälder 
dahintergesteckt sein müsste. Man hat sich 
nicht vorstellen können, dass die Statthalterei, ohne 
von irgendeiner Seite gedrückt worden zu sein, die 
Bewilligung zur Abhaltung des Montafoner Marktes 
zurückhalten konnte; so ist man darauf gekommen, 
es müsse ein Bregenzerwälder dahinterstecken. 
Schwarzenberg war nicht in der Lage einen Markt 
abzuhalten, und Montafon sollte warten, bis 
Schwarzenberg gesund war. Wie es scheint, hat 
es doch an der k. k. Statlhalterei gefehlt. 
 
Regierungsvertreter: Die Angelegenheit betreffend 
Die Anordnung der Ersatzmärkte im Herbste vorigen 
Jahres wurde, nachdem ich mir erlaubte, das Wort 
zu ergreifen, noch wiederholt besprochen und einer 
scharfen Kritik unterzogen, weshalb ich auf dieselbe 
zurückkommen möchte. Ich bin nicht in der Läge, 
autoritativ zu sagen, welche Motive die k. k. Statthalterei 
bewogen haben, jene Verfügungen zu 
treffen, aber ich möchte doch einen Gesichtspunkt 
geltend machen, welcher gewiss nicht unberechtigt 
ist, und der voraussichtlich für die k. k. Statthalterei 
bestimmend war. Wir wissen, dass im 
vorigen Jahre infolge der Maul- und Klauenseuche 
sämmtliche Märkte nicht zu ihrer Zeit abgehalten 
werden konnten. Die Reihenfolge, in welcher die 
Märkte abgehalten werden, schafft gewiss denjenigen 
Gemeinden, welche vorangehen, eine gewisse bevorzugte 
Stellung; denn es ist nicht zu leugnen, dass 
der Umstand, dass man den Markt vor einer 
anderen Gemeinde abzuhalten berechtigt ist, Vortheile 
bietet. 
 
Wir wissen auch, dass bei allen Angelegenheiten, 



die sich auf die Märkte beziehen, die Gemeinden 
 
darüber wachen, damit nicht in ihre Rechte eingegriffen 
werde. Run war, wenn ich mich recht erinnere, 
 als die Frage des Montafoner Ersatzmarktes 
kam, das Erlöschen der Maul- und Klauenseuche 
in den übrigen Theilen des Landes unmittelbar 
bevorstehend, beziehungsweise konnte man voraussetzen, 
 dass die Seuche bald als erloschen erklärt 
werden könne. Run scheint es wohl wahrscheinlich, 
dass die k. k. Statthalterei, indem die Aufhebung 
des Marktverbotes in Aussicht stand und nachdem 
sie voraussetzen konnte, dass der Bregenzerwald 
ebenfalls sehr bald seuchenfrei sein werde, die Absicht 
gehabt hat, bei Wiederbewilligung der Märkte 
die alte Reihenfolge zu ermöglichen. Thatsächlich, 
glaube ich, hat es sich nur um 8-10 Tage gehandelt. 
 
 
Ich bemerke nochmals, dass ich die vollen 
Motive der Verfügung der k. k. Statthalterei nicht 
kenne, aber wenn diese Erwägung bestimmend oder 
mitbestimmend war, kann derselben eine Berechtigung 
gewiss nicht abgesprochen werden. Die 
Bregenzerwälder z. B. Hütten eine Verschiebung der 
der Reihenfolge voraussichtlich schwer empfunden 
und sich beklagt, wenn diese Bedachtnahme nicht 
erfolgt wäre. Sicher hat die k. k. Statthalterei 
durch diese Verfügungen nur Gerechtigkeit üben 
wollen. Es lassen sich eben bei allen solchen Verfügungen 
Gründe denken, wenn man sie auch nicht 
kennt; denn ohne Motive werden Verfügungen der 
Behörde gewiss nicht getroffen. Ich bitte also 
wiederholt, zu glauben, dass die f. k. Statthalterei, 
wenn sie Anordnungen erlässt, gewiss auch ihre 
Gründe hat. 
 
Landeshauptmann: Ich schreite zur Abstimmung; 
 es könnte vielleicht, wenn der Herr Berichterstatter 
und Herr Abg. Dr. v. Preu zustimmen, 
der Antrag Dr. v. Preu an Punkt 4 angeschlossen 
werden, so dass Punkt 4 lauten würde: (liest) 
"Die k. k. Regierung wird aufgefordert, 
der schon wiederholt gestellten Forderung Vorarlbergs 
auf Errichtung eines eigenen  
Veterinärsanitäts-Bezirkes zu entsprechen, und wird 
der Landes-Ausschuss gleichzeitig beauftragt, 
bei der hohen Regierung anzufragen, welche 
Gründe einer Erledigung des Einschreitens 
wegen Gründung eines eigenen Veterinärsanitäts-Bezirkes  
in Vorarlberg entgegenstehen." 
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Wenn keine Einwendung erfolgt, werde ich in 
diesem Sinne vorgehen und sämmtliche vier Anträge 
des Ausschusses mit diesem Zusatzantrage unter 
einem zur Abstimmung bringen. Ich ersuche jene 
Herren, welche den Anträgen ihre Zustimmung 
geben wollen, sich gefälligst von den Sitzen zu 
erheben. 
 
Einstimmig angenommen. 
 
Dieser Gegenstand ist somit erledigt. Ich habe 
dem hohen Hause noch die Mittheilung zu machen, 
dass der Finanz-Ausschuss heute nachmittags um 
½ 4 Uhr zu einer Sitzung sich versammeln wird; 
ebenso der volkswirtschaftliche Ausschuss um dieselbe 
Zeit, und endlich der Schul-Ausschuss unmittelbar 
nach der Haussitzung. Die nächste Sitzung beraume 
ich auf Montag, den 1. Juli ½ 11 Uhr vormittags 
an, mit folgender Tagesordnung: 
 
1. Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
über das Gesuch von Sennerei-Genossenschaften  
des Bezirkes Bregenz in Sachen 
der Errichtung einer Central-Molkerei-Genossenschaft; 
 
 
2. Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
über das Ansuchen des Consortiums für die 
Kleinbahn Lustenau-Dornbirn um Gewährung 
einer Landes-Subvention; 
 
3. Bericht des Schul-Ausschusses über die Eingabe 
der Gemeinde Dornbirn wegen Abänderung 
des § 22 des Landesgesetzes vom 
28. August 1899 über die Rechtsverhältnisse 
der Lehrer. 
 
Der Bericht ad 1 liegt den Herren bereits 
seit heute vormittags gedruckt vor; betreffs 2 und 3 
werde ich Sorge tragen, dass die Berichte rechtzeitig. 
 in die Hände der Herren Abgeordneten 
gelangen. 
 
Die heutige Sitzung ist geschloffen. (Schluss 
der Sitzung 11 Uhr 45 Min. mittags.) 
 
Druck von J. N. Teutsch, Bregenz, 



Iorartöerger Landtag.

9. Sitzung
am 27. Juni 1901

unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Adolf Rhomberg.

-------------- HäH--------------

Gegenwärtig 19 Abgeordnete. Abwesend: Hochwst. Bischof und Sanahl.

Vegierungsverlreter: Herr k. k. Hofrath Ruöolf Graf Hugn.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 15 Min. vormittags.

LandeShautztmann: Die Sitzung ist eröffnet, 
und ich ersuche um Verlesung des Protocolles der 
letzten Sitzung.

(Secretär verliest dasselbe.)
Hat einer der Herren gegen die Fassung des 

Protocolles eine Einwendung zu erheben? — Es 
ist dies nicht der Fall, daher betrachte ich dasselbe 
als genehmigt.

Der Herr Landeshauptmann - Stellvertreter 
Ganahl hat sich für die heutige Sitzung wegen 
Berufsgeschüfte entschuldiget, was ich bitte zur 
Kenntnis zu nehmen.

Es ist mir ein Einlaufstück übergeben worden, 
nämlich eine Eingabe des Vorarlberger Feuerwehr
Gauverbandes; gleichzeitig wurde damit ein neues 
Modell von Schlauchverbindungen, nämlich die 
sogenannte Griesberg'sche Kuppelung eingesandt.

Das Petit des vorarlbergischen Feuerwehr-Gauver
bandes geht dahin, dass seinerzeit, nicht in dieser 
Session, an eine Abänderung des § 16 des Feuer
polizei- und Feuerwehrgesetzes vom 18. Februar 
1888 gedacht werden sollte, in der die Metzische 
Schlauchverbindung als obligatorisch vorgeschrieben 
ist. Nun hat sich diese Griesbergische Verbindung 
als viel vortheilhafter gezeigt, und es geht daher 
das Petitum in erster Linie dahin, es möchten 
ein paar Vereine ves vorarlbergischen Feuerwehr
Gauverbandes probeweise mit dieser Kuppelung 
betheilt werden, um auf Grund der gemachten 
Erfahrungen das Gesetz einer Abänderung unter
ziehen zu können. Nachdem die ganze Angelegenheit 
nicht dringender Natur ist, glaube ich, umsomehr 
als der vorjährige Beschluss des hohen Landtages 
bezüglich Einbringungszeit von Eingaben der weiteren 
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Behandlung entgegensteht, dass dieselbe dem Landes
Ausschusse zum Studium und seinerzeitigen Bericht
erstattung zugewiesen werden könne. Die Bewilligung 
von Beträgen für Feuerwehrzwecke steht ja ohne
dies dem Landes-Ausschusse nach dem Gesetze, be
treffend die Bildung von Feuerwehrfonden, zu. 
Wenn keine Einwendung erfolgt, so nehme ich an, 
dass das hohe Haus diesem Vorschläge zustimmt. 

Ferner möchte ich im Einlaufe einen Act des 
Landes-Ausschusses vorbringen, das ist die Ange- 
gelegenheit der Frutzregulierung in Meiningen und 
Koblach.

Dieser Gegenstand hat den hohen Landtag in 
seiner letzten Session beschäftigt und mittlerweile 
ist die Entschließung der hohen Regierung be
züglich der Beitragsleistung seitens des Staates an 
den Landes-Ausschuss herabgelangt.

Aus diesem Grunde muss sich der hohe Land
tag nochmals mit der Angelegenheit befassen und 
legt der Landes-Ausschuss daher den erwähnten 
Act vor, und ich glaube, es ist am ersprießlichsten, 
diesen Gegenstand im dringlichen Wege dem volks
wirtschaftlichen Ausschüsse zur Vorberathung und 
Berichterstattung zuzuweisen.

Wir kommen nun zu unserer heutigen Tages
ordnung. Aus derselben steht zunächst als erster 
Punkt Selbständiger Antrag des Herrn 
Abg. Dr. Schmid und Genossen in Sachen 
der Reform der Landtagswahlordnung. 

Der Antrag ist g'eschäftsordnungsmäßig ge
druckt und den Herren rechtzeitig vorgelegt worden; 
ich erwarte über die formelle Behandlung dieses 
Gegenstandes einen Antrag.

Dr. Walbel: Im Auftrage meiner Herren 
Collegen habe ich einige Bemerkungen zu machen. 
Der Antrag, der dem hohen Hause vorliegt, ist 
nicht neu, er hat dasselbe schon wiederholt be
schäftigt und ist auch wiederholt eine Begründung 
desselben hier in diesem Hause gegeben worden, 
so dass es nicht als nothwendig erscheint, neuer
dings eine solche Begründung in extenso zu 
wiederholen. Die Absicht, die diesem unseren An
träge zu Grunde liegt, ist einfach die, dem Lande 
Vorarlberg endlich einmal eine zeitgemäße Land
tagswahlordnung zu verschaffen. Die geheime 
Stimmabgabe hat sich bei uns eingelebt, und 
wenn auch in erster Zeit bei den Gemeindewahlen 
die Stimmabgabe öffentlich und mündlich war. 

so wurde dies sehr bald als unpraktisch aufge
lassen und ist hiefür die geheime Stimmabgabe 
eingeführt worden. Bei den Wahlen in die Reichs
vertretung besteht ebenfalls geheime Stimmab
gabe und hat sich dieselbe auch hier als praktisch 
und zweckmäßig erwiesen.

Was die unmittelbaren Wahlen für die Land
gemeinden anbetrifft, so sind wir auch heute noch 
der Ansicht, die wir schon zu wiederholten Malen 
ausgesprochen haben, dass es eine Ungerechtigkeit, 
eine Degradierung der Landgemeindenbezirke be
deutet, wenn man ihnen nicht die Fähigkeit zu- 
muthet, direct wählen zu können, nachdem dieselben 
denn doch als gleichwertig betrachtet werden müffen 
und es doch nicht angeht, die Gemeindeangehörigen 
von Hohenems, Lustenau und Rankweil z. B. als 
minderwertigec und minderfähiger zu declarieren als 
die Einwohner von Dornbirn, Feldkirch rc. Dies 
ist nur ein Act der Billigkeit, der in diesem Theile 
unseres Antrages liegt.

Was die Einschränkung des Wahlrechtes auf 
Personen des männlichen Geschlechtes anlangt, so 
sind wir auch hier wieder von den Grundsätzen, 
wie sie im Reichsrathswahlgesetz enthalten sind, 
und von der Wahrnehmung ausgegangen, die man 
allenthalben bei dieser Ausdehnung des Wahlrechtes 
auf das weibliche Geschlecht gemacht hat. In 
größeren Gemeinden spielt das eine große Rolle, 
und man muss zugestehen, und es kann niemand 
in Abrede stellen, dass diese Praxis des Voll
machtwesens immer zu Ungehörigkeiten führt und 
es daher, wie ich glaube, Pflicht des Landtages ist, 
solche eclatante Ungehörigkeiten zu beseitigen.

Was die Punkte 4 und 5 anbelangt, so glaube 
ich, dass es nur ein Act der Billigkeit wäre, nach 
denselben vorzugehen, weil es leicht möglich ist, 
entweder das eine oder das andere auszuführen 
und weil auf diesem Wege eher der Wahlwunsch 
der Bevölkerung zum richtigen Ausdrucke gebracht 
werden kann. Das sind alles Dinge, die nicht in 
Abrede gestellt werden können und die uns be
wogen haben, eine endlich zeitgemäße Abänderung 
der Landtagswahlordnung anzustreben.

Was die formelle Behandlung anbelangt, so 
haben wir hier gesagt, es möge der Antrag einem 
eigenen Ausschüsse zugewiesen werden. Es würde 
sich aber unseres Erachtens für die Verhandlung 
auch der Specialausschuss eignen, der für die 
Landhaus-Baufrage aufgestellt worden ist.
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Sollte das jedoch nicht beliebt werden, so würde 
ich den Eventualantrag stellen, dass der Landes
Ausschuss beauftragt werde, sich mit dieser Ange
legenheit zu befassen. Der Antrag lautet: (liest) 

Der hohe Landtag wolle beschließen:

„Die dermalen in Geltung stehende Land
tagswahlordnung ist einer Umarbeitung zu 
unterziehen, und sind in dieselbe folgende 
Grundsätze aufzunehmen:
1. Geheime Stimmabgabe;
2. Einschränkung des Wahlrechtes auf Per

sonen männlichen Geschlechtes;
3. Unmittelbare Wahl der Landgemeinden 

gleichwie in den Städte-Curien;
4. Schaffung von individuellen Wahlbezirken; 

oder
5. Spaltung der 3 bezirkshauptmannschaft

lichen Wahlbezirke in 6 bezirksgerichtliche 
Wahlbezirke.
In formeller Beziehung wird vorge

schlagen, diesen Antrag einem eigenen Aus
schüsse zuzuweisen."

Landeshauptmann: Wer wünscht hiezu das 
Wort?

Martin Thnrnher: Ich glaube, konstatieren 
zu können, dass die Majorität des Hauses ein
zelnen der beantragten Punkte nicht unsympathisch 
gegenüber steht. Es ist besonders die Einführung 
der geheimen Stimmenabgabe; dann die Auflassung 
der Wahl der Frauen durch Vollmachten, die Be
seitigung des Wahlrechtes für Minderjährige und 
juristische Personen; bezüglich des direkten Wahl
rechtes dürfte im Schoße der Landesvertretung 
wohl eine Meinungsverschiedenheit bestehen und 
die Austragung dieser Angelegenheit auf Grund 
der Bestimmungen der Landes-Wahlordnung nur 
mit Schwierigkeiten zu bewerkstelligen sein. Wenn 
aber die Mehrheit des Landtages einzelnen der 
Punkte, wie Auflassung des Wahlrechtes der Frauen 
durch Vollmachten, Aufhebung des Wahlrechtes für 
Minderjährige und juristische Personen sympathisch 
gegenübersteht, so hat sich andererseits dieser Reform 
eine bedeutende Schwierigkeit entgegengestellt, und 
das ist die Weigerung der Regierung auf Herab
setzung ves Wahlcensus. Die Majorität des Hauses 
will durch die Änderung der Landtagswahlordnung 

nicht eine Schmälerung, sondern vielmehr eine 
Erweiterung des Wahlrechtes hcrbeiführeu, und 
darum glaube ich, können wir an die Aufhebung 
der Wahl durch Vollmacht der Frauen u. s. w. 
insolange nicht schreiten, bis nicht anderweitig den 
gerechten Forderungen der Erweiterung des Wahl
rechtes für die männliche Bevölkerung auf weiterer 
Grundlage entsprochen wird. Daher sollte, wie 
ich glaube, diese Angelegenheit dem Landes-Aus- 
schusse zur Vorberathung überwiesen werden, der
selbe aber auch den Auftrag erhalten, vorerst neuer
liche Verhandlungen mit der Regierung, betreffend 
die Herabsetzung des Census einzuleiten. Es bliebe 
dann dem Landes-Ausschusse immer noch anheim 
gestellt, eventuell wegen einer theilweisen Abände
rung der Landeswahlordnung bezüglich der Ein
führung der geheimen Stimmenabgabe weitere 
Berathungen zu pflegen und Anträge in der 
nächsten Session zu stellen. Aus diesem Grunde 
möchte ich folgenden Antrag in Abänderung des 
vom Herrn Vorredner eingebrachten stellen:

„Der Antrag des Herrn Abg. Dr. Schmid 
und Genossen, betreffend die Abänderung der Land
tagswahlordnung wird zur Vorberathung dem 
Landes-Ausschusse mit dem Auftrage zugewiesen, 
vorerst mit der k. k. Regierung neuerliche Ver
handlungen bezüglich Herabsetzung des Census bei 
Landtagswahlen einzuleiten."

Ich empfehle diesen Antrag dem hohen Hause 
zur Annahme.

Landeshauptmann: Es liegen in formeller 
Hinsicht drei Anträge vor. Der erste bezweckt die 
Betrauung des Specialausschusses mit der Bericht
erstattung über diesen Gegenstand, weiters bezweckt 
ein Antrag die Übermittlung an den Landes-Aus
schuss zur Ausarbeitung einer entsprechenden Vor
lage, und schließlich ist noch der Antrag des Herrn 
Abg. Martin Thurnher, den Sie soeben gehört 
haben. Ich bitte nun, wenn noch jemand das 
Wort wünscht, sich zu melden und ertheile dasselbe 
zunächst dem Herrn Abg. Johannes Thurnher.

Johannes Thurnher: Ich bin mit den Even
tualanträgen der Herren Abg. Dr. Waibel und 
Martin Thurnher vollkommen einverstanden, dass 
diese Angelegenheit dem Landes-Ausschusse zur Be
richterstattung und Antragstellung überwiesen werde. 
Ich habe mir aber nicht wegen dieser Zustimmung 
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das Wort erbeten, sondern damit von unserer Seite 
die Bemerkung des Herrn Abg. Dr. Waibel nicht 
unerwidert bleibt, da fortgesetzt behauptet wird, es 
liege in dem Umstande, dass die Landgemeinden 
indirect durch Wahlmänner wählen, eine Minder
wertigkeit der Wähler. Wo steht denn das ge
schrieben? Wo ist denn ein Majoritätsbeschluss, 
aus dem gefolgert werden könnte, dass der Land
tag die Landgemeinden, weil ihnen das Wahlrecht 
erleichtert worden ist, als minderwertig angesehen 
hätte? Ich bin nun bald 30 Jahre im Landtage, 
mir ist es aber nicht erinnerlich, dass jemals die 
Majorität, die doch die Beschlüsse fasst, die 
Wähler vom Lande, weil sie die Erleichterung 
haben, indirect zu wählen, als minderwertig be
trachtet oder angesehen hätte. Ich will das nur 
erwähnen, damit diese Behauptung nicht unwider
sprochen in die Welt hinausgeht. (Abg. Martin 
Thurnher: Die Handels- und Gewerbekammern 
wählen ja auch indirect!)

Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort?

Dr. Waibel: Auf die Bemerkungen des Herrn 
Abg. Johannes Thurnher möchte ich nur noch er
widern, dass ich mich an einen Ausspruch des 
Herrn Abg. Kohler in einer der vorigen Sessionen 
erinnere, wo er diese Einrichtung für eine Wohl
that erklärte, und es sei eine Nothwendigkeit, dass 
für die größeren Kreise eine Art von vormund
schaftlicher Leitung bestehe. Ich habe es so auf
gefasst, und möge das der Herr Abg. Kohler nicht 
vergessen.

Ich glaube, darin liegt gewissermaßen eine 
Degradierung der Wahlkreise, wenn man ihnen zu- 
muthet, dass sie nur dann richtig wählen können, 
wenn gewisse Leute die Geschichte in die Hand 
nehmen und sozusagen eine Prädestination üben.

Kohler: Hohes Haus! Ich bin zwar nicht in 
der Lage, mich an einen solchen Ausspruch, wie 
Herr Abg. Dr. Wäibel ihn angeführt hat, genau 
zu erinnern, aber wenn er cs gerade berührt, dass 
ich gesagt hätte, es gehe bei den Wahlen nicht 
ohne Leitung, so glaube ich, wird niemand sagen, 
dass ich die Unwahrheit gesprochen hätte.

Eine Leitung bei der Wahl unserer heutigen 
modernen Volksvertretung ist unumgänglich er- | 

forderlich, falls überhaupt noch etwas halbwegs 
Vernünftiges zustande kommen soll, denn heutzu
tage haben wir es mit einer desorganisierten Ge
sellschaft zu thun, die das Princip der Kopfzahl 
zur Geltung bringt und keine geschlossenen Stände 
hat. Ich glaube das wird niemand bestreiten 
können, und meiner Ansicht nach haben auch die 
Herren, die auf eine Abänderung der Wahlordnung 
hinzielen, hauptsächlich den Gedanken dabei, dass 
die Wahlen künftighin in einem anderen Sinne 
geleitet werden könnten. Ohne Leitung ist über
haupt eine Wahl nicht vorzunehmen, weder in der 
Stadt noch auf dem Lande, weder direct noch in
direct, es handelt sich nur darum, wer leitet. Es 
wird darauf ankommen, ob die Presse leitet, oder 
ob mehr die Tradition in den Gemeinden die 
Leitung ausübt, aber geleitet muss immer werden; 
denn wir haben es ja mit einer atomisierten Ge
sellschaft zu thun, und das Richtigste wäre, nach 
einer -Gliederung der Gesellschaft zu streben, und 
wenn wir das thun, so streben wir in dem Maße 
einer allgemeinen Gesundung unserer Wahlen zu. 

Mir ist immer daran gelegen gewesen, die 
Wahlgesetze sollten so sein, dass sie möglichst gute 
Vertretungen für das Land und die Gemeinde zu
stande bringen, und dann wäre mir an der Form 
sehr wenig gelegen.

Nägele: Da nun schon einmal der Ausdruck 
gefallen ist, dass durch die indirekten Wahlen die 
Landgemeinden-Wähler als minderwertig und bevor
mundet bezeichnet werden könnten, so will anch ich 
meine Ansicht vorbringen und muss erklären, 
dass ich mich einer solchen Anschauung nicht an
schließen kann; wohl aber glaube ich, dass in dem 
Falle der Einführung der directen Wahlen die 
kleineren Gemeinden erst recht und auf das höchste 
bevormundet werden.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort?

Dresse!: Einer der Punkte, die die Herren von 
der Minorität aufgestellt haben, ist die Theilung der 
Wahlbezirke, man sollte nämlich für jeden Abge
ordneten einen eigenen Bezirk aufstellen. Dann 
würde das zutreffen, was der Herr Abg. Nägele 
gesagt hat; oder man denkt daran, die bestehenden 
Bezirkshauptmannschaften in zwei Kreise nach 
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Bezirksgerichten zu theilen. Dieser Gedanke ist schon 
in dem Jahre 1861 hier verhandelt worden; da
mals hat die liberale Majorität geglaubt, es könnte 
der eine oder der andere Bezirk sonst benachtheiligt 
werden; z. B. Bregenz und Bregenzerwald. Sie 
haben eben gemeint, wenn nicht die Bezirke wählen, 
so könnte es vorkommen, dass beispielsweise kein 
Bregenzcrwälder gewählt werde. Ebenso gelte das 
in Bludenz—Montafon und Feldkirch—Dornbirn. 
Nun sind sie später davon wieder abgekommen und 
eine 40jährige Erfahrung hat gezeigt, dass in 
dieser Beziehung durchaus keine Gefahr besteht, es 
sind die Laudtagsabgeordneten immer aus allen 
Gerichtsbezirken gewählt worden.

Was die Behauptung von der angeblichen Be
vormundung im Allgemeinen betrifft, so ist es eine 
eigenthümliche Erscheinung, dass eine solche Forde
rung bisher nie von Landgemeinden, sondern 
immer nur von den Abgeordneten der Städte er
hoben wurde. In dieser Beziehung hat der Herr 
Abg. Kohler sehr richtig bemerkt, dass durchaus 
keine Remedur, keine Gesetzesänderung nöthig sei, 
und solange die Landgemeinden mit diesem Wahl
systeme zufriedeil sind, soll man es ihnen lassen.

Dr. Waibel: Ich muss eine Berichtigung 
vorbringen. Es ist thatsächlich nicht richtig, wie 
gesagt wurde, dass die Landgemeinden nie mit 
einer solchen Anregung gekommen wären. Ich er
innere daran, dass die Gemeinden Lustenau, 
Hohenems und Rankweil eine Eingabe in dieser 
Richtung an das hohe Haus gemacht haben zur 
Unterstützung der Anträge, die wir gestellt haben. 
Es ist sehr begreiflich, dass die Anträge von 
unserer Seite gestellt wurden, von Ihrer Seite ist 
das nicht zu erwarten. Sie haben kein Interesse 
die Wahlordnung zu ändern. Sie befinden sich bei 
dieser Wahlordnung sehr wohl. (Heiterkeit.)

Damit ist aber noch nicht gesagt, dass, wenn 
die Bevölkerung nicht immer davon spricht, 
sie hiemit schon der ganzen Sachlage ihre Zu
stimmung gibt und einverstanden ist. Wir ver
treten die Meinung derjenigen großen Kreise aus 
Ihren Wählern, die unserer Ansicht sind, und wir 
halten es für unsere Pflicht, diese Angelegenheit so 
lange zu verfolgen und zu verfechten, bis etwas er
reicht ist. Sie, .meine Herren, geben ja übrigens 
selbst zu, dass eine Abänderung und Ver

besserung der heute geltenden Wahlordnung sehr 
angezeigt wäre.

Jodok Fink: Ich werde mir hiezu nur einige 
Worte erlauben, weil ich Bedenken hege, ob diese 
Debatte überhaupt geschäftsordnungsmäßig ist. Ich 
möchte aber an den geehrten Herrn Vorredner nur 
die Anfrage stellen, ob er nämlich glaubt, dass, 
wenn die Landtagsmahlordnung etwa wirklich so 
geändert würde, sie den Grundsätzen der Reichs
rathswahlordnung bezüglich der V. Curie entspricht, 
dieselbe für unsere Partei dann ungünstiger wäre, 
als es jetzt der Fall ist?

Landeshauptmann: Dem leisen Vorwurfe des 
Herrn Abg. Jodok Fink gegenüber erlaube ich mir 
zu bemerken, dass die Debatte allerdings nicht 
geschäftsordnungsmäßig ist; ich weiß sehr wohl, 
dass nur über Die formelle Behandlung dieser Vor
lage gesprochen werden sollte, aber diese Angelegen
heit hat uns des öfteren schon beschäftigt, und eine 
Aussprache ist nach der Lage der Dinge bei der 
meritorischen Verhandlung nicht möglich, weil ja 
die ganze Angelegenheit wahrscheinlich dem Landes
Ausschusse überwiesen werden wird. Aus diesem 
Grunde habe ich mir als Vorsitzender gedacht, 
Liberalität walten lassen zu dürfen, damit man die 
beiderseitigen Ansichten erfahre und sich gegenseitig 
aussprechen könne. Run möchte ich aber doch bitten, 
sich auf das Formelle beschränken zu wollen, damit 
wir die erste Lesung abschließen können. Wer 
wünscht noch das Wort? — —

Es meldet sich niemals, somit kann ich zur 
Abstimmung schreiten. Es uegen drei Anträge vor. 
Da man von einem weitergehenden in diesem Sinne 
hier nicht sprechen kann, nachdem alle formeller 
Natur sind, so werde ich zunächst den erstgestellten 
zur Abstimmung bringen, nämlich den Antrag auf 
Ueberweisung an den bereits bestehenden Specialaus
schuss.

Dr. Waibel: Ich ziehe denselben zurück.

Landeshauptmann: Dann kann ich zur Ab
stimmung über den Antrag schreiten, dass die 
ganze Angelegenheit dem Landes-Ausschusse über
mittelt werde. Dann kommt der Antrag des 
Herrn Abg. Martin Thurnher, der diesem Antrags 
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noch eine ganz bestimmte Direktive zu geben 
wünscht.

Ich bitte also jene Herren, die der Über
weisung des Antrages des Herrn Abg. Schmid 
und Genossen an den Landes-Ausschuss zur Vor- 
berathung und Berichterstattung in nächster Session 
ihre Zustimmung geben, sich gefälligst von den 
Sitzen zu erheben.

Einstimmig angenommen.
Der Herr Abgeordnete Martin Thurnher stellt 

noch den Zusatzantrag, dass der Landes-Ausschuss 
neben der Vorberathnng auch beauftragt werde, 
vorerst mit der Regierung wegen Herabsetzung des 
Census in neuerliche Verhandlungen zu treten. Ich 
ersuche jene Herren, die diesem Zusatzantrage bei
stimmen, sich gefälligst von den Sitzen zu erheben. 

Ebenfalls angenommen.
Dieser Gegenstand ist somit erledigt, und wir 

können nun zum zweiten Gegenstand der Tages
ordnung übergehen, das ist der Bericht des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses in 
Betreff des Anschlusses an die nieder
österreichische Lebens- und Rentenver
sicherungsanstalt. Ich ersuche den Herrn 
Berichterstatter Abg. Jodok Fink das Wort zu er
greife«.

Jodok Fink: Hoher Landtag! Das h. Haus 
hat sich bereits in der letzten Session mit dieser 
Angelegenheit beschäftigt und hat sich principiell 
dahin ausgesprochen, dass das Land Vorarlberg 
sich an die nicderösterreichische Landes-Lebens- und 
Rentenversicherungs-Anstalt anschließen solle. Es 
ist daher, wie ich glaube, nicht meine Aufgabe, 
als Berichterstatter über das Meritorische der 
ganzen Angelegenheit bei Einleitung der Debatte 
weitere Worte zu verlieren. Damals haben nur 
noch Bedenken deshalb bestanden, weil wir uns 
gesagt haben, das Statut der niederösterreichischen 
Landes-Lebens- und Rentenversicherungs-Anstalt 
sei dermalen nicht geeignet, dass sich der 
Anschluss vollziehen könne. Wie die Herren sich 
erinnern werden, wurde darauf hingewiesen, dass 
einzelne Bestinimungen für niederösterreichische 
Landesangehörige günstiger lauten, beziehungsweise 
bei Versicherungen die Angehörigen anderer Länder 
nicht so günstig stehen würden als die von Nieder
österreich. Seither wurde gerade über unsere Ein
wendungen und denen des Landes Tirol vom nieder- 

j österreichischen Landtage das Statut geändert und 
zwar in einer Weise, dass unseren Forderungen 
entsprochen wurde. Es konnte sich daher bei den 
Verhandlungen des Landes-Ausschusses nur noch 
darum handeln, welche Pflichten, beziehungsweise 
welche Lasten für das Land Vorarlberg aus dem 
Anschlüsse erwachsen.

Diesbezüglich sind anfänglich ziemlich hohe 
Forderungen von Seite Niederösterreichs gestellt 
worden, weil sie mehr schablonenmäßig nach jenen 
Forderungen bestimmt wurden, welche bei andern, 
größeren Ländern gestellt worden sind. Im Ver
laufe der Verhandlungen sind dieselben aber in 
einer Weise reduciert worden, dass nunmehr, wie 
Sie aus dem Berichte ersehen, der volkswirtschaftliche 
Ausschuss glaubte, dass keine Bedenken mehr ob
walten, dass man sich an Niederösterreich anschließe. 

Schon vor der letzten diesbezüglichen Verhand
lung im Vorarlberger Landtage hat sich Kärnten 
angeschlosscn, seither noch Tirol und seit neuestem 
auch Oberösterreich.

Ich glaube also bei Einleitung der Debatte 
nichts weiter beifügen zu sollen und empfehle dem 
hohen Hause im Namen und Auftrage des volks
wirtschaftlichen Ausschusses dem Beispiele von 
Kärnten, Tirol und Oberösterreich zu folgen und 
den Landes-Ausschuss zu ermächtigen, den Anschluss 
zu vollziehen.

Ich stelle namens des Ausschusses folgende 
Anträge: (liest)

Der h. Landtag wolle beschließen:

„1. Dem vorliegenden Vertragsentwürfe, nach 
wclchenl zwischen dem Landes-Ausschusse des 
Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns 
als statutarischen Vertreter der n.-ö. Landes-, 
Lebens- und Renten-, sowie der n.-ö. Landes
Unfall- und Haftpflicht-Versicherungsanstalt 
einer- und dem Landes-Ausschusse von Vor
arlberg andererseits ein Übereinkommen ab
geschlossen wird, womit in Vorarlberg eine 
Zweigniederlassung der genannten n.-ö. Landes
anstalten errichtet wird, wird die Zustimmung 
ertheilt.

2. Der Landes-Ausschuss wird ermächtigt, zur 
Durchführung dieses Anschlusses die nöthigen 
Verfügungen zu treffen und die Festsetzung 
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des Beginnes der Thätigkeit dieser Zweig
niederlassung im Einvernehmen mit dem n.-ö. 
Landes-Ausschusse zu vereinbaren."

Landeshauptmann: Ich werde zunächst die 
Debatte über Bericht, Antrag und Übereinkommen 
im allgemeinen eröffnen und hernach die Special- 
berathung, wenn das hohe Haus das Eingehen in 
dieselbe beschließt, um den Herren Gelegenheit zu 
geben, zu den einzelnen Paragraphen Bemerkungen 
zu machen oder Anträge zu stellen. Wer wünscht 
in der allgemeinen Berathung das Wort?

Da sich niemand meldet, können wir gleich 
zum Uebereinkommen übergehen.

Jodok Fink: Ich möchte fragen, ob ich die 
einzelnen Paragraphen verlesen soll, oder ob es 
genügt, wenn ich dieselben nur anrufe.

Landeshauptmann: Wünschen die Herren die 
Verlesung? — Wenn auch nur einer der Herren 
Abgeordneten sie wünscht, so werden die einzelnen 
Paragraphen selbstverständlich verlesen werden. 
Nachdem niemand diesen Wunsch äußert, bitte ich 
den Herrn Berichterstatter, mit dem Anrufen der 
Paragraphen zu beginnen und vielleicht zuerst den 
Titel des Uebereinkommens zu lesen.

Jodok Fink: (liest): Übereinkommen, abge
schlossen zwischen dem Landes-Ausschusse des Erz- 
herzogthunls Oesterreich unter der Enns als 
statutarischem Vertreter der n.-ö. Landes-Lebens
und Renten- sowie der n.-ö. Landes-Unfall- und 
Haftpflicht-Versicherungsanstalt einerseits und dem 
Landes-Ausschusse des Landes Vorarlberg anderer
seits, wie folgt:

Landeshauptmann: Ich werde immer eine 
Pause eintreten lassen, und wenn keine Bemerkung 
erfolgt, den betreffenden Paragraph als angenommen 
betrachten.

Jodok Fink: § 1. - § 2. - § 3. - § 4. 
- § 5. - § 6. - § 7. - § 8. - § 9. - 
§ 10. — § 11. — § 12. — § 13. — § 14. 

Johannes Thurnher: Hier ist eine Bestim
mung enthalten, nach welcher sich der n.-ö. Landes
Ausschuss verpflichtet, während der Dauer dieses 

Übereinkommens auf den Geschäftsbetrieb der 
Brandschaden-Versicherung in Vorarlberg zu ver
zichten. Ich meine aber, dass es nicht nothwendig 
ist, dass wir durch diese Bestimmung dem n.-ö. 
Landes-Ausschusse die Verpflichtung auferlegen, 
sich von einem allenfalsigen Geschäftsbetriebe der 
dortigen Brandschaden-Versicherung in Vorarlberg 
zu enthalten. Wir haben seinerzeit versucht, eine 
Landes-Assecuranz zu bilden, und dabei ist man 
auf den Widerstand und, wie sich nachträglich 
herausgestellt hat, auf den berechtigten Widerstand 
der kleinen Versicherungs-Gesellschaften gestoßen, 
welche im Montavon, im Bregenzerwald und sonst 
in einzelnen Gemeinden bestanden haben. Es war 
also nicht möglich, diesen Plan durchzuführen, und 
bloß das flache Land allein war auch zu schwach, 
eine solche Anstalt zu schaffen. Bei einem Brand
unglücke in einer größeren Ortschaft hätten mög
licherweise die Mittel, welche zusammengebracht 
werden konnten, das Auslangen nicht gewährt. 
Nun muss man sich fragen, wer eigentlich auf 
dem flachen Lande und am Eingänge zu den 
Thälern die Assecuranzgeschäfte gemacht hat, und 
wenn man eine Reihe von solchen Gesellschaften 
durchsieht, so sind das mit Ausnahme der tirolischen 
Brandschaden - Versicherungs - Anstalt lauter auf 
Gewinn berechnete Gesellschaften.

Der Tiroler Brandschaden-Versicherungsan
stalt wollen wir den Weg nicht versperren, aber 
ich meine, es wäre wohlthätig, wenn das Land 
Niederösterreich, welches sich in seinen wirtschaft
lichen Aufgaben erfreulicherweise zusehends ent
wickelt, in die Lage käme, den anderen Gesell
schaften hier Concurrenz zu machen. Ich möchte 
diese Möglichkeit nicht durch die Bestimmung des 
§ 14 versperrt wissen und beantrage daher, wenn 
nicht vielleicht eine besondere Vereinbarung mit dem 
Landes-Ausschusse in Niederösterreich bezüglich 
dieser ^Bestimmung besteht, welche das Ganze in 
Frage stellen würde, dass dieser § 14 gestrichen 
wird.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort zu 8 14 ? Nachdem sich niemand meldet, 
ertheile ich dasselbe dem Herrn Berichterstatter.

Jodok Fink: Ich kann dem h. Hause nur 
mittheilen, dass nicht etwa von Seite des Vorarl
berger Landes-Ausschusses die Bedingung gestellt 
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worden ist, dass der u.-ö. Landes-Ausschuss sich • 
verpflichten müsse, während der Dauer dieses Über
einkommens auf deu Geschäftsbetrieb der Brand
schadenversicherung in Vorarlberg zu verzichten. 
Die Sache verhält sich diesbezüglich so:

Bis jetzt ist die u.-ö. Landes-Brandschaden
Versicherungs-Anstalt nach ihren Statnten nur für 
Niederösterrcich, und können nur solche Gebäude 
versichert werden, welche in Niederösterreich sind. 
Diese Bestimmung könnte allerdings durch Land
tagsbeschluss erweitert werden, und in biefein Falle 
könnte dieser § 14 in Betracht kommen. Hinein
gekommen ist diese Bestimmung in das Überein
kommen aber eigentlich deshalb, weil für unser 
Übereinkommen dasjenige für Tirol als Muster 
genommen worden ist, und für Tirol war es ein 
Bedürfnis, diese Bedingung zu stellen, mit Rück
sicht auf die tirolisch-vorarlbergische Brandschaden
Versicherungs-Anstalt. Für uns war kein Be
dürfnis vorhanden, eine solche Bedingung zu stelle», 
und ich meine, es kann uns ganz gleichgiltig sein, 
wenn es einmal zulässig wäre, dass man sich bei 
der n.-ö. Landesanstalt versichert, ob man das bei 
der tirolischen Anstalt thut, oder bei der nieder
österreichischen. Ich habe daher gar keine Ein
wendung gegen den Antrag des Herrn Abg. 
Johannes Thurnher zu erheben, und es besteht 
auch gar kein Hindernis, diesen Paragraphen zu 
streichen, denn selbstverständlich tangiert das das Über
einkommen im ganzen nicht. Es kann ja den 
Niederösterreichern überhaupt nur lieb sein, dass 
sie für den Fall, als sie die Statuten ihrer Landes
anstalt ändern, dann auch in Vorarlberg den 
Geschäftsbetrieb der Brandschaden-Versicherung aus
üben können. Ich glaube also, man kann dem 
Anträge des Herrn Abg. Johannes Thurn
her zustimmen.

Landeshauptmann: Ich werde den Antrag des 
Herrn Abg. Johannes Thurnher einfach in 
der Weise behandeln, dass ich § 14 zur Abstim
mung bringe. Wenn derselbe angenommen wird, 
entfällt dadurch die Abstimmung über den Antrag 
Thurnher und im gegenteiligen Falle ist dem
selben Genüge geschehen. Ich ersuche also die
jenigen Herren, welche den § 14 annehmen, sich 
gefälligst von den Sitzen zu erheben.

Einstimmig abgelehnt.

Mit der Annahme des Übereinkommens ist 
der erste Antrag des volkswirtschaftlichen Aus
schusses erledigt, und ich habe nur noch den zweiten 
Antrag zur Abstimmung zu bringen, welcher dahin 
geht, dass der Landes-Ausschuss ermächtigt wird, 
zur Durchführung dieses Anschlusses die nöthigen 
Verfügungen zu treffen und die Festsetzung des 
Beginnes der Thätigkeit dieser Zweigniederlassung 
im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen 
Landes-Ausschusse zu vereinbaren. Ich ersuche also 
diejenigen Herren, welche diesem Anträge 2 zu
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben.

Angenommen.
Dieser Gegenstand wäre somit erledigt.
Letzter Gegenstand unserer heutigen Tages

ordnung ist der Bericht des volkswirtschafl- 
licheu Ausschusses über die Eingabe 
der Gemeinden des Bezirkes Bludenz 
um Abänderung des Thierseuchen-Über
ei n k o m m e n s.

Ich ersuche wiederum den Herrn Abg. 
Jodok Fink als Berichterstatter, das Wort zu er
greifen.

Jodok Fink: Der volkswirtschaftliche Aus
schuss stellt diesfalls vier Anträge: Der erste be
fasst sich nur mit der Eingabe der Gemeinden des 
politischen Bezirkes Bludenz, welche sich an den 
Landtag mit der Bitte gewendet haben, derselbe 
möge sich dafür verwenden, dass die ungünstigen 
Bestimmungen des bestehenden Thierseuchen-Über
einkommens mit dem deutschen Reiche abgeündert 
werden.

Der volkswirtschaftliche Ausschuss hat, wie Sie 
aus dem Berichte sehen, diese Forderung unter
stützt, weil er sie für gerechtfertigt hält, glaubte 
aber sagen zu sollen, dass dies nicht bloß bezüglich 
des deutschen Reiches zu gelten habe, sondern dass 
bei Abschluss neuer Viehseuchen-Übereinkommen 
mit dem Auslande überhaupt auf die berechtigten 
Wünsche und Interessen der Landwirte Rücksicht 
genommen werden soll, und diese Anschauung des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses ist auch im Berichte 
niedergelegt.

Der volkswirtschaftliche Ausschuss glaubte aber, 
noch weiter gehen zu sollen als die Eingabe und 
stellt daher dem Landtage noch drei weitere An
träge, wovon der Antrag 2 sich damit befasst, dass 
der Landtag sich dafür aussprechen soll, dass er es 
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begrüße, dass dermalen im Reichsrathe eine Ab
änderung des Thiersenchengesetzes in Aussicht ge
nommen ist.

Thatsache ist, dass wir Landwirte finden, dass 
manche Bestimmungen desZbestehenden Thierseuchen
gesetzes den heutigen Verkehrsverhältnissen und dem 
heutigen Stande der Wissenschaft, z. B. in Bezug 
auf die Impfung, nicht mehr entsprechen und da
her eine Änderung desselben am Platze ist. All
gemein ist aber auch die Anschauung verbreitet, 
dass die Klagen der Landwirte nicht so sehr, oder 
wenigstens nicht so allgemein, das Thiersenchen- 
gesetz an sich treffen, als vielmehr die Durchführ
ungsverordnungen und die Durchführung des Gesetzes, 
weshalb der volkswirtschaftliche Ausschuss glaubte, 
auch diesbezüglich dem hohen Hause einen Antrag 
unterbreiten zu sollen.

Thatsache ist, dass, wenn man sich auch an 
den Rahmen des Thiersenchengesetzes hält, — oft 
geschieht es ja, dass bei Durchführungsverordnungen 
noch etwas mehr hineingebracht wird, was kaum 
mehr im Gesetze liegt, —■ aber wenn man sich 
noch an den Rahmen des Gesetzes hält, so könnte 
doch manches geschehen, wodurch beit berechtigten 
Klagen der Landwirte abgeholfen würde.

Die Klagen, welche hier bestehen, sind der 
Hauptsache nach im Berichte niedergelegt. Aber 
ich sage hier offen, es ist dem volkswirtschaftlichen 
Ausschüsse weder in Bezug ans die Abänderung 
des Thierseuchengesetzes noch in Bezug auf die 
Forderungen, welche die Landwirte zu stellen haben, 
dass ihren Forderungen nämlich schon im Ver
ordnungswege entsprochen werde, nach keiner 
Richtung hin möglich gewesen, alles das namhaft 
zu machen, was am Gesetze oder durch Verord
nungen zu ändern nothwendig wäre.

Ich verweise z. B. darauf, dass es auch eine 
gewiss berechtigte Forderung der Landwirte wäre, 
dass eine wirklich genaue Desinsicierung der Eisen
bahnwagen erfolgen solle, denn ich bin davon über
zeugt, dass oft gerade dadurch Thierseuchen verschleppt 
werden, dass die Desinfection der Wagen nicht 
genügend vorgenommen wird. Gerade hier in 
Bregenz kommt es auch öfter vor, dass verschiedene 
Thierhäute von St. Gallen herüberkommen und 
auf dem Bahnhofperron oder auf der Rampe 
liegen bleiben und da ist es, glaube ich, für jeder
mann einleuchtend, dass durch diese verschiedenen 
Häute, welche meist vom Schlachtvieh kommen 

und wo es gar nicht nachweisbar ist, ob die be
treffenden Thiere mit Seuchen behaftet waren, 
leicht eine Verschleppung stattfinden kann, wenn 
nach ihnen gesundes Vieh auf der Rampe einge
laden wird.

Auch ist nicht darauf hingewiesen worden, dass 
es zur raschen Abwickelung der Geschäfte in Thier
seuchenangelegenheiten sehr empfehlenswert wäre, 
wenn mehr als dies bisher der Fall ist, andere 
Thierärzte als die Bezirksthierärzte verwendet 
würden, namentlich dann, wenn die Seuche eine 
größere Ausdehnung erlangt hat. Bei ausgedehnten 
Bezirken wie Bregenz und Bludenz ist es den 
Bezirksthierärzten da wohl unmöglich, rasch amts
zuhandeln, und es wäre im Interesse der raschen 
Amtshandlung und der Verbilligung derselben ganz 
entsprechend, wenn da mindestens diplomierte Thier
ärzte herangezogen würden, um an Stelle des Be
zirksthierarztes zu handeln.

Sie sehen also, meine Herren, dass noch 
mancher Punkt anzuführen wäre, es ist aber gar 
nicht möglich, innerhalb einer so kurzen Zeit alles 
zusammenzustellen, was an dem Gesetze geändert 
werden soll, es ist auch nicht möglich, alles anzu
führen, was sich im Wege der Durchführungs
verordnungen machen ließe, manches ist aber im 
Berichte angezogen worden, manches wird von an
derer Seite der hohen Regierung mitgetheilt werden, 
und wenn das noch nicht genügt, können ja in 
dieser Angelegenheit Experten einberufen werden; 
thatsächlich ist auch von der Regierung im Thier
seuchen-Ausschuss des Reichsrathes in Aussicht ge
stellt worden, dass für die Abänderung des Thier
seuchengesetzes solche Experten berufen werden.

Aus diesen Gründen empfehle ich die Anträge 
des volkswirtschaftlichen Ausschusses dem hohen 
Hause zur Annahme, welche lauten: (liest)

Der h. Landtag wolle beschließen:

„1. Die Eingabe der Gemeindevorsteher des 
politischen Bezirkes Bludenz wird der k. k. 
Regierung zur eingehenden Würdigung ab
getreten.

2. Der Landtag begrüßt die in Aussicht 
stehende Abänderung des bestehenden Thier
seuchengesetzes und erwartet, die Regierung 
werde diese Action nach Kräften fördern.

3. Die k. k. Regierung wird aufgefordert, un
verzüglich im Verordnungswege den in 
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Bezug auf die Durchführung des Thier- 
feuchengesetzes von den Landwirten geltend 
gemachten Beschwerden und Forderungen 
zu entsprechen, insoweit dies im Rahmen 
des gegenwärtigen Gesetzes zulässig erscheint.

4. Die k- k. Regierung wird aufgefordert, 
der schon wiederholt gestellten Forderung 
Vorarlbergs auf Errichtung eines eigenen 
Veterinärsanitäts-Bezirkes zu entsprechen." 

Ich habe dem letzten Punkte der Anträge nichts 
mehr beigefügt; wir Vorarlberger haben diese 
Forderung immer wieder aufgestellt und so ein
gehend von allen Seiten aus, vom Landtage, von 
allen Gemeinden und vom Landwirtschaftsvereine 
begründet, dass ich glaube, es fehlt gewiss nicht 
an der Begründung, wenn bis jetzt unserem Wunsche 
nicht entsprochen worden ist, sondern es müssen 
andere Gründe gewesen sein, warunt die Regierung 
nicht entspricht; ich glaube aber, dass diese Forde
rung vom Lande immer wieder gestellt werden 
muss, bis derselben entsprochen ist. (Beifall.)

Landeshauptmann: Ich eröffne über Bericht 
und Anträge die Debatte.

Dr. Waibelr Punkt 4 der Anträge veranlasst 
mich zu einer Bemerkung. Die Forderung nach 
Errichtung eines eigenen Veterinärsanitätsbezirkes 
für unser Land liegt wohl in der Natur des Landes 
Vorarlberg und dessen geographischen und wirt
schaftlichen Verhältnissen bezüglich unserer Viehzucht. 
Die Missstände, die wir seit längerer Zeit beklagen, 
haben uns aus diesem Connex mit dem Veterinär- 
sanitütsbezirk Innsbruck manche bittere Erfahr
ungen machen lassen. Wie bereits der Herr Bericht
erstatter bemerkt hat, sind schon wiederholt Forde
rungen an die hohe Regierung gestellt worden, 
diesen Umständen Rechnung zu tragen und uns 
einen eigenen Veterinärsanitätsbezirk zu schaffen. 
Meines Wissens sind im Jahre 1899 sogar von 
allen Gemeinden des Landes Vorarlberg Petitionen 
in dieser Beziehung an die Regierung gestellt 
worden, welche aber bisher ohne Antwort geblieben 
sind. Wie aus dem Rechenschaftsberichte des 
Landes-Ausschusses, Seite 78, hervorgeht, hat der 
Landes-Ausschuss den Beschluss des Landtages 
vom 19. April 1900 an die Regierung gerichtet, 
aber wie aus dem Berichte hervorgeht, ist derselbe 
bis zur Zeit der Abfassung des Berichtes ohne

Antwort geblieben. Ich möchte mir daher die 
Anfrage an das Präsidium erlauben, ob nicht 
doch zwischen der Regierung und dem Landes
Ausschusse irgendwelche Correspondenz geführt wor
den ist, oder ob vonseite der Regierung lediglich 
stillgeschwiegen worden ist? .

Ich bin auch damit einverstanden, dass der 
Landtag und der Landes-Ausschuss diese Forderung 
bei jedem Anlasse aufstellt, und nur dann davon 
abgeht, wenn die Regierung in der Lag' ist, 
solche Gründe für die Ablehnung zu bringen, welche 
auch wir begreifen. .

Landeshauptmann: Ich kann die Anfrage des 
Herrn Abg. Dr. Waibel dahin beantworten, dass 
wir thatsächlich bis zum heutigen Tage ohne jede 
Antwort geblieben sind, obwohl der Landes-Aus
schuss nicht bloß den Bericht und Beschluss des 
Landtages schlechthin der Regierung neuerlich über
mittelt hat, sondern nochmals aus eigenem Antriebe 
mit aller Wärme auf die Nothwendigkeit der Er
richtung eines eigenen Viehsanitätsbezirkes hinge
wiesen hat; es ist eigenthümlich, dass wir in dieser 
Frage fortwährend ohne Antwort bleiben.

Martin Thurnher: Ich möchte mir auch noch 
erlauben zu Punkt 4 der Anträge eine Bemerkung 
zu machen. Wenn für Vorarlberg ein eigener 
Veterinärsanitätsbezirk gebildet würde, so könnten 
doch solche Vorkommnisse, wie wir sie im letzten 
Jahre erlebt haben, wohl als unmöglich bezeichnet 
werden. Ich will bloß auf zwei solcher Fälle 
Hinweisen.

Der eine hat sich im Herbste vorigen Jahres 
zugetragen; als schon einige Bezirke nahezu seuchen
frei waren, und die Abhaltung der Märkte wieder 
bewilligt werden konnte, da hat man an die Be
willigung der Abhaltung eine so unglaubliche Be
dingung geknüpft, dass man sie eigentlich vom 
gesunden Menschenverstand aus gar nicht begreifen 
kann. Das war die Verfügung, dass die Märkte 
in der gleichen Reihenfolge abgehalten werden 
mussten, in welcher sie sonst kalendarisch festgesetzt 
ist. Montafon z. B. war schon ganz scuchenfrei, 
während im Bregenzerwaide noch die Seuche 
grassierte. Nun musste also Montafon warten, 
bis die Märkte in Schwarzenberg und anderen 
Orten des Bregenzerwaldes abgehalten werden 
konnten. (Ruf: Sehr pfiffig!)
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Das zweite Stücklein des Veterinär-Sanitäts
referenten in Innsbruck ist fast noch schlimmer als 
das erste. Im heurigen Frühjahre war das Land 
fast vollständig seuchenfrei, da kam auf einmal 
eine Verfügung der k. k. Statthalterei in Inns
bruck, wonach Vorarlberg als verseuchter Landstrich 
erklärt worden ist. Das Ministerium war selbst
verständlich vernünftiger (Heiterkeit) und hat binnen 
wenigen Stunden oder besser gesagt binnen zwei 
Tagen die ganze Verfügung außer Kraft gesetzt.

Die Bildung eines eigenen Sanitätsbezirkes 
für das Land Vorarlberg würde, glaube ich, für 
die Zukunft das Land vor solchen Schwabenstreichen 
des Veterinärsanitätsreferenten in Innsbruck schützen. 
(Heiterkeit und Beifall.)

Dr. v. Preu: Nach dem, was in dieser Frage 
insbesonders von dem unmittelbaren Herrn Vor
redner. ausgeführt worden ist, besteht wohl kein 
Zweifel, dass dieses Institut für Vorarlberg eine 
unbediilgte Nothwendigkeit ist, dass nämlich für unser 
Land ein eigener Sanitätsbezirk gegründet und die Ver
einigung mit Tirol aufgehoben wird. Was der 
Herr Landeshauptmann mitgetheilt hat, dass näm
lich die Regierung über Einschreiten des Landes
Ausschusses keine Antwort gegeben hat, so glaube 
ich, dass das eine Angelegenheit ist, welche uns 
wohl Anlass geben soll, sich an die hohe Regierung 
zu wenden, und ich möchte daher beantragen, es 
solle zu Punkt 4 ein Zusatz gemacht werden, dahin
gehend, es solle der Landes-Ausschuss gleichzeitig 
beauftragt werden, bei der hohen Regierung anzu
fragen, welche Gründe einer Erledigung des Ein
schreitens wegen Gründung eines eigenen Veterinär
bezirkes in Vorarlberg entgegenstehen.

Wittwer: Ich sehe mich veranlasst, zu dem, 
was Herr Abg. Martin Thurnher gesagt hat, noch 
einige Worte zu sagen. Im Jahre 1900 war 
bekanntlich im Gerichtsbezirke Bludenz die Seuche 
ziemlich stark verbreitet, jedoch bis znm Spätherbste 
ist es so weit gekommen, dass man hätte den 
Markt abhalten können. Der Bezirk Montafon ist 
glücklicher Weise den ganzen Sommer seuchenfrei 
geblieben. Es ist bekannt, dass in Montafon im 
September der Hauptviehmarkt abgehalten wird, 
jedoch es ist ein Erlass herausgekommen, ich weiß 
nicht recht, von wo er ausgegangen ist, dass in 
dieser Gegend Viehmärkte nicht abgehalten werden 

dürfen, und dieser Erlass hat natürlich Montafon 
arg berührt. Es ist deshalb eine Deputation des 
Gerichtsbezirkes Montafon nach Innsbruck gegangen, 
welche bewirken wollte, dass die Märkte hätten 
abgehalten werden dürfen, aus wahlberechtigten 
Gründen, namentlich deshalb, weil Montafon 
immer seuchenfrei war. Es war also kein Grund 
vorhanden, die Abhaltung der Märkte zu verbieten. 
Allein man hat uns gesagt, das können wir nicht 
thun, Schwarzenberg ist noch nicht seuchensrei, es 
muss dort der erste Markt abgehalten werden, es 
geht also nicht an.

(Zwischenruf: „Muss" abgehalten werden!?) 
Ja, diese Berechtigung hat Schwarzenberg. Also 
Montafon muss zuwarten, wenn Schwarzenberg 
krank ist, muss Montafon sterben; es ist nicht 
anders zu schließen. Das hat mich so angegriffen, 
dass ich mir als Bauer nicht mehr zu helfen 
wusste. Dazu kam noch eine schöne Verordnung, 
infolge deren wir mit unserem gesunden Vieh eine 
zehntägige Contumaz aushalten mussten; da die 
Herrn Bezirksärzte von Bludenz nicht in alle 
Ställe gehen wollten, mussten wir unser Vieh in 
einen Stall treiben, und dieses musste mit fremdem 
Futter auf Kosten des Verkäufers gefüttert werden. 
Nach 10 Tagen musste wieder der Thierarzt von 
Bludenz kommen und constatieren, dass das Vieh 
gesund sei, erst dann durften wir es abtreiben. 
Das ist doch zu viel. Ich glaube nicht, dass das 
Gesetz solche Wirkungen mit sich bringt, wohl 
aber, wie schon öfters bemerkt, die Durchführungs
verordnungen zum Gesetze. Ich weiß nicht, ist das 
der Unkenntnis der Sache zuzuschreiben, ich denke 
wahrscheinlich, denn wenn die Herrn Kenntnis 
hätten, welchen Effect eigentlich eine solche Durch
führungsverordnung auf den Bauer macht, könnten 
sie dieselben nicht erlassen; ich glaube, das würde 
ihr Menschenverstand nicht zulassen. Damit 
schließe Ich.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort? Wenn sich niemand meldet, ist die Debatte 
geschlossen. Ich bemerke, dass der Herr Abg. Dr. 
v. Preu folgenden Zusatzantrag gestellt hat: „Der 
Landes-Ausschuss wird gleichzeitig beauftragt, bei 
der hohen Regierung anzufragen, welche Gründe 
einer Erledigung des Einschreitens wegen Gründung 
eines eigenen Veterinärsanitäts-Bezirkes in Vor
arlberg entgegenstehen."
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Regierungsvertreter: Ich möchte mir erlauben, 
mit Rücksicht auf das im Laufe der Debatte Ge
sagte, einige Worte zu sagen. Ich enthalte mich, 
auf die einzelnen vorgebrachten Beschwerden einzu
gehen. Nur das möchte ich bitten, zu glauben, — 
was an und für sich selbstverständlich ist, — dass, 
wenn Anordnungen seitens der k. k. Statthalterei 
in Seuchenangelegenheiten getroffen werden, diese 
immer nur den Zweck verfolgen können und auch 
verfolgen, dem Lande und der Viehzucht zum 
Nutzen zu gereichen. Man kann ja verschiedener 
Anschauungen sein über die Zweckmäßigkeit ge
troffener Maßnahmen, aber der Regierung eine 
Absicht zu imputieren, welche einen anderen Zweck 
verfolgen würde, als den eben erwähnten, entbehrt 
doch jeder Begründung. Ich erwähne dies ins
besondere auch deshalb, weil in den Eingaben 
der Gemeinden des Gerichtsbezirkes Bludenz eine 
solche Absicht, wenn ich nicht irre, den Verfügungen 
der Regierung zugemuthet wird. Das ist an und 
für sich vollkommen ausgeschlossen. Es ist un
möglich, dass die Regierung etwas anderes be
zweckt, als mit Rücksicht auf den Umstand, dass 
Vorarlberg ein Vieh exportierendes Land ist, 
dem Auslande jeden Anlass, sich abzusperren, zu 
benehmen, und wenn eine Absperrung erfolgt ist, 
die Sache so einzurichten, dass möglichst bald die 
Grenzen wieder aufgemacht werden können und der 
Export, welcher für uns so wichtig ist, wieder 
Platz greifen könne. Ich kann, wie schon erwähnt, 
nur zugeben, dass man etwa anderer Meinung 
kann über die Nothwendigkeit dieser und jener 
Maßregel. Nur das bitte ich, zu glauben, dass 
eine andere Absicht, als das Wohl des Landes zu 
fördern, bei der Regierung unmöglich vorwalten 
kann und auch thatsächlich nicht vorwaltet.

Landeshauptmann: Der Herr Berichterstatter 
hat das Schlusswort!

Jodok Fink: Ich möchte noch die Mittheilung 
machen, dass ich das, was der Landes-Ausschuss 
auf schriftlichem Wege gethan hat, nämlich die 
Befürwortung der Genehmigung eines eigenen 
Veterinär-Sanitätsbezirkes, zur Veranlassung ge
nommen habe, auch mündlich im Ministerium vor
zusprechen, um diese Forderung zu befürworten. 
Bis jetzt ist die Sache ohne Erfolg geblieben, und 
ich könnte mir dies noch Halbwegs erklären, wenn 

man uns z. B. vom Ministerium verständigt hätte, 
es werde der Zeitpunkt kommen, wo man auf die 
Forderungen des Vorarlberger Landtages eingehen 
werde, dermalen könne dies nicht geschehen, weil 
das Viehseuchen-Uebereinkommen mit dem deutschen 
Reiche und der Schweiz nicht das Land Vorarl
berg als solches behandle, sondern Tirol und Vor
arlberg zusammen, und daher ist im Berichte 
darauf hingewiesen, dass mindestens dann, wenn 
einmal ein neues Thierseuchen-Uebereinkommen ge
schlossen wird, auf diese Forderungon des Landes 
Rücksicht genommen werde. Dann müsste wohl 
auch noch der letzte Grund, der wohl nur 
ein Scheingrund ist, fallen. Wenn der Herr Re
gierungsvertreter sagt, man möge nicht eine böse 
Absicht bei den Behörden wittern, so will ich das 
gelten lassen. Wir sagen daher in unserer Forder
ung, es soll nicht nur ein Landesthierarzt für 
das Land und nicht bloß ein Bezirksthierarzt für 
einen Bezirk maßgebend sein, den Chefs Anträge 
zu stellen, sondern es sollen auch Landwirte bei
gezogen werden, welche auch ihre Meinung sagen 
könnte», wodurch sich dann die betreffenden Be
hörden, beim Bezirke also der Bezirkshauptmann, 
beim Lande der Statthalter, ein richtigeres Ur
theil bilden können, was hinausgegeben werden soll. 
Wenn man also annimmt, dass nicht eine böse 
Absicht vorhanden sei, so muss man doch annehmen, 
dass die betreffenden Organe in Innsbruck unsere 
Landesverhältnisse nicht genügend zn berücksichtigen 
wissen, und daher verlangen mir, dass Beiräthe 
ausgenommen werden. Ich glaube, diese Forderung 
ist vollberechtigt. Persönlich sage ich, habe ich nicht 
die Anschauung, dass die Landwirte allein eine 
beschlussfassende Stimme haben sollen, sondern ich 
denke, das richtige Verhältnis wäre, wenn weder 
der Bezirksthierarzt noch die Landwirte eine be
schließende Stimme hätten, sondern es sollten beide 
Theile sagen, was sie über etwas deftnitiv anzu
ordnendes glauben, und der betreffende Chef der 
Behörde möge dann eine Verfügung hinausgeben. 
Das würde meiner Ueberzeugung nach viel dazu 
beitragen, dass die Anordnungen zweckentsprechender 
wären. Es ist vom Herrn Abg. Martin Thurnher 
gesagt worden, wie im letztverflossenen Halbjahre 
so ungünstige Verfügungen herausgekommen sind, 
weil das ganze Land als ein verseuchter Landstrich 
erklärt worden sei. Es ist ausgefallen, dass gerade 
am 28. Februar d. I., an welchem die k. k.
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Statthalterei von Niederösterreich ein früher er
lassenes Verbot der Vieheinfuhr aus Vorarlberg 
aufgehoben hat, die k. k. Statthalterei in Inns
bruck die Kundmachung hinausgibt, dass Vorarl
berg ein verseuchter Landstrich sei. Zur Zeit waren 
in Vorarlberg nur 8 Gehöfte verseucht; einzelne 
politische Bezirke waren ganz seuchenfrei. Früher 
aber im Sommer und im Herbste des letzten Jahres 
waren in Vorarlberg viel mehr Gehöfte verseucht, 
ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich 
sage über 800, und damals war Vorarlberg nicht 
als verseuchter Landstrich erklärt worden. Da 
müssen wir wohl sagen, das verstehen wir nicht, 
und bei der k. k. Statthalterei muss man auch 
uns nicht verstehen, denn wir hatten damals ein 
großes Bedürfnis, Vieh abzusetzen. Im letzten 
Herbste konnten wir infolge der weiten Ausbreitung 
der Seuche unser Vieh nicht in genügender An
zahl absetzen, und wir hatten daher im März und 
April das Bedürfnis, Vieh abzusetzen, weil wir 
im Herbste viel Vieh einstellen mussten. Ich muss 
sagen, es ist eine wirklich zu weit gehende Ver
fügung, weml wegen 8 Gehöften das ganze Land 
gesperrt wird. Das soll daher gekommen sein, dass 
vorher 6 Gehöfte verseucht waren und dann Ende 
Februar noch 2 weitere dazugekommen sind; ich 
kann mir nichts anderes denken, als dass der be
treffende Amtsthierarzt in Innsbruck nervös ge
worden ist (Heiterkeit) und diese radicale Ver
fügung getroffen hat. Diese Bestimmung hat 
Ähnlichkeit mit einer anderen Verfügung, welche 
zwar im Thierseuchengesetze begründet ist, nämlich 
dass beim Ein- und Ausladen von Thieren beim 
Export eine jedesmalige Untersuchung der betreffen
den Stücke zu erfolgen habe. In diesem Punkte 
wäre auch eine Verbesserung des Thierseuchengesetzes 
nothwendig. Praktisch hat man das bis in die 
neuere Zeit nicht so stricte genommen, nmn hat 
eine Untersuchung entweder beim Einladen oder 
beim Ausladen oder auch beidemale vorgenommen, 
wenn der Transport aus andern Ländern ge
kommen ist, und das finde ich vollständig gerecht
fertigt. Ebenso gerechtfertigt finde ich eine solche 
Untersuchung auch während der Fahrt, wenn die
selbe mehrere Tage dauert. Dass man aber eine 
Untersuchung bei jedem Ein- und Ausladen beim 
Transport zwischen kleinen Strecken, wie z. B. 
von Bregenz nach Schwarzach vornehme, kann nicht 
mehr zweckentsprechend sein. Man kann doch nicht an

nehmen, dass innerhalb einer halben Stunde die 
Seuche ausgebrocheu sei.

Es ist auch auf eine eigenthümliche Verfügung 
hingewiesen worden, welche im letzten Herbste er- 
flossen ist bezugs Abhaltung des Viehmarktes. Ich 
stimme dem, was hier gesagt worden ist, bei, und 
wenn Herr Wittwer sagt, er wisse nicht, von wem 
diese Verfügung erlassen worden sei, so glaube ich, 
ihm mittheilen zu können, dass dieselben von der 
k. k. Statthalterei ausgegangen ist. (Wittwer: Das 
weiß ich schon!) Wenn Herr Abg. Wittwer das wusste 
und dennoch darüber einen Zweifel aussprach, so 
muss ich denken, dass er damit etwas anderes 
sagen wollte, und ich sehe mich daher veranlasst, 
darauf zu antworten. Bekanntlich haben damals 
die Montafoner Gemeinden behauptet, dass ein 
Bregenzerwälder Einfluss genommen habe, dass 
eine solche Verfügung getroffen worden sei. Es 
hat in Zeitungen geheißen, ein einflussreicher 
Bregenzerwälder habe jene Verordnung verschuldet, 
und die Veröffentlichung war in einer Weise ge
macht, dass man auf mich kommen musste; es 
sind mir auch direct Briefe von Schruns zuge
gangen, in welchen erklärt ist, dass maßgebende 
Personen in Montafon gesagt hätten, der Abg. 
Fink trage die Schuld. Ich war ganz erstaunt, 
als ich das hörte, denn ich habe von der ganzen 
Verfügung und ihrer Vorgeschichte, bevor ich sie 
gelesen, nichts gewusst; das kann ich auf Ehren
wort erklären. Ich muss sagen, dass ich es so 
wenig begriffen habe, wie die Herrn in Montafon, 
dass man die Nichtabhaltung des Montafoner 
Marktes damit begründete, dass man erklärte, der 
Markt dürfe erst dann abgehalten werden, wenn 
die andern Viehmärkte nach der Reihenfolge ab
gehalten worden sind. Ich sage auftichtig, mich 
hat keine Schuld getroffen, ich habe nicht das 
geringste in der Angelegenheit gethan, sonst hätte 
ich nicht darauf geautwortet. Im Landtage rede 
ich namentlich als Berichterstatter zwar nicht gerne 
von der eigenen Person, aber ich wurde diesmal 
unwillkürlich dazu gebracht. Ich glaube, nichts mehr 
beifügen zu sollen, und bitte das hohe Haus, die 
Anträge des volkswirtschaftlichen Ausschusses ein
stimmig anzunehmen, damit die hohe Regierung 
sieht, dass wir in diesem Falle alle, aber auch gar 
alle einig sind.

Ich werde noch daran erinnert, dass Herr Abg. 
Dr. v. Preu einen weiteren Antrag gestellt hat. Ich 
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kann diesbezüglich sagen, dass ich einverstanden 
bin, dass der Antrag angenommen werde. Es wäre 
zwar meiner Ueberzeugung nach selbstverständlich, 
dass, wenn der Landesausschuss die heute vom 
volkswirtschaftlichen Ausschüsse vorliegenden Anträge 
an die hohe Regierung leitet, er auch darauf auf
merksam macht; es kann aber nicht schaden, wenn 
dies der hohe Landtag in einem separaten Be
schlusse dem Landes-Ausschusse aufträgt. Ich be
fürworte daher den Antrag v. Preu.

Wittwer: Ich möchte zur thatsächlichen Be
richtigung einiges bemerken. Es ist wahr, was 
mein Herr Vorredner gesagt hat, dass in Montafon 
das Gerücht verbreitet war, dass ein Bregenzer
wälder dahintergesteckt sein müsste. Man hat sich 
nicht vorstellen können, dass die Statthalterei, ohne 
von irgendeiner Seite gedrückt worden zu sein, die 
Bewilligung zur Abhaltung des Montafdner Marktes 
zurückhalten konnte; so ist man darauf gekommen, 
es müsse ein Bregenzerwälder dahinterstecken. 
Schwarzenberg war nicht in der Lage einen Markt 
abzuhalten, und Montafon sollte warten, bis 
Schwarzenberg gesund war. Wie es scheint, hat 
es doch an der k. k. Statlhalterei gefehlt.

Regierungsvertreter: Die Angelegenheit betref
fend dieAnordnungder Ersatzmärkte im Herbste vorigen 
Jahres wurde, nachdem ich mir erlaubte, das Wort 
zu ergreifen, noch wiederholt besprochen und einer 
scharfen Kritik unterzogen, weshalb ich auf dieselbe 
zurückkommen möchte. Ich bin nicht in der Läge, 
autoritativ zu sagen, welche Motive die k. k. Statt
halterei bewogen haben, jene Verfügungen zu 
treffen, aber ich möchte doch einen Gesichtspunkt 
geltend machen, welcher gewiss nicht unberechtigt 
ist, und der voraussichtlich für die k. k. Statt
halterei bestimmend war. Wir wissen, dass im 
vorigen Jahre infolge der Maul- und Klauenseuche 
sämmtliche Märkte nicht zu ihrer Zeit abgehalten 
werden konnten. Die Reihenfolge, in welcher die 
Märkte abgehaltcn werden, schafft gewiss denjenigen 
Gemeinden, welche vorangehen, eine gewisse bevor
zugte Stellung; denn es ist nicht zu leugnen, dass 
der Umstand, dass man den Markt vor einer 
anderen Gemeinde abzuhalten berechtigt ist, Vor
theile bietet.

Wir wissen auch, dass bei allen Angelegenheiten, 
die sich auf die Märkte beziehen, die Gemeinden 

darüber wachen, damit nicht in ihre Rechte einge
griffen werde. Run war, wenn ich mich recht er
innere, als die Frage des Montafoner Erfatzmarktes 
kam, das Erlöschen der Maul- und Klauenseuche 
in den übrigen Theilen des Landes unmittelbar 
bevorstehend, beziehungsweise konnte man vorans- 
setzen, dass die Seuche bald als erloschen erklärt 
werden könne. Run scheint es wohl wahrscheinlich, 
dass die k. k. Statthalterei, indem die Aufhebung 
des Marktvecbotes in Aussicht stand und nachdem 
sie voraussetzen konnte, dass der Bregenzerwald 
ebenfalls sehr bald seuchenfrei sein werde, die Ab
sicht gehabt hat, bei Wiederbewilligung der Märkte 
die alte Reihenfolge zu ermöglichen. Thatsächlich, 
glaube ich, hat es sich nur um 8—10 Tage ge
handelt.

Ich bemerke nochmals, dass ich die vollen 
Motive der Verfügung der k. k. Statthalterei nicht 
kenne, aber wenn diese Erwägung bestimmend oder 
mitbestimmend war, kann derselben eine Berechti
gung gewiss nicht abgesprochen werden. Die 
Bregenzerwälder z. B. Hütten eine Verschiebung der 
der Reihenfolge voraussichtlich schwer empfunden 
und sich beklagt, wenn diese Bedachtnahme nicht 
erfolgt wäre. Sicher hat die k. k. Statthalterei 
durch diese Verfügungen nur Gerechtigkeit üben 
wollen. Es lassen sich eben bei allen solchen Ver
fügungen Gründe denke», wenn man sie auch nicht 
kennt; denn ohne Motive werden Verfügungen der 
Behörde gewifs nicht getroffen. Ich bitte also 
wiederholt, zu glauben, dass die f. k. Statthalterei, 
wenn sie Anordnungen erlässt, gewiss auch ihre 
Gründe hat.

Landeshauptmann: Ich schreite zur Abstim
mung; es könnte vielleicht, wenn der Herr Bericht
erstatter und Herr Abg. Dr. v. Preu zustimmen, 
der Antrag Dr. v. Preu an Punkt 4 angeschlosseu 
werden, so dass Punkt 4 lauten würde: (liest) 

„Die k. k. Regierung wird aufgefordert, 
der fchon wiederholt gestellten Forderung Vor
arlbergs auf Errichtung eines eigenen Vete
rinärsanitäts-Bezirkes zu entsprechen, und wird 
der Landes-Ausschuss gleichzeitig beauftragt, 
bei der hohen Regierung anzufragen, welche 
Gründe einer Erledigung des Einschreitens 
wegen Gründung eines eigenen Veterinärsani
täts-Bezirkes in Vorarlberg entgegenstehen."
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Wenn keine Einwendung erfolgt, werde ich in 
diesem Sinne vorgehen und sämmtliche vier Anträge 
des Ausschusses mit diesem Zusatzantrage unter 
einem zur Abstimmung bringen. Ich ersuche jene 
Herren, welche den Anträgen ihre Zustimmung 
geben wollen, sich gefälligst von den Sitzen zu 
erheben.

Einstimmig angenommen.
Dieser Gegenstand ist somit erledigt. Ich habe 

dem hohen Hause noch die Mittheilung zu machen, 
dass der Finanz-Ausschllss heute nachmittags um 
'/,4 Uhr zu einer Sitzung sich versammeln wird; 
ebenso der volkswirtschaftliche Ausschuss um dieselbe 
Zeit, und endlich der Schul-Ausschuss unmittelbar 
nach der Haussitzung. Die nächste Sitzung beraume 
ich auf Montag, den 1. Juli '/211 Uhr vor
mittags an, mit folgender Tagesordnung:

1. Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
über das Gesuch von Sennerei-Genossen

schaften des Bezirkes Bregenz in Sachen 
der Errichtung einer Central-Molkerei-Ge
nossenschaft ;

2. Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
über das Ansuchen des Consortiums für die 
Kleinbahn Lustenau—Dornbirn um Ge
währung einer Landes-Subvention;

3. Bericht des Schul-Ausschusses über die Ein
gabe der Gemeinde Dornbirn wegen Ab
änderung des § 22 des Landesgesetzes vom 
28. August 1899 über die Rechtsverhält
nisse der Lehrer.

Der Bericht ad 1 liegt den Herren bereits 
seit heute vormittags gedruckt vor; betreffs 2 und 3 
werde ich Sorge tragen, dass die Berichte recht
zeitig. in die Hände der Herren Abgeordneten 
gelangen.

Die heutige Sitzung ist geschloffen. (Schluss 
der Sitzung 11 Uhr 45 Min. mittags.)

Druck von 3- N. Teutsch, Bregenz,



Iorartöerger Landtag.

9. Sitzung
am 27. Juni 1901

unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Adolf Rhomberg.

-------------- HäH--------------

Gegenwärtig 19 Abgeordnete. Abwesend: Hochwst. Bischof und Sanahl.

Vegierungsverlreter: Herr k. k. Hofrath Ruöolf Graf Hugn.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 15 Min. vormittags.

LandeShautztmann: Die Sitzung ist eröffnet, 
und ich ersuche um Verlesung des Protocolles der 
letzten Sitzung.

(Secretär verliest dasselbe.)
Hat einer der Herren gegen die Fassung des 

Protocolles eine Einwendung zu erheben? — Es 
ist dies nicht der Fall, daher betrachte ich dasselbe 
als genehmigt.

Der Herr Landeshauptmann - Stellvertreter 
Ganahl hat sich für die heutige Sitzung wegen 
Berufsgeschüfte entschuldiget, was ich bitte zur 
Kenntnis zu nehmen.

Es ist mir ein Einlaufstück übergeben worden, 
nämlich eine Eingabe des Vorarlberger Feuerwehr
Gauverbandes; gleichzeitig wurde damit ein neues 
Modell von Schlauchverbindungen, nämlich die 
sogenannte Griesberg'sche Kuppelung eingesandt.

Das Petit des vorarlbergischen Feuerwehr-Gauver
bandes geht dahin, dass seinerzeit, nicht in dieser 
Session, an eine Abänderung des § 16 des Feuer
polizei- und Feuerwehrgesetzes vom 18. Februar 
1888 gedacht werden sollte, in der die Metzische 
Schlauchverbindung als obligatorisch vorgeschrieben 
ist. Nun hat sich diese Griesbergische Verbindung 
als viel vortheilhafter gezeigt, und es geht daher 
das Petitum in erster Linie dahin, es möchten 
ein paar Vereine ves vorarlbergischen Feuerwehr
Gauverbandes probeweise mit dieser Kuppelung 
betheilt werden, um auf Grund der gemachten 
Erfahrungen das Gesetz einer Abänderung unter
ziehen zu können. Nachdem die ganze Angelegenheit 
nicht dringender Natur ist, glaube ich, umsomehr 
als der vorjährige Beschluss des hohen Landtages 
bezüglich Einbringungszeit von Eingaben der weiteren 
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Behandlung entgegensteht, dass dieselbe dem Landes
Ausschusse zum Studium und seinerzeitigen Bericht
erstattung zugewiesen werden könne. Die Bewilligung 
von Beträgen für Feuerwehrzwecke steht ja ohne
dies dem Landes-Ausschusse nach dem Gesetze, be
treffend die Bildung von Feuerwehrfonden, zu. 
Wenn keine Einwendung erfolgt, so nehme ich an, 
dass das hohe Haus diesem Vorschläge zustimmt. 

Ferner möchte ich im Einlaufe einen Act des 
Landes-Ausschusses vorbringen, das ist die Ange- 
gelegenheit der Frutzregulierung in Meiningen und 
Koblach.

Dieser Gegenstand hat den hohen Landtag in 
seiner letzten Session beschäftigt und mittlerweile 
ist die Entschließung der hohen Regierung be
züglich der Beitragsleistung seitens des Staates an 
den Landes-Ausschuss herabgelangt.

Aus diesem Grunde muss sich der hohe Land
tag nochmals mit der Angelegenheit befassen und 
legt der Landes-Ausschuss daher den erwähnten 
Act vor, und ich glaube, es ist am ersprießlichsten, 
diesen Gegenstand im dringlichen Wege dem volks
wirtschaftlichen Ausschüsse zur Vorberathung und 
Berichterstattung zuzuweisen.

Wir kommen nun zu unserer heutigen Tages
ordnung. Aus derselben steht zunächst als erster 
Punkt Selbständiger Antrag des Herrn 
Abg. Dr. Schmid und Genossen in Sachen 
der Reform der Landtagswahlordnung. 

Der Antrag ist g'eschäftsordnungsmäßig ge
druckt und den Herren rechtzeitig vorgelegt worden; 
ich erwarte über die formelle Behandlung dieses 
Gegenstandes einen Antrag.

Dr. Walbel: Im Auftrage meiner Herren 
Collegen habe ich einige Bemerkungen zu machen. 
Der Antrag, der dem hohen Hause vorliegt, ist 
nicht neu, er hat dasselbe schon wiederholt be
schäftigt und ist auch wiederholt eine Begründung 
desselben hier in diesem Hause gegeben worden, 
so dass es nicht als nothwendig erscheint, neuer
dings eine solche Begründung in extenso zu 
wiederholen. Die Absicht, die diesem unseren An
träge zu Grunde liegt, ist einfach die, dem Lande 
Vorarlberg endlich einmal eine zeitgemäße Land
tagswahlordnung zu verschaffen. Die geheime 
Stimmabgabe hat sich bei uns eingelebt, und 
wenn auch in erster Zeit bei den Gemeindewahlen 
die Stimmabgabe öffentlich und mündlich war. 

so wurde dies sehr bald als unpraktisch aufge
lassen und ist hiefür die geheime Stimmabgabe 
eingeführt worden. Bei den Wahlen in die Reichs
vertretung besteht ebenfalls geheime Stimmab
gabe und hat sich dieselbe auch hier als praktisch 
und zweckmäßig erwiesen.

Was die unmittelbaren Wahlen für die Land
gemeinden anbetrifft, so sind wir auch heute noch 
der Ansicht, die wir schon zu wiederholten Malen 
ausgesprochen haben, dass es eine Ungerechtigkeit, 
eine Degradierung der Landgemeindenbezirke be
deutet, wenn man ihnen nicht die Fähigkeit zu- 
muthet, direct wählen zu können, nachdem dieselben 
denn doch als gleichwertig betrachtet werden müffen 
und es doch nicht angeht, die Gemeindeangehörigen 
von Hohenems, Lustenau und Rankweil z. B. als 
minderwertigec und minderfähiger zu declarieren als 
die Einwohner von Dornbirn, Feldkirch rc. Dies 
ist nur ein Act der Billigkeit, der in diesem Theile 
unseres Antrages liegt.

Was die Einschränkung des Wahlrechtes auf 
Personen des männlichen Geschlechtes anlangt, so 
sind wir auch hier wieder von den Grundsätzen, 
wie sie im Reichsrathswahlgesetz enthalten sind, 
und von der Wahrnehmung ausgegangen, die man 
allenthalben bei dieser Ausdehnung des Wahlrechtes 
auf das weibliche Geschlecht gemacht hat. In 
größeren Gemeinden spielt das eine große Rolle, 
und man muss zugestehen, und es kann niemand 
in Abrede stellen, dass diese Praxis des Voll
machtwesens immer zu Ungehörigkeiten führt und 
es daher, wie ich glaube, Pflicht des Landtages ist, 
solche eclatante Ungehörigkeiten zu beseitigen.

Was die Punkte 4 und 5 anbelangt, so glaube 
ich, dass es nur ein Act der Billigkeit wäre, nach 
denselben vorzugehen, weil es leicht möglich ist, 
entweder das eine oder das andere auszuführen 
und weil auf diesem Wege eher der Wahlwunsch 
der Bevölkerung zum richtigen Ausdrucke gebracht 
werden kann. Das sind alles Dinge, die nicht in 
Abrede gestellt werden können und die uns be
wogen haben, eine endlich zeitgemäße Abänderung 
der Landtagswahlordnung anzustreben.

Was die formelle Behandlung anbelangt, so 
haben wir hier gesagt, es möge der Antrag einem 
eigenen Ausschüsse zugewiesen werden. Es würde 
sich aber unseres Erachtens für die Verhandlung 
auch der Specialausschuss eignen, der für die 
Landhaus-Baufrage aufgestellt worden ist.
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Sollte das jedoch nicht beliebt werden, so würde 
ich den Eventualantrag stellen, dass der Landes
Ausschuss beauftragt werde, sich mit dieser Ange
legenheit zu befassen. Der Antrag lautet: (liest) 

Der hohe Landtag wolle beschließen:

„Die dermalen in Geltung stehende Land
tagswahlordnung ist einer Umarbeitung zu 
unterziehen, und sind in dieselbe folgende 
Grundsätze aufzunehmen:
1. Geheime Stimmabgabe;
2. Einschränkung des Wahlrechtes auf Per

sonen männlichen Geschlechtes;
3. Unmittelbare Wahl der Landgemeinden 

gleichwie in den Städte-Curien;
4. Schaffung von individuellen Wahlbezirken; 

oder
5. Spaltung der 3 bezirkshauptmannschaft

lichen Wahlbezirke in 6 bezirksgerichtliche 
Wahlbezirke.
In formeller Beziehung wird vorge

schlagen, diesen Antrag einem eigenen Aus
schüsse zuzuweisen."

Landeshauptmann: Wer wünscht hiezu das 
Wort?

Martin Thnrnher: Ich glaube, konstatieren 
zu können, dass die Majorität des Hauses ein
zelnen der beantragten Punkte nicht unsympathisch 
gegenüber steht. Es ist besonders die Einführung 
der geheimen Stimmenabgabe; dann die Auflassung 
der Wahl der Frauen durch Vollmachten, die Be
seitigung des Wahlrechtes für Minderjährige und 
juristische Personen; bezüglich des direkten Wahl
rechtes dürfte im Schoße der Landesvertretung 
wohl eine Meinungsverschiedenheit bestehen und 
die Austragung dieser Angelegenheit auf Grund 
der Bestimmungen der Landes-Wahlordnung nur 
mit Schwierigkeiten zu bewerkstelligen sein. Wenn 
aber die Mehrheit des Landtages einzelnen der 
Punkte, wie Auflassung des Wahlrechtes der Frauen 
durch Vollmachten, Aufhebung des Wahlrechtes für 
Minderjährige und juristische Personen sympathisch 
gegenübersteht, so hat sich andererseits dieser Reform 
eine bedeutende Schwierigkeit entgegengestellt, und 
das ist die Weigerung der Regierung auf Herab
setzung ves Wahlcensus. Die Majorität des Hauses 
will durch die Änderung der Landtagswahlordnung 

nicht eine Schmälerung, sondern vielmehr eine 
Erweiterung des Wahlrechtes hcrbeiführeu, und 
darum glaube ich, können wir an die Aufhebung 
der Wahl durch Vollmacht der Frauen u. s. w. 
insolange nicht schreiten, bis nicht anderweitig den 
gerechten Forderungen der Erweiterung des Wahl
rechtes für die männliche Bevölkerung auf weiterer 
Grundlage entsprochen wird. Daher sollte, wie 
ich glaube, diese Angelegenheit dem Landes-Aus- 
schusse zur Vorberathung überwiesen werden, der
selbe aber auch den Auftrag erhalten, vorerst neuer
liche Verhandlungen mit der Regierung, betreffend 
die Herabsetzung des Census einzuleiten. Es bliebe 
dann dem Landes-Ausschusse immer noch anheim 
gestellt, eventuell wegen einer theilweisen Abände
rung der Landeswahlordnung bezüglich der Ein
führung der geheimen Stimmenabgabe weitere 
Berathungen zu pflegen und Anträge in der 
nächsten Session zu stellen. Aus diesem Grunde 
möchte ich folgenden Antrag in Abänderung des 
vom Herrn Vorredner eingebrachten stellen:

„Der Antrag des Herrn Abg. Dr. Schmid 
und Genossen, betreffend die Abänderung der Land
tagswahlordnung wird zur Vorberathung dem 
Landes-Ausschusse mit dem Auftrage zugewiesen, 
vorerst mit der k. k. Regierung neuerliche Ver
handlungen bezüglich Herabsetzung des Census bei 
Landtagswahlen einzuleiten."

Ich empfehle diesen Antrag dem hohen Hause 
zur Annahme.

Landeshauptmann: Es liegen in formeller 
Hinsicht drei Anträge vor. Der erste bezweckt die 
Betrauung des Specialausschusses mit der Bericht
erstattung über diesen Gegenstand, weiters bezweckt 
ein Antrag die Übermittlung an den Landes-Aus
schuss zur Ausarbeitung einer entsprechenden Vor
lage, und schließlich ist noch der Antrag des Herrn 
Abg. Martin Thurnher, den Sie soeben gehört 
haben. Ich bitte nun, wenn noch jemand das 
Wort wünscht, sich zu melden und ertheile dasselbe 
zunächst dem Herrn Abg. Johannes Thurnher.

Johannes Thurnher: Ich bin mit den Even
tualanträgen der Herren Abg. Dr. Waibel und 
Martin Thurnher vollkommen einverstanden, dass 
diese Angelegenheit dem Landes-Ausschusse zur Be
richterstattung und Antragstellung überwiesen werde. 
Ich habe mir aber nicht wegen dieser Zustimmung 
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das Wort erbeten, sondern damit von unserer Seite 
die Bemerkung des Herrn Abg. Dr. Waibel nicht 
unerwidert bleibt, da fortgesetzt behauptet wird, es 
liege in dem Umstande, dass die Landgemeinden 
indirect durch Wahlmänner wählen, eine Minder
wertigkeit der Wähler. Wo steht denn das ge
schrieben? Wo ist denn ein Majoritätsbeschluss, 
aus dem gefolgert werden könnte, dass der Land
tag die Landgemeinden, weil ihnen das Wahlrecht 
erleichtert worden ist, als minderwertig angesehen 
hätte? Ich bin nun bald 30 Jahre im Landtage, 
mir ist es aber nicht erinnerlich, dass jemals die 
Majorität, die doch die Beschlüsse fasst, die 
Wähler vom Lande, weil sie die Erleichterung 
haben, indirect zu wählen, als minderwertig be
trachtet oder angesehen hätte. Ich will das nur 
erwähnen, damit diese Behauptung nicht unwider
sprochen in die Welt hinausgeht. (Abg. Martin 
Thurnher: Die Handels- und Gewerbekammern 
wählen ja auch indirect!)

Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort?

Dr. Waibel: Auf die Bemerkungen des Herrn 
Abg. Johannes Thurnher möchte ich nur noch er
widern, dass ich mich an einen Ausspruch des 
Herrn Abg. Kohler in einer der vorigen Sessionen 
erinnere, wo er diese Einrichtung für eine Wohl
that erklärte, und es sei eine Nothwendigkeit, dass 
für die größeren Kreise eine Art von vormund
schaftlicher Leitung bestehe. Ich habe es so auf
gefasst, und möge das der Herr Abg. Kohler nicht 
vergessen.

Ich glaube, darin liegt gewissermaßen eine 
Degradierung der Wahlkreise, wenn man ihnen zu- 
muthet, dass sie nur dann richtig wählen können, 
wenn gewisse Leute die Geschichte in die Hand 
nehmen und sozusagen eine Prädestination üben.

Kohler: Hohes Haus! Ich bin zwar nicht in 
der Lage, mich an einen solchen Ausspruch, wie 
Herr Abg. Dr. Wäibel ihn angeführt hat, genau 
zu erinnern, aber wenn er cs gerade berührt, dass 
ich gesagt hätte, es gehe bei den Wahlen nicht 
ohne Leitung, so glaube ich, wird niemand sagen, 
dass ich die Unwahrheit gesprochen hätte.

Eine Leitung bei der Wahl unserer heutigen 
modernen Volksvertretung ist unumgänglich er- | 

forderlich, falls überhaupt noch etwas halbwegs 
Vernünftiges zustande kommen soll, denn heutzu
tage haben wir es mit einer desorganisierten Ge
sellschaft zu thun, die das Princip der Kopfzahl 
zur Geltung bringt und keine geschlossenen Stände 
hat. Ich glaube das wird niemand bestreiten 
können, und meiner Ansicht nach haben auch die 
Herren, die auf eine Abänderung der Wahlordnung 
hinzielen, hauptsächlich den Gedanken dabei, dass 
die Wahlen künftighin in einem anderen Sinne 
geleitet werden könnten. Ohne Leitung ist über
haupt eine Wahl nicht vorzunehmen, weder in der 
Stadt noch auf dem Lande, weder direct noch in
direct, es handelt sich nur darum, wer leitet. Es 
wird darauf ankommen, ob die Presse leitet, oder 
ob mehr die Tradition in den Gemeinden die 
Leitung ausübt, aber geleitet muss immer werden; 
denn wir haben es ja mit einer atomisierten Ge
sellschaft zu thun, und das Richtigste wäre, nach 
einer -Gliederung der Gesellschaft zu streben, und 
wenn wir das thun, so streben wir in dem Maße 
einer allgemeinen Gesundung unserer Wahlen zu. 

Mir ist immer daran gelegen gewesen, die 
Wahlgesetze sollten so sein, dass sie möglichst gute 
Vertretungen für das Land und die Gemeinde zu
stande bringen, und dann wäre mir an der Form 
sehr wenig gelegen.

Nägele: Da nun schon einmal der Ausdruck 
gefallen ist, dass durch die indirekten Wahlen die 
Landgemeinden-Wähler als minderwertig und bevor
mundet bezeichnet werden könnten, so will anch ich 
meine Ansicht vorbringen und muss erklären, 
dass ich mich einer solchen Anschauung nicht an
schließen kann; wohl aber glaube ich, dass in dem 
Falle der Einführung der directen Wahlen die 
kleineren Gemeinden erst recht und auf das höchste 
bevormundet werden.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort?

Dresse!: Einer der Punkte, die die Herren von 
der Minorität aufgestellt haben, ist die Theilung der 
Wahlbezirke, man sollte nämlich für jeden Abge
ordneten einen eigenen Bezirk aufstellen. Dann 
würde das zutreffen, was der Herr Abg. Nägele 
gesagt hat; oder man denkt daran, die bestehenden 
Bezirkshauptmannschaften in zwei Kreise nach 
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Bezirksgerichten zu theilen. Dieser Gedanke ist schon 
in dem Jahre 1861 hier verhandelt worden; da
mals hat die liberale Majorität geglaubt, es könnte 
der eine oder der andere Bezirk sonst benachtheiligt 
werden; z. B. Bregenz und Bregenzerwald. Sie 
haben eben gemeint, wenn nicht die Bezirke wählen, 
so könnte es vorkommen, dass beispielsweise kein 
Bregenzcrwälder gewählt werde. Ebenso gelte das 
in Bludenz—Montafon und Feldkirch—Dornbirn. 
Nun sind sie später davon wieder abgekommen und 
eine 40jährige Erfahrung hat gezeigt, dass in 
dieser Beziehung durchaus keine Gefahr besteht, es 
sind die Laudtagsabgeordneten immer aus allen 
Gerichtsbezirken gewählt worden.

Was die Behauptung von der angeblichen Be
vormundung im Allgemeinen betrifft, so ist es eine 
eigenthümliche Erscheinung, dass eine solche Forde
rung bisher nie von Landgemeinden, sondern 
immer nur von den Abgeordneten der Städte er
hoben wurde. In dieser Beziehung hat der Herr 
Abg. Kohler sehr richtig bemerkt, dass durchaus 
keine Remedur, keine Gesetzesänderung nöthig sei, 
und solange die Landgemeinden mit diesem Wahl
systeme zufriedeil sind, soll man es ihnen lassen.

Dr. Waibel: Ich muss eine Berichtigung 
vorbringen. Es ist thatsächlich nicht richtig, wie 
gesagt wurde, dass die Landgemeinden nie mit 
einer solchen Anregung gekommen wären. Ich er
innere daran, dass die Gemeinden Lustenau, 
Hohenems und Rankweil eine Eingabe in dieser 
Richtung an das hohe Haus gemacht haben zur 
Unterstützung der Anträge, die wir gestellt haben. 
Es ist sehr begreiflich, dass die Anträge von 
unserer Seite gestellt wurden, von Ihrer Seite ist 
das nicht zu erwarten. Sie haben kein Interesse 
die Wahlordnung zu ändern. Sie befinden sich bei 
dieser Wahlordnung sehr wohl. (Heiterkeit.)

Damit ist aber noch nicht gesagt, dass, wenn 
die Bevölkerung nicht immer davon spricht, 
sie hiemit schon der ganzen Sachlage ihre Zu
stimmung gibt und einverstanden ist. Wir ver
treten die Meinung derjenigen großen Kreise aus 
Ihren Wählern, die unserer Ansicht sind, und wir 
halten es für unsere Pflicht, diese Angelegenheit so 
lange zu verfolgen und zu verfechten, bis etwas er
reicht ist. Sie, .meine Herren, geben ja übrigens 
selbst zu, dass eine Abänderung und Ver

besserung der heute geltenden Wahlordnung sehr 
angezeigt wäre.

Jodok Fink: Ich werde mir hiezu nur einige 
Worte erlauben, weil ich Bedenken hege, ob diese 
Debatte überhaupt geschäftsordnungsmäßig ist. Ich 
möchte aber an den geehrten Herrn Vorredner nur 
die Anfrage stellen, ob er nämlich glaubt, dass, 
wenn die Landtagsmahlordnung etwa wirklich so 
geändert würde, sie den Grundsätzen der Reichs
rathswahlordnung bezüglich der V. Curie entspricht, 
dieselbe für unsere Partei dann ungünstiger wäre, 
als es jetzt der Fall ist?

Landeshauptmann: Dem leisen Vorwurfe des 
Herrn Abg. Jodok Fink gegenüber erlaube ich mir 
zu bemerken, dass die Debatte allerdings nicht 
geschäftsordnungsmäßig ist; ich weiß sehr wohl, 
dass nur über Die formelle Behandlung dieser Vor
lage gesprochen werden sollte, aber diese Angelegen
heit hat uns des öfteren schon beschäftigt, und eine 
Aussprache ist nach der Lage der Dinge bei der 
meritorischen Verhandlung nicht möglich, weil ja 
die ganze Angelegenheit wahrscheinlich dem Landes
Ausschusse überwiesen werden wird. Aus diesem 
Grunde habe ich mir als Vorsitzender gedacht, 
Liberalität walten lassen zu dürfen, damit man die 
beiderseitigen Ansichten erfahre und sich gegenseitig 
aussprechen könne. Run möchte ich aber doch bitten, 
sich auf das Formelle beschränken zu wollen, damit 
wir die erste Lesung abschließen können. Wer 
wünscht noch das Wort? — —

Es meldet sich niemals, somit kann ich zur 
Abstimmung schreiten. Es uegen drei Anträge vor. 
Da man von einem weitergehenden in diesem Sinne 
hier nicht sprechen kann, nachdem alle formeller 
Natur sind, so werde ich zunächst den erstgestellten 
zur Abstimmung bringen, nämlich den Antrag auf 
Ueberweisung an den bereits bestehenden Specialaus
schuss.

Dr. Waibel: Ich ziehe denselben zurück.

Landeshauptmann: Dann kann ich zur Ab
stimmung über den Antrag schreiten, dass die 
ganze Angelegenheit dem Landes-Ausschusse über
mittelt werde. Dann kommt der Antrag des 
Herrn Abg. Martin Thurnher, der diesem Antrags 
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noch eine ganz bestimmte Direktive zu geben 
wünscht.

Ich bitte also jene Herren, die der Über
weisung des Antrages des Herrn Abg. Schmid 
und Genossen an den Landes-Ausschuss zur Vor- 
berathung und Berichterstattung in nächster Session 
ihre Zustimmung geben, sich gefälligst von den 
Sitzen zu erheben.

Einstimmig angenommen.
Der Herr Abgeordnete Martin Thurnher stellt 

noch den Zusatzantrag, dass der Landes-Ausschuss 
neben der Vorberathnng auch beauftragt werde, 
vorerst mit der Regierung wegen Herabsetzung des 
Census in neuerliche Verhandlungen zu treten. Ich 
ersuche jene Herren, die diesem Zusatzantrage bei
stimmen, sich gefälligst von den Sitzen zu erheben. 

Ebenfalls angenommen.
Dieser Gegenstand ist somit erledigt, und wir 

können nun zum zweiten Gegenstand der Tages
ordnung übergehen, das ist der Bericht des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses in 
Betreff des Anschlusses an die nieder
österreichische Lebens- und Rentenver
sicherungsanstalt. Ich ersuche den Herrn 
Berichterstatter Abg. Jodok Fink das Wort zu er
greife«.

Jodok Fink: Hoher Landtag! Das h. Haus 
hat sich bereits in der letzten Session mit dieser 
Angelegenheit beschäftigt und hat sich principiell 
dahin ausgesprochen, dass das Land Vorarlberg 
sich an die nicderösterreichische Landes-Lebens- und 
Rentenversicherungs-Anstalt anschließen solle. Es 
ist daher, wie ich glaube, nicht meine Aufgabe, 
als Berichterstatter über das Meritorische der 
ganzen Angelegenheit bei Einleitung der Debatte 
weitere Worte zu verlieren. Damals haben nur 
noch Bedenken deshalb bestanden, weil wir uns 
gesagt haben, das Statut der niederösterreichischen 
Landes-Lebens- und Rentenversicherungs-Anstalt 
sei dermalen nicht geeignet, dass sich der 
Anschluss vollziehen könne. Wie die Herren sich 
erinnern werden, wurde darauf hingewiesen, dass 
einzelne Bestinimungen für niederösterreichische 
Landesangehörige günstiger lauten, beziehungsweise 
bei Versicherungen die Angehörigen anderer Länder 
nicht so günstig stehen würden als die von Nieder
österreich. Seither wurde gerade über unsere Ein
wendungen und denen des Landes Tirol vom nieder- 

j österreichischen Landtage das Statut geändert und 
zwar in einer Weise, dass unseren Forderungen 
entsprochen wurde. Es konnte sich daher bei den 
Verhandlungen des Landes-Ausschusses nur noch 
darum handeln, welche Pflichten, beziehungsweise 
welche Lasten für das Land Vorarlberg aus dem 
Anschlüsse erwachsen.

Diesbezüglich sind anfänglich ziemlich hohe 
Forderungen von Seite Niederösterreichs gestellt 
worden, weil sie mehr schablonenmäßig nach jenen 
Forderungen bestimmt wurden, welche bei andern, 
größeren Ländern gestellt worden sind. Im Ver
laufe der Verhandlungen sind dieselben aber in 
einer Weise reduciert worden, dass nunmehr, wie 
Sie aus dem Berichte ersehen, der volkswirtschaftliche 
Ausschuss glaubte, dass keine Bedenken mehr ob
walten, dass man sich an Niederösterreich anschließe. 

Schon vor der letzten diesbezüglichen Verhand
lung im Vorarlberger Landtage hat sich Kärnten 
angeschlosscn, seither noch Tirol und seit neuestem 
auch Oberösterreich.

Ich glaube also bei Einleitung der Debatte 
nichts weiter beifügen zu sollen und empfehle dem 
hohen Hause im Namen und Auftrage des volks
wirtschaftlichen Ausschusses dem Beispiele von 
Kärnten, Tirol und Oberösterreich zu folgen und 
den Landes-Ausschuss zu ermächtigen, den Anschluss 
zu vollziehen.

Ich stelle namens des Ausschusses folgende 
Anträge: (liest)

Der h. Landtag wolle beschließen:

„1. Dem vorliegenden Vertragsentwürfe, nach 
wclchenl zwischen dem Landes-Ausschusse des 
Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns 
als statutarischen Vertreter der n.-ö. Landes-, 
Lebens- und Renten-, sowie der n.-ö. Landes
Unfall- und Haftpflicht-Versicherungsanstalt 
einer- und dem Landes-Ausschusse von Vor
arlberg andererseits ein Übereinkommen ab
geschlossen wird, womit in Vorarlberg eine 
Zweigniederlassung der genannten n.-ö. Landes
anstalten errichtet wird, wird die Zustimmung 
ertheilt.

2. Der Landes-Ausschuss wird ermächtigt, zur 
Durchführung dieses Anschlusses die nöthigen 
Verfügungen zu treffen und die Festsetzung 
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des Beginnes der Thätigkeit dieser Zweig
niederlassung im Einvernehmen mit dem n.-ö. 
Landes-Ausschusse zu vereinbaren."

Landeshauptmann: Ich werde zunächst die 
Debatte über Bericht, Antrag und Übereinkommen 
im allgemeinen eröffnen und hernach die Special- 
berathung, wenn das hohe Haus das Eingehen in 
dieselbe beschließt, um den Herren Gelegenheit zu 
geben, zu den einzelnen Paragraphen Bemerkungen 
zu machen oder Anträge zu stellen. Wer wünscht 
in der allgemeinen Berathung das Wort?

Da sich niemand meldet, können wir gleich 
zum Uebereinkommen übergehen.

Jodok Fink: Ich möchte fragen, ob ich die 
einzelnen Paragraphen verlesen soll, oder ob es 
genügt, wenn ich dieselben nur anrufe.

Landeshauptmann: Wünschen die Herren die 
Verlesung? — Wenn auch nur einer der Herren 
Abgeordneten sie wünscht, so werden die einzelnen 
Paragraphen selbstverständlich verlesen werden. 
Nachdem niemand diesen Wunsch äußert, bitte ich 
den Herrn Berichterstatter, mit dem Anrufen der 
Paragraphen zu beginnen und vielleicht zuerst den 
Titel des Uebereinkommens zu lesen.

Jodok Fink: (liest): Übereinkommen, abge
schlossen zwischen dem Landes-Ausschusse des Erz- 
herzogthunls Oesterreich unter der Enns als 
statutarischem Vertreter der n.-ö. Landes-Lebens
und Renten- sowie der n.-ö. Landes-Unfall- und 
Haftpflicht-Versicherungsanstalt einerseits und dem 
Landes-Ausschusse des Landes Vorarlberg anderer
seits, wie folgt:

Landeshauptmann: Ich werde immer eine 
Pause eintreten lassen, und wenn keine Bemerkung 
erfolgt, den betreffenden Paragraph als angenommen 
betrachten.

Jodok Fink: § 1. - § 2. - § 3. - § 4. 
- § 5. - § 6. - § 7. - § 8. - § 9. - 
§ 10. — § 11. — § 12. — § 13. — § 14. 

Johannes Thurnher: Hier ist eine Bestim
mung enthalten, nach welcher sich der n.-ö. Landes
Ausschuss verpflichtet, während der Dauer dieses 

Übereinkommens auf den Geschäftsbetrieb der 
Brandschaden-Versicherung in Vorarlberg zu ver
zichten. Ich meine aber, dass es nicht nothwendig 
ist, dass wir durch diese Bestimmung dem n.-ö. 
Landes-Ausschusse die Verpflichtung auferlegen, 
sich von einem allenfalsigen Geschäftsbetriebe der 
dortigen Brandschaden-Versicherung in Vorarlberg 
zu enthalten. Wir haben seinerzeit versucht, eine 
Landes-Assecuranz zu bilden, und dabei ist man 
auf den Widerstand und, wie sich nachträglich 
herausgestellt hat, auf den berechtigten Widerstand 
der kleinen Versicherungs-Gesellschaften gestoßen, 
welche im Montavon, im Bregenzerwald und sonst 
in einzelnen Gemeinden bestanden haben. Es war 
also nicht möglich, diesen Plan durchzuführen, und 
bloß das flache Land allein war auch zu schwach, 
eine solche Anstalt zu schaffen. Bei einem Brand
unglücke in einer größeren Ortschaft hätten mög
licherweise die Mittel, welche zusammengebracht 
werden konnten, das Auslangen nicht gewährt. 
Nun muss man sich fragen, wer eigentlich auf 
dem flachen Lande und am Eingänge zu den 
Thälern die Assecuranzgeschäfte gemacht hat, und 
wenn man eine Reihe von solchen Gesellschaften 
durchsieht, so sind das mit Ausnahme der tirolischen 
Brandschaden - Versicherungs - Anstalt lauter auf 
Gewinn berechnete Gesellschaften.

Der Tiroler Brandschaden-Versicherungsan
stalt wollen wir den Weg nicht versperren, aber 
ich meine, es wäre wohlthätig, wenn das Land 
Niederösterreich, welches sich in seinen wirtschaft
lichen Aufgaben erfreulicherweise zusehends ent
wickelt, in die Lage käme, den anderen Gesell
schaften hier Concurrenz zu machen. Ich möchte 
diese Möglichkeit nicht durch die Bestimmung des 
§ 14 versperrt wissen und beantrage daher, wenn 
nicht vielleicht eine besondere Vereinbarung mit dem 
Landes-Ausschusse in Niederösterreich bezüglich 
dieser ^Bestimmung besteht, welche das Ganze in 
Frage stellen würde, dass dieser § 14 gestrichen 
wird.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch weiter 
das Wort zu 8 14 ? Nachdem sich niemand meldet, 
ertheile ich dasselbe dem Herrn Berichterstatter.

Jodok Fink: Ich kann dem h. Hause nur 
mittheilen, dass nicht etwa von Seite des Vorarl
berger Landes-Ausschusses die Bedingung gestellt 
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worden ist, dass der u.-ö. Landes-Ausschuss sich • 
verpflichten müsse, während der Dauer dieses Über
einkommens auf deu Geschäftsbetrieb der Brand
schadenversicherung in Vorarlberg zu verzichten. 
Die Sache verhält sich diesbezüglich so:

Bis jetzt ist die u.-ö. Landes-Brandschaden
Versicherungs-Anstalt nach ihren Statnten nur für 
Niederösterrcich, und können nur solche Gebäude 
versichert werden, welche in Niederösterreich sind. 
Diese Bestimmung könnte allerdings durch Land
tagsbeschluss erweitert werden, und in biefein Falle 
könnte dieser § 14 in Betracht kommen. Hinein
gekommen ist diese Bestimmung in das Überein
kommen aber eigentlich deshalb, weil für unser 
Übereinkommen dasjenige für Tirol als Muster 
genommen worden ist, und für Tirol war es ein 
Bedürfnis, diese Bedingung zu stellen, mit Rück
sicht auf die tirolisch-vorarlbergische Brandschaden
Versicherungs-Anstalt. Für uns war kein Be
dürfnis vorhanden, eine solche Bedingung zu stelle», 
und ich meine, es kann uns ganz gleichgiltig sein, 
wenn es einmal zulässig wäre, dass man sich bei 
der n.-ö. Landesanstalt versichert, ob man das bei 
der tirolischen Anstalt thut, oder bei der nieder
österreichischen. Ich habe daher gar keine Ein
wendung gegen den Antrag des Herrn Abg. 
Johannes Thurnher zu erheben, und es besteht 
auch gar kein Hindernis, diesen Paragraphen zu 
streichen, denn selbstverständlich tangiert das das Über
einkommen im ganzen nicht. Es kann ja den 
Niederösterreichern überhaupt nur lieb sein, dass 
sie für den Fall, als sie die Statuten ihrer Landes
anstalt ändern, dann auch in Vorarlberg den 
Geschäftsbetrieb der Brandschaden-Versicherung aus
üben können. Ich glaube also, man kann dem 
Anträge des Herrn Abg. Johannes Thurn
her zustimmen.

Landeshauptmann: Ich werde den Antrag des 
Herrn Abg. Johannes Thurnher einfach in 
der Weise behandeln, dass ich § 14 zur Abstim
mung bringe. Wenn derselbe angenommen wird, 
entfällt dadurch die Abstimmung über den Antrag 
Thurnher und im gegenteiligen Falle ist dem
selben Genüge geschehen. Ich ersuche also die
jenigen Herren, welche den § 14 annehmen, sich 
gefälligst von den Sitzen zu erheben.

Einstimmig abgelehnt.

Mit der Annahme des Übereinkommens ist 
der erste Antrag des volkswirtschaftlichen Aus
schusses erledigt, und ich habe nur noch den zweiten 
Antrag zur Abstimmung zu bringen, welcher dahin 
geht, dass der Landes-Ausschuss ermächtigt wird, 
zur Durchführung dieses Anschlusses die nöthigen 
Verfügungen zu treffen und die Festsetzung des 
Beginnes der Thätigkeit dieser Zweigniederlassung 
im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen 
Landes-Ausschusse zu vereinbaren. Ich ersuche also 
diejenigen Herren, welche diesem Anträge 2 zu
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben.

Angenommen.
Dieser Gegenstand wäre somit erledigt.
Letzter Gegenstand unserer heutigen Tages

ordnung ist der Bericht des volkswirtschafl- 
licheu Ausschusses über die Eingabe 
der Gemeinden des Bezirkes Bludenz 
um Abänderung des Thierseuchen-Über
ei n k o m m e n s.

Ich ersuche wiederum den Herrn Abg. 
Jodok Fink als Berichterstatter, das Wort zu er
greifen.

Jodok Fink: Der volkswirtschaftliche Aus
schuss stellt diesfalls vier Anträge: Der erste be
fasst sich nur mit der Eingabe der Gemeinden des 
politischen Bezirkes Bludenz, welche sich an den 
Landtag mit der Bitte gewendet haben, derselbe 
möge sich dafür verwenden, dass die ungünstigen 
Bestimmungen des bestehenden Thierseuchen-Über
einkommens mit dem deutschen Reiche abgeündert 
werden.

Der volkswirtschaftliche Ausschuss hat, wie Sie 
aus dem Berichte sehen, diese Forderung unter
stützt, weil er sie für gerechtfertigt hält, glaubte 
aber sagen zu sollen, dass dies nicht bloß bezüglich 
des deutschen Reiches zu gelten habe, sondern dass 
bei Abschluss neuer Viehseuchen-Übereinkommen 
mit dem Auslande überhaupt auf die berechtigten 
Wünsche und Interessen der Landwirte Rücksicht 
genommen werden soll, und diese Anschauung des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses ist auch im Berichte 
niedergelegt.

Der volkswirtschaftliche Ausschuss glaubte aber, 
noch weiter gehen zu sollen als die Eingabe und 
stellt daher dem Landtage noch drei weitere An
träge, wovon der Antrag 2 sich damit befasst, dass 
der Landtag sich dafür aussprechen soll, dass er es 
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begrüße, dass dermalen im Reichsrathe eine Ab
änderung des Thiersenchengesetzes in Aussicht ge
nommen ist.

Thatsache ist, dass wir Landwirte finden, dass 
manche Bestimmungen desZbestehenden Thierseuchen
gesetzes den heutigen Verkehrsverhältnissen und dem 
heutigen Stande der Wissenschaft, z. B. in Bezug 
auf die Impfung, nicht mehr entsprechen und da
her eine Änderung desselben am Platze ist. All
gemein ist aber auch die Anschauung verbreitet, 
dass die Klagen der Landwirte nicht so sehr, oder 
wenigstens nicht so allgemein, das Thiersenchen- 
gesetz an sich treffen, als vielmehr die Durchführ
ungsverordnungen und die Durchführung des Gesetzes, 
weshalb der volkswirtschaftliche Ausschuss glaubte, 
auch diesbezüglich dem hohen Hause einen Antrag 
unterbreiten zu sollen.

Thatsache ist, dass, wenn man sich auch an 
den Rahmen des Thiersenchengesetzes hält, — oft 
geschieht es ja, dass bei Durchführungsverordnungen 
noch etwas mehr hineingebracht wird, was kaum 
mehr im Gesetze liegt, —■ aber wenn man sich 
noch an den Rahmen des Gesetzes hält, so könnte 
doch manches geschehen, wodurch beit berechtigten 
Klagen der Landwirte abgeholfen würde.

Die Klagen, welche hier bestehen, sind der 
Hauptsache nach im Berichte niedergelegt. Aber 
ich sage hier offen, es ist dem volkswirtschaftlichen 
Ausschüsse weder in Bezug ans die Abänderung 
des Thierseuchengesetzes noch in Bezug auf die 
Forderungen, welche die Landwirte zu stellen haben, 
dass ihren Forderungen nämlich schon im Ver
ordnungswege entsprochen werde, nach keiner 
Richtung hin möglich gewesen, alles das namhaft 
zu machen, was am Gesetze oder durch Verord
nungen zu ändern nothwendig wäre.

Ich verweise z. B. darauf, dass es auch eine 
gewiss berechtigte Forderung der Landwirte wäre, 
dass eine wirklich genaue Desinsicierung der Eisen
bahnwagen erfolgen solle, denn ich bin davon über
zeugt, dass oft gerade dadurch Thierseuchen verschleppt 
werden, dass die Desinfection der Wagen nicht 
genügend vorgenommen wird. Gerade hier in 
Bregenz kommt es auch öfter vor, dass verschiedene 
Thierhäute von St. Gallen herüberkommen und 
auf dem Bahnhofperron oder auf der Rampe 
liegen bleiben und da ist es, glaube ich, für jeder
mann einleuchtend, dass durch diese verschiedenen 
Häute, welche meist vom Schlachtvieh kommen 

und wo es gar nicht nachweisbar ist, ob die be
treffenden Thiere mit Seuchen behaftet waren, 
leicht eine Verschleppung stattfinden kann, wenn 
nach ihnen gesundes Vieh auf der Rampe einge
laden wird.

Auch ist nicht darauf hingewiesen worden, dass 
es zur raschen Abwickelung der Geschäfte in Thier
seuchenangelegenheiten sehr empfehlenswert wäre, 
wenn mehr als dies bisher der Fall ist, andere 
Thierärzte als die Bezirksthierärzte verwendet 
würden, namentlich dann, wenn die Seuche eine 
größere Ausdehnung erlangt hat. Bei ausgedehnten 
Bezirken wie Bregenz und Bludenz ist es den 
Bezirksthierärzten da wohl unmöglich, rasch amts
zuhandeln, und es wäre im Interesse der raschen 
Amtshandlung und der Verbilligung derselben ganz 
entsprechend, wenn da mindestens diplomierte Thier
ärzte herangezogen würden, um an Stelle des Be
zirksthierarztes zu handeln.

Sie sehen also, meine Herren, dass noch 
mancher Punkt anzuführen wäre, es ist aber gar 
nicht möglich, innerhalb einer so kurzen Zeit alles 
zusammenzustellen, was an dem Gesetze geändert 
werden soll, es ist auch nicht möglich, alles anzu
führen, was sich im Wege der Durchführungs
verordnungen machen ließe, manches ist aber im 
Berichte angezogen worden, manches wird von an
derer Seite der hohen Regierung mitgetheilt werden, 
und wenn das noch nicht genügt, können ja in 
dieser Angelegenheit Experten einberufen werden; 
thatsächlich ist auch von der Regierung im Thier
seuchen-Ausschuss des Reichsrathes in Aussicht ge
stellt worden, dass für die Abänderung des Thier
seuchengesetzes solche Experten berufen werden.

Aus diesen Gründen empfehle ich die Anträge 
des volkswirtschaftlichen Ausschusses dem hohen 
Hause zur Annahme, welche lauten: (liest)

Der h. Landtag wolle beschließen:

„1. Die Eingabe der Gemeindevorsteher des 
politischen Bezirkes Bludenz wird der k. k. 
Regierung zur eingehenden Würdigung ab
getreten.

2. Der Landtag begrüßt die in Aussicht 
stehende Abänderung des bestehenden Thier
seuchengesetzes und erwartet, die Regierung 
werde diese Action nach Kräften fördern.

3. Die k. k. Regierung wird aufgefordert, un
verzüglich im Verordnungswege den in 
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Bezug auf die Durchführung des Thier- 
feuchengesetzes von den Landwirten geltend 
gemachten Beschwerden und Forderungen 
zu entsprechen, insoweit dies im Rahmen 
des gegenwärtigen Gesetzes zulässig erscheint.

4. Die k- k. Regierung wird aufgefordert, 
der schon wiederholt gestellten Forderung 
Vorarlbergs auf Errichtung eines eigenen 
Veterinärsanitäts-Bezirkes zu entsprechen." 

Ich habe dem letzten Punkte der Anträge nichts 
mehr beigefügt; wir Vorarlberger haben diese 
Forderung immer wieder aufgestellt und so ein
gehend von allen Seiten aus, vom Landtage, von 
allen Gemeinden und vom Landwirtschaftsvereine 
begründet, dass ich glaube, es fehlt gewiss nicht 
an der Begründung, wenn bis jetzt unserem Wunsche 
nicht entsprochen worden ist, sondern es müssen 
andere Gründe gewesen sein, warunt die Regierung 
nicht entspricht; ich glaube aber, dass diese Forde
rung vom Lande immer wieder gestellt werden 
muss, bis derselben entsprochen ist. (Beifall.)

Landeshauptmann: Ich eröffne über Bericht 
und Anträge die Debatte.

Dr. Waibelr Punkt 4 der Anträge veranlasst 
mich zu einer Bemerkung. Die Forderung nach 
Errichtung eines eigenen Veterinärsanitätsbezirkes 
für unser Land liegt wohl in der Natur des Landes 
Vorarlberg und dessen geographischen und wirt
schaftlichen Verhältnissen bezüglich unserer Viehzucht. 
Die Missstände, die wir seit längerer Zeit beklagen, 
haben uns aus diesem Connex mit dem Veterinär- 
sanitütsbezirk Innsbruck manche bittere Erfahr
ungen machen lassen. Wie bereits der Herr Bericht
erstatter bemerkt hat, sind schon wiederholt Forde
rungen an die hohe Regierung gestellt worden, 
diesen Umständen Rechnung zu tragen und uns 
einen eigenen Veterinärsanitätsbezirk zu schaffen. 
Meines Wissens sind im Jahre 1899 sogar von 
allen Gemeinden des Landes Vorarlberg Petitionen 
in dieser Beziehung an die Regierung gestellt 
worden, welche aber bisher ohne Antwort geblieben 
sind. Wie aus dem Rechenschaftsberichte des 
Landes-Ausschusses, Seite 78, hervorgeht, hat der 
Landes-Ausschuss den Beschluss des Landtages 
vom 19. April 1900 an die Regierung gerichtet, 
aber wie aus dem Berichte hervorgeht, ist derselbe 
bis zur Zeit der Abfassung des Berichtes ohne

Antwort geblieben. Ich möchte mir daher die 
Anfrage an das Präsidium erlauben, ob nicht 
doch zwischen der Regierung und dem Landes
Ausschusse irgendwelche Correspondenz geführt wor
den ist, oder ob vonseite der Regierung lediglich 
stillgeschwiegen worden ist? .

Ich bin auch damit einverstanden, dass der 
Landtag und der Landes-Ausschuss diese Forderung 
bei jedem Anlasse aufstellt, und nur dann davon 
abgeht, wenn die Regierung in der Lag' ist, 
solche Gründe für die Ablehnung zu bringen, welche 
auch wir begreifen. .

Landeshauptmann: Ich kann die Anfrage des 
Herrn Abg. Dr. Waibel dahin beantworten, dass 
wir thatsächlich bis zum heutigen Tage ohne jede 
Antwort geblieben sind, obwohl der Landes-Aus
schuss nicht bloß den Bericht und Beschluss des 
Landtages schlechthin der Regierung neuerlich über
mittelt hat, sondern nochmals aus eigenem Antriebe 
mit aller Wärme auf die Nothwendigkeit der Er
richtung eines eigenen Viehsanitätsbezirkes hinge
wiesen hat; es ist eigenthümlich, dass wir in dieser 
Frage fortwährend ohne Antwort bleiben.

Martin Thurnher: Ich möchte mir auch noch 
erlauben zu Punkt 4 der Anträge eine Bemerkung 
zu machen. Wenn für Vorarlberg ein eigener 
Veterinärsanitätsbezirk gebildet würde, so könnten 
doch solche Vorkommnisse, wie wir sie im letzten 
Jahre erlebt haben, wohl als unmöglich bezeichnet 
werden. Ich will bloß auf zwei solcher Fälle 
Hinweisen.

Der eine hat sich im Herbste vorigen Jahres 
zugetragen; als schon einige Bezirke nahezu seuchen
frei waren, und die Abhaltung der Märkte wieder 
bewilligt werden konnte, da hat man an die Be
willigung der Abhaltung eine so unglaubliche Be
dingung geknüpft, dass man sie eigentlich vom 
gesunden Menschenverstand aus gar nicht begreifen 
kann. Das war die Verfügung, dass die Märkte 
in der gleichen Reihenfolge abgehalten werden 
mussten, in welcher sie sonst kalendarisch festgesetzt 
ist. Montafon z. B. war schon ganz scuchenfrei, 
während im Bregenzerwaide noch die Seuche 
grassierte. Nun musste also Montafon warten, 
bis die Märkte in Schwarzenberg und anderen 
Orten des Bregenzerwaldes abgehalten werden 
konnten. (Ruf: Sehr pfiffig!)
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Das zweite Stücklein des Veterinär-Sanitäts
referenten in Innsbruck ist fast noch schlimmer als 
das erste. Im heurigen Frühjahre war das Land 
fast vollständig seuchenfrei, da kam auf einmal 
eine Verfügung der k. k. Statthalterei in Inns
bruck, wonach Vorarlberg als verseuchter Landstrich 
erklärt worden ist. Das Ministerium war selbst
verständlich vernünftiger (Heiterkeit) und hat binnen 
wenigen Stunden oder besser gesagt binnen zwei 
Tagen die ganze Verfügung außer Kraft gesetzt.

Die Bildung eines eigenen Sanitätsbezirkes 
für das Land Vorarlberg würde, glaube ich, für 
die Zukunft das Land vor solchen Schwabenstreichen 
des Veterinärsanitätsreferenten in Innsbruck schützen. 
(Heiterkeit und Beifall.)

Dr. v. Preu: Nach dem, was in dieser Frage 
insbesonders von dem unmittelbaren Herrn Vor
redner. ausgeführt worden ist, besteht wohl kein 
Zweifel, dass dieses Institut für Vorarlberg eine 
unbediilgte Nothwendigkeit ist, dass nämlich für unser 
Land ein eigener Sanitätsbezirk gegründet und die Ver
einigung mit Tirol aufgehoben wird. Was der 
Herr Landeshauptmann mitgetheilt hat, dass näm
lich die Regierung über Einschreiten des Landes
Ausschusses keine Antwort gegeben hat, so glaube 
ich, dass das eine Angelegenheit ist, welche uns 
wohl Anlass geben soll, sich an die hohe Regierung 
zu wenden, und ich möchte daher beantragen, es 
solle zu Punkt 4 ein Zusatz gemacht werden, dahin
gehend, es solle der Landes-Ausschuss gleichzeitig 
beauftragt werden, bei der hohen Regierung anzu
fragen, welche Gründe einer Erledigung des Ein
schreitens wegen Gründung eines eigenen Veterinär
bezirkes in Vorarlberg entgegenstehen.

Wittwer: Ich sehe mich veranlasst, zu dem, 
was Herr Abg. Martin Thurnher gesagt hat, noch 
einige Worte zu sagen. Im Jahre 1900 war 
bekanntlich im Gerichtsbezirke Bludenz die Seuche 
ziemlich stark verbreitet, jedoch bis znm Spätherbste 
ist es so weit gekommen, dass man hätte den 
Markt abhalten können. Der Bezirk Montafon ist 
glücklicher Weise den ganzen Sommer seuchenfrei 
geblieben. Es ist bekannt, dass in Montafon im 
September der Hauptviehmarkt abgehalten wird, 
jedoch es ist ein Erlass herausgekommen, ich weiß 
nicht recht, von wo er ausgegangen ist, dass in 
dieser Gegend Viehmärkte nicht abgehalten werden 

dürfen, und dieser Erlass hat natürlich Montafon 
arg berührt. Es ist deshalb eine Deputation des 
Gerichtsbezirkes Montafon nach Innsbruck gegangen, 
welche bewirken wollte, dass die Märkte hätten 
abgehalten werden dürfen, aus wahlberechtigten 
Gründen, namentlich deshalb, weil Montafon 
immer seuchenfrei war. Es war also kein Grund 
vorhanden, die Abhaltung der Märkte zu verbieten. 
Allein man hat uns gesagt, das können wir nicht 
thun, Schwarzenberg ist noch nicht seuchensrei, es 
muss dort der erste Markt abgehalten werden, es 
geht also nicht an.

(Zwischenruf: „Muss" abgehalten werden!?) 
Ja, diese Berechtigung hat Schwarzenberg. Also 
Montafon muss zuwarten, wenn Schwarzenberg 
krank ist, muss Montafon sterben; es ist nicht 
anders zu schließen. Das hat mich so angegriffen, 
dass ich mir als Bauer nicht mehr zu helfen 
wusste. Dazu kam noch eine schöne Verordnung, 
infolge deren wir mit unserem gesunden Vieh eine 
zehntägige Contumaz aushalten mussten; da die 
Herrn Bezirksärzte von Bludenz nicht in alle 
Ställe gehen wollten, mussten wir unser Vieh in 
einen Stall treiben, und dieses musste mit fremdem 
Futter auf Kosten des Verkäufers gefüttert werden. 
Nach 10 Tagen musste wieder der Thierarzt von 
Bludenz kommen und constatieren, dass das Vieh 
gesund sei, erst dann durften wir es abtreiben. 
Das ist doch zu viel. Ich glaube nicht, dass das 
Gesetz solche Wirkungen mit sich bringt, wohl 
aber, wie schon öfters bemerkt, die Durchführungs
verordnungen zum Gesetze. Ich weiß nicht, ist das 
der Unkenntnis der Sache zuzuschreiben, ich denke 
wahrscheinlich, denn wenn die Herrn Kenntnis 
hätten, welchen Effect eigentlich eine solche Durch
führungsverordnung auf den Bauer macht, könnten 
sie dieselben nicht erlassen; ich glaube, das würde 
ihr Menschenverstand nicht zulassen. Damit 
schließe Ich.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort? Wenn sich niemand meldet, ist die Debatte 
geschlossen. Ich bemerke, dass der Herr Abg. Dr. 
v. Preu folgenden Zusatzantrag gestellt hat: „Der 
Landes-Ausschuss wird gleichzeitig beauftragt, bei 
der hohen Regierung anzufragen, welche Gründe 
einer Erledigung des Einschreitens wegen Gründung 
eines eigenen Veterinärsanitäts-Bezirkes in Vor
arlberg entgegenstehen."
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Regierungsvertreter: Ich möchte mir erlauben, 
mit Rücksicht auf das im Laufe der Debatte Ge
sagte, einige Worte zu sagen. Ich enthalte mich, 
auf die einzelnen vorgebrachten Beschwerden einzu
gehen. Nur das möchte ich bitten, zu glauben, — 
was an und für sich selbstverständlich ist, — dass, 
wenn Anordnungen seitens der k. k. Statthalterei 
in Seuchenangelegenheiten getroffen werden, diese 
immer nur den Zweck verfolgen können und auch 
verfolgen, dem Lande und der Viehzucht zum 
Nutzen zu gereichen. Man kann ja verschiedener 
Anschauungen sein über die Zweckmäßigkeit ge
troffener Maßnahmen, aber der Regierung eine 
Absicht zu imputieren, welche einen anderen Zweck 
verfolgen würde, als den eben erwähnten, entbehrt 
doch jeder Begründung. Ich erwähne dies ins
besondere auch deshalb, weil in den Eingaben 
der Gemeinden des Gerichtsbezirkes Bludenz eine 
solche Absicht, wenn ich nicht irre, den Verfügungen 
der Regierung zugemuthet wird. Das ist an und 
für sich vollkommen ausgeschlossen. Es ist un
möglich, dass die Regierung etwas anderes be
zweckt, als mit Rücksicht auf den Umstand, dass 
Vorarlberg ein Vieh exportierendes Land ist, 
dem Auslande jeden Anlass, sich abzusperren, zu 
benehmen, und wenn eine Absperrung erfolgt ist, 
die Sache so einzurichten, dass möglichst bald die 
Grenzen wieder aufgemacht werden können und der 
Export, welcher für uns so wichtig ist, wieder 
Platz greifen könne. Ich kann, wie schon erwähnt, 
nur zugeben, dass man etwa anderer Meinung 
kann über die Nothwendigkeit dieser und jener 
Maßregel. Nur das bitte ich, zu glauben, dass 
eine andere Absicht, als das Wohl des Landes zu 
fördern, bei der Regierung unmöglich vorwalten 
kann und auch thatsächlich nicht vorwaltet.

Landeshauptmann: Der Herr Berichterstatter 
hat das Schlusswort!

Jodok Fink: Ich möchte noch die Mittheilung 
machen, dass ich das, was der Landes-Ausschuss 
auf schriftlichem Wege gethan hat, nämlich die 
Befürwortung der Genehmigung eines eigenen 
Veterinär-Sanitätsbezirkes, zur Veranlassung ge
nommen habe, auch mündlich im Ministerium vor
zusprechen, um diese Forderung zu befürworten. 
Bis jetzt ist die Sache ohne Erfolg geblieben, und 
ich könnte mir dies noch Halbwegs erklären, wenn 

man uns z. B. vom Ministerium verständigt hätte, 
es werde der Zeitpunkt kommen, wo man auf die 
Forderungen des Vorarlberger Landtages eingehen 
werde, dermalen könne dies nicht geschehen, weil 
das Viehseuchen-Uebereinkommen mit dem deutschen 
Reiche und der Schweiz nicht das Land Vorarl
berg als solches behandle, sondern Tirol und Vor
arlberg zusammen, und daher ist im Berichte 
darauf hingewiesen, dass mindestens dann, wenn 
einmal ein neues Thierseuchen-Uebereinkommen ge
schlossen wird, auf diese Forderungon des Landes 
Rücksicht genommen werde. Dann müsste wohl 
auch noch der letzte Grund, der wohl nur 
ein Scheingrund ist, fallen. Wenn der Herr Re
gierungsvertreter sagt, man möge nicht eine böse 
Absicht bei den Behörden wittern, so will ich das 
gelten lassen. Wir sagen daher in unserer Forder
ung, es soll nicht nur ein Landesthierarzt für 
das Land und nicht bloß ein Bezirksthierarzt für 
einen Bezirk maßgebend sein, den Chefs Anträge 
zu stellen, sondern es sollen auch Landwirte bei
gezogen werden, welche auch ihre Meinung sagen 
könnte», wodurch sich dann die betreffenden Be
hörden, beim Bezirke also der Bezirkshauptmann, 
beim Lande der Statthalter, ein richtigeres Ur
theil bilden können, was hinausgegeben werden soll. 
Wenn man also annimmt, dass nicht eine böse 
Absicht vorhanden sei, so muss man doch annehmen, 
dass die betreffenden Organe in Innsbruck unsere 
Landesverhältnisse nicht genügend zn berücksichtigen 
wissen, und daher verlangen mir, dass Beiräthe 
ausgenommen werden. Ich glaube, diese Forderung 
ist vollberechtigt. Persönlich sage ich, habe ich nicht 
die Anschauung, dass die Landwirte allein eine 
beschlussfassende Stimme haben sollen, sondern ich 
denke, das richtige Verhältnis wäre, wenn weder 
der Bezirksthierarzt noch die Landwirte eine be
schließende Stimme hätten, sondern es sollten beide 
Theile sagen, was sie über etwas deftnitiv anzu
ordnendes glauben, und der betreffende Chef der 
Behörde möge dann eine Verfügung hinausgeben. 
Das würde meiner Ueberzeugung nach viel dazu 
beitragen, dass die Anordnungen zweckentsprechender 
wären. Es ist vom Herrn Abg. Martin Thurnher 
gesagt worden, wie im letztverflossenen Halbjahre 
so ungünstige Verfügungen herausgekommen sind, 
weil das ganze Land als ein verseuchter Landstrich 
erklärt worden sei. Es ist ausgefallen, dass gerade 
am 28. Februar d. I., an welchem die k. k.
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Statthalterei von Niederösterreich ein früher er
lassenes Verbot der Vieheinfuhr aus Vorarlberg 
aufgehoben hat, die k. k. Statthalterei in Inns
bruck die Kundmachung hinausgibt, dass Vorarl
berg ein verseuchter Landstrich sei. Zur Zeit waren 
in Vorarlberg nur 8 Gehöfte verseucht; einzelne 
politische Bezirke waren ganz seuchenfrei. Früher 
aber im Sommer und im Herbste des letzten Jahres 
waren in Vorarlberg viel mehr Gehöfte verseucht, 
ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich 
sage über 800, und damals war Vorarlberg nicht 
als verseuchter Landstrich erklärt worden. Da 
müssen wir wohl sagen, das verstehen wir nicht, 
und bei der k. k. Statthalterei muss man auch 
uns nicht verstehen, denn wir hatten damals ein 
großes Bedürfnis, Vieh abzusetzen. Im letzten 
Herbste konnten wir infolge der weiten Ausbreitung 
der Seuche unser Vieh nicht in genügender An
zahl absetzen, und wir hatten daher im März und 
April das Bedürfnis, Vieh abzusetzen, weil wir 
im Herbste viel Vieh einstellen mussten. Ich muss 
sagen, es ist eine wirklich zu weit gehende Ver
fügung, weml wegen 8 Gehöften das ganze Land 
gesperrt wird. Das soll daher gekommen sein, dass 
vorher 6 Gehöfte verseucht waren und dann Ende 
Februar noch 2 weitere dazugekommen sind; ich 
kann mir nichts anderes denken, als dass der be
treffende Amtsthierarzt in Innsbruck nervös ge
worden ist (Heiterkeit) und diese radicale Ver
fügung getroffen hat. Diese Bestimmung hat 
Ähnlichkeit mit einer anderen Verfügung, welche 
zwar im Thierseuchengesetze begründet ist, nämlich 
dass beim Ein- und Ausladen von Thieren beim 
Export eine jedesmalige Untersuchung der betreffen
den Stücke zu erfolgen habe. In diesem Punkte 
wäre auch eine Verbesserung des Thierseuchengesetzes 
nothwendig. Praktisch hat man das bis in die 
neuere Zeit nicht so stricte genommen, nmn hat 
eine Untersuchung entweder beim Einladen oder 
beim Ausladen oder auch beidemale vorgenommen, 
wenn der Transport aus andern Ländern ge
kommen ist, und das finde ich vollständig gerecht
fertigt. Ebenso gerechtfertigt finde ich eine solche 
Untersuchung auch während der Fahrt, wenn die
selbe mehrere Tage dauert. Dass man aber eine 
Untersuchung bei jedem Ein- und Ausladen beim 
Transport zwischen kleinen Strecken, wie z. B. 
von Bregenz nach Schwarzach vornehme, kann nicht 
mehr zweckentsprechend sein. Man kann doch nicht an

nehmen, dass innerhalb einer halben Stunde die 
Seuche ausgebrocheu sei.

Es ist auch auf eine eigenthümliche Verfügung 
hingewiesen worden, welche im letzten Herbste er- 
flossen ist bezugs Abhaltung des Viehmarktes. Ich 
stimme dem, was hier gesagt worden ist, bei, und 
wenn Herr Wittwer sagt, er wisse nicht, von wem 
diese Verfügung erlassen worden sei, so glaube ich, 
ihm mittheilen zu können, dass dieselben von der 
k. k. Statthalterei ausgegangen ist. (Wittwer: Das 
weiß ich schon!) Wenn Herr Abg. Wittwer das wusste 
und dennoch darüber einen Zweifel aussprach, so 
muss ich denken, dass er damit etwas anderes 
sagen wollte, und ich sehe mich daher veranlasst, 
darauf zu antworten. Bekanntlich haben damals 
die Montafoner Gemeinden behauptet, dass ein 
Bregenzerwälder Einfluss genommen habe, dass 
eine solche Verfügung getroffen worden sei. Es 
hat in Zeitungen geheißen, ein einflussreicher 
Bregenzerwälder habe jene Verordnung verschuldet, 
und die Veröffentlichung war in einer Weise ge
macht, dass man auf mich kommen musste; es 
sind mir auch direct Briefe von Schruns zuge
gangen, in welchen erklärt ist, dass maßgebende 
Personen in Montafon gesagt hätten, der Abg. 
Fink trage die Schuld. Ich war ganz erstaunt, 
als ich das hörte, denn ich habe von der ganzen 
Verfügung und ihrer Vorgeschichte, bevor ich sie 
gelesen, nichts gewusst; das kann ich auf Ehren
wort erklären. Ich muss sagen, dass ich es so 
wenig begriffen habe, wie die Herrn in Montafon, 
dass man die Nichtabhaltung des Montafoner 
Marktes damit begründete, dass man erklärte, der 
Markt dürfe erst dann abgehalten werden, wenn 
die andern Viehmärkte nach der Reihenfolge ab
gehalten worden sind. Ich sage auftichtig, mich 
hat keine Schuld getroffen, ich habe nicht das 
geringste in der Angelegenheit gethan, sonst hätte 
ich nicht darauf geautwortet. Im Landtage rede 
ich namentlich als Berichterstatter zwar nicht gerne 
von der eigenen Person, aber ich wurde diesmal 
unwillkürlich dazu gebracht. Ich glaube, nichts mehr 
beifügen zu sollen, und bitte das hohe Haus, die 
Anträge des volkswirtschaftlichen Ausschusses ein
stimmig anzunehmen, damit die hohe Regierung 
sieht, dass wir in diesem Falle alle, aber auch gar 
alle einig sind.

Ich werde noch daran erinnert, dass Herr Abg. 
Dr. v. Preu einen weiteren Antrag gestellt hat. Ich 
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kann diesbezüglich sagen, dass ich einverstanden 
bin, dass der Antrag angenommen werde. Es wäre 
zwar meiner Ueberzeugung nach selbstverständlich, 
dass, wenn der Landesausschuss die heute vom 
volkswirtschaftlichen Ausschüsse vorliegenden Anträge 
an die hohe Regierung leitet, er auch darauf auf
merksam macht; es kann aber nicht schaden, wenn 
dies der hohe Landtag in einem separaten Be
schlusse dem Landes-Ausschusse aufträgt. Ich be
fürworte daher den Antrag v. Preu.

Wittwer: Ich möchte zur thatsächlichen Be
richtigung einiges bemerken. Es ist wahr, was 
mein Herr Vorredner gesagt hat, dass in Montafon 
das Gerücht verbreitet war, dass ein Bregenzer
wälder dahintergesteckt sein müsste. Man hat sich 
nicht vorstellen können, dass die Statthalterei, ohne 
von irgendeiner Seite gedrückt worden zu sein, die 
Bewilligung zur Abhaltung des Montafdner Marktes 
zurückhalten konnte; so ist man darauf gekommen, 
es müsse ein Bregenzerwälder dahinterstecken. 
Schwarzenberg war nicht in der Lage einen Markt 
abzuhalten, und Montafon sollte warten, bis 
Schwarzenberg gesund war. Wie es scheint, hat 
es doch an der k. k. Statlhalterei gefehlt.

Regierungsvertreter: Die Angelegenheit betref
fend dieAnordnungder Ersatzmärkte im Herbste vorigen 
Jahres wurde, nachdem ich mir erlaubte, das Wort 
zu ergreifen, noch wiederholt besprochen und einer 
scharfen Kritik unterzogen, weshalb ich auf dieselbe 
zurückkommen möchte. Ich bin nicht in der Läge, 
autoritativ zu sagen, welche Motive die k. k. Statt
halterei bewogen haben, jene Verfügungen zu 
treffen, aber ich möchte doch einen Gesichtspunkt 
geltend machen, welcher gewiss nicht unberechtigt 
ist, und der voraussichtlich für die k. k. Statt
halterei bestimmend war. Wir wissen, dass im 
vorigen Jahre infolge der Maul- und Klauenseuche 
sämmtliche Märkte nicht zu ihrer Zeit abgehalten 
werden konnten. Die Reihenfolge, in welcher die 
Märkte abgehaltcn werden, schafft gewiss denjenigen 
Gemeinden, welche vorangehen, eine gewisse bevor
zugte Stellung; denn es ist nicht zu leugnen, dass 
der Umstand, dass man den Markt vor einer 
anderen Gemeinde abzuhalten berechtigt ist, Vor
theile bietet.

Wir wissen auch, dass bei allen Angelegenheiten, 
die sich auf die Märkte beziehen, die Gemeinden 

darüber wachen, damit nicht in ihre Rechte einge
griffen werde. Run war, wenn ich mich recht er
innere, als die Frage des Montafoner Erfatzmarktes 
kam, das Erlöschen der Maul- und Klauenseuche 
in den übrigen Theilen des Landes unmittelbar 
bevorstehend, beziehungsweise konnte man vorans- 
setzen, dass die Seuche bald als erloschen erklärt 
werden könne. Run scheint es wohl wahrscheinlich, 
dass die k. k. Statthalterei, indem die Aufhebung 
des Marktvecbotes in Aussicht stand und nachdem 
sie voraussetzen konnte, dass der Bregenzerwald 
ebenfalls sehr bald seuchenfrei sein werde, die Ab
sicht gehabt hat, bei Wiederbewilligung der Märkte 
die alte Reihenfolge zu ermöglichen. Thatsächlich, 
glaube ich, hat es sich nur um 8—10 Tage ge
handelt.

Ich bemerke nochmals, dass ich die vollen 
Motive der Verfügung der k. k. Statthalterei nicht 
kenne, aber wenn diese Erwägung bestimmend oder 
mitbestimmend war, kann derselben eine Berechti
gung gewiss nicht abgesprochen werden. Die 
Bregenzerwälder z. B. Hütten eine Verschiebung der 
der Reihenfolge voraussichtlich schwer empfunden 
und sich beklagt, wenn diese Bedachtnahme nicht 
erfolgt wäre. Sicher hat die k. k. Statthalterei 
durch diese Verfügungen nur Gerechtigkeit üben 
wollen. Es lassen sich eben bei allen solchen Ver
fügungen Gründe denke», wenn man sie auch nicht 
kennt; denn ohne Motive werden Verfügungen der 
Behörde gewifs nicht getroffen. Ich bitte also 
wiederholt, zu glauben, dass die f. k. Statthalterei, 
wenn sie Anordnungen erlässt, gewiss auch ihre 
Gründe hat.

Landeshauptmann: Ich schreite zur Abstim
mung; es könnte vielleicht, wenn der Herr Bericht
erstatter und Herr Abg. Dr. v. Preu zustimmen, 
der Antrag Dr. v. Preu an Punkt 4 angeschlosseu 
werden, so dass Punkt 4 lauten würde: (liest) 

„Die k. k. Regierung wird aufgefordert, 
der fchon wiederholt gestellten Forderung Vor
arlbergs auf Errichtung eines eigenen Vete
rinärsanitäts-Bezirkes zu entsprechen, und wird 
der Landes-Ausschuss gleichzeitig beauftragt, 
bei der hohen Regierung anzufragen, welche 
Gründe einer Erledigung des Einschreitens 
wegen Gründung eines eigenen Veterinärsani
täts-Bezirkes in Vorarlberg entgegenstehen."
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Wenn keine Einwendung erfolgt, werde ich in 
diesem Sinne vorgehen und sämmtliche vier Anträge 
des Ausschusses mit diesem Zusatzantrage unter 
einem zur Abstimmung bringen. Ich ersuche jene 
Herren, welche den Anträgen ihre Zustimmung 
geben wollen, sich gefälligst von den Sitzen zu 
erheben.

Einstimmig angenommen.
Dieser Gegenstand ist somit erledigt. Ich habe 

dem hohen Hause noch die Mittheilung zu machen, 
dass der Finanz-Ausschllss heute nachmittags um 
'/,4 Uhr zu einer Sitzung sich versammeln wird; 
ebenso der volkswirtschaftliche Ausschuss um dieselbe 
Zeit, und endlich der Schul-Ausschuss unmittelbar 
nach der Haussitzung. Die nächste Sitzung beraume 
ich auf Montag, den 1. Juli '/211 Uhr vor
mittags an, mit folgender Tagesordnung:

1. Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
über das Gesuch von Sennerei-Genossen

schaften des Bezirkes Bregenz in Sachen 
der Errichtung einer Central-Molkerei-Ge
nossenschaft ;

2. Bericht des volkswirtschaftlichen Ausschusses 
über das Ansuchen des Consortiums für die 
Kleinbahn Lustenau—Dornbirn um Ge
währung einer Landes-Subvention;

3. Bericht des Schul-Ausschusses über die Ein
gabe der Gemeinde Dornbirn wegen Ab
änderung des § 22 des Landesgesetzes vom 
28. August 1899 über die Rechtsverhält
nisse der Lehrer.

Der Bericht ad 1 liegt den Herren bereits 
seit heute vormittags gedruckt vor; betreffs 2 und 3 
werde ich Sorge tragen, dass die Berichte recht
zeitig. in die Hände der Herren Abgeordneten 
gelangen.

Die heutige Sitzung ist geschloffen. (Schluss 
der Sitzung 11 Uhr 45 Min. mittags.)

Druck von 3- N. Teutsch, Bregenz,
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